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Teil I.
Statut

1. Name, Sitz, Ziele

§1 Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet

(1) Die Partei führt den Namen Deutsche Mi�e. Sie ist eine politische Partei, die auf dem Bo-
den des Grundgesetzes und des Parteiengesetzes der Bundesrepublik Deutschland steht. Die
Deutsche Mi�e verwirklicht die im Parteiprogramm festgelegten Ziele mit demokratischen
Mi�eln und im Sinne des Grundgesetzes.

(2) Die Kurzbezeichnung der Deutschen Mi�e lautet: DM.

(3) Die Zusatzbezeichnung der DM lautet: Politik geht anders...

(4) Sitz der DM ist Pariser Platz 4a, 10117 Berlin.

(5) Tätigkeitsgebiet der DM ist die Bundesrepublik Deutschland.

§ 2 Zweck und Ziel

(1) Die DM strebt eine ethisch orientierte Gesellscha� an.

(2)

1. Die DM will auf allen Gebieten das politische Leben in der Bundesrepublik Deutschland
und in der Europäischen Union mitgestalten auf der Grundlage einer ethischen, frei-
heitlichen und demokratischen Grundordnung im Geiste der Menschlichkeit und der
Verantwortung für die natürlichen Lebensgrundlagen, die gesamte Schöpfung.

2. Die Deutsche Mi�e steht für ethische Politik im Sinne der Bewahrung der Schöpfung:
mit Herz, Augenmaß und Vernun�. Politik soll fragen: Was ist gut für alle? Für Deutsch-
land, für Europa, für die Welt. Für Mensch und Natur. Alles ist miteinander verbunden.
Die DM setzt sich für ein glückliches und erfolgreiches Miteinander aller in Frieden,
Gerechtigkeit und fairem Interessenausgleich ein. Die DM steht für aufrichtige Wahl-
versprechen: Regieren heißt dienen – nicht herrschen. Totalitäre, diktatorische und fa-
schistische Bestrebungen jeder Art lehnt die DM entschieden ab.

3. Die DM wirkt an der politischen Willensbildung des Volkes auf allen Gebieten des öf-
fentlichen Lebens mit, indem sie die politische und menschliche Bildung vielfältig anregt
und vertie�, die aktive Teilnahme der Bürger am politischen Leben fördert, zur Übernah-
me ö�entlicher Verantwortung befähigte Bürger heranbilden hil�, sich durch Aufstel-
lung von Bewerberinnen/Bewerbern an den Wahlen in Bund, Ländern, Gemeinden und
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für das Europaparlament beteiligt und damit in Parlamenten und Regierungen auf die
politische Entwicklung Einfluss nimmt.

4. Die Deutsche Mi�e wird in möglichen kün�igen Koalitionsgesprächen zur Übernahme
von Regierungsverantwortung auf allen Ebenen: Bund, Länder und Gemeinden, nicht
von ihren grundsätzlichen programmatischen Festlegungen abweichen. Aus diesem Grun-
de sind allenfalls Ressortabgrenzungsgespräche möglich, nicht jedoch Abweichungen
vom detaillierten und verbindlichen Parteiprogramm in den Verhandlungen vor mög-
lichen Koalitionsbildungen – soweit nicht Gewissengründe und andere rechtliche Be-
stimmungen in- und außerhalb des PartG anderes verlangen oder der Maßgabe aus
dem ersten Satz entgegenstehen.

(3) Die programmatische und politische Arbeit der Partei wird im Rahmen des Parteipro-
gramms entwickelt. Das Programm wird nach Ministerialressorts gegliedert und enthält de-
taillierte Angaben über die jeweilige Ressortpolitik ebenso wie ausführliche Gegenpositionen,
Kommentare und Anregungen zur o�iziellen Selbstdarstellung der jeweiligen Ministerialres-
sorts im Internet.

(4) Zwischen den Parteitagen gilt für die Programmgebung der Deutschen Mi�e folgender
formaler Weg:

1. Neue Parteiprogramm-Inhalte werden zuerst auf elektronischem Wege dem Bundesvor-
stand vorgestellt. Binnen 14 Tagen ab Mailversand müssen alle Wünsche, Anregungen,
Änderungen und Kritik wiederum auf elektronischem Wege beim Bundesvorsitzenden
eingegangen sein.

2. Alle für Grundsätze, Gesamtprogramm und Satzung sinnvollen Änderungen werden
durch den Bundesvorsitzenden eingearbeitet und die nunmehr erneuerten Programm-
Inhalte allen Mitgliedern auf elektronischem Wege vorgestellt. Binnen 14 Tagen ab Mail-
versand müssen alle Wünsche, Anregungen, Änderungen und Kritik der Mitglieder wie-
derum auf elektronischem Wege beim Bundesvorsitzenden eingegangen sein.

3. Alle für Grundsätze, Gesamtprogramm und Satzung sinnvollen Änderungen werden
durch den Bundesvorsitzenden eingearbeitet und die nunmehr erneuerten Programm-
Inhalte verö�entlicht.

4. Verö�entlichte Programm-Inhalte bedürfen der endgültigen Verabschiedung durch den
nächstfolgenden Bundesparteitag, gelten jedoch bereits ab der ersten Verö�entlichung
gemäß § 3 Absatz 1 Satz 3 dieses DM-Statuts für alle Mitglieder als verbindlich.

2. Mitgliedscha�

§ 3 Arten, Voraussetzungen und Rechte der Mitgliedscha�

(1) Grundsatzvoraussetzungen

Mitglied oder Unterstützer der Deutschen Mi�e im Sinne des Absatzes 2 kann grundsätzlich
jede Person werden, die bereit ist, die Ziele der Partei zu fördern und
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a) mindestens 18 Jahre alt ist

b) die komple�e Satzung sowie das gesamte Grundsatzprogramm der DM vollständig an-
erkennt und unterstützt und

c) die Schiedsgerichtsbarkeit der Deutschen Mi�e ausdrücklich anerkennt.

(2) Es werden die folgenden Arten der festen Verbundenheit und Mitgliedscha� un-
terschieden:

1. Unterstützer
Interessierte können, ohne Mitglied der DM zu werden, den Dauer-Status eines Unter-
stützers erhalten. Wer nicht Mitglied einer Partei oder einer sonstigen Gruppierung ist,
die mit der DM in Konkurrenz tri�, der DM nahe steht und sich ihren Grundwerten und
Zielen verbunden weiß, kann auf schri�lichen Antrag durch Beschluss des zuständigen
Vorstandes den Status eines Unterstützers erhalten. Der Statuts endet nicht automa-
tisch, sondern ist grundsätzlich auf Dauer angelegt. Der Unterstützer kann mit einer
schri�lichen Erklärung gegenüber dem Bundesvorstand zum Ende des jeweiligen Ka-
lenderjahres kündigen. Unterstützer zahlen vollen Beitrag nach FO.

2. Mitglieder

a) Mitgliedscha� auf Zeit - Gastmitglied
Wer nicht Mitglied einer Partei oder einer sonstigen Gruppierung ist, die mit der
DM in Konkurrenz tri�, der DM nahe steht und sich ihren Grundwerten und Zielen
verbunden weiß, kann auf schri�lichen Antrag durch Beschluss des zuständigen
Vorstandes den Status eines Gastmitgliedes erhalten. Die Gastmitgliedscha� en-
det nach Ablauf eines Jahres automatisch zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres,
falls nicht das Gastmitglied vorher der DM als Dauermitglied wirksam beitri�.

b) Dauermitgliedscha�

b1) Fördermitglied

b2) Voll-/Funktionsmitglied

(3) Voraussetzungen für die Einordnung und Mitgliedsstatus gemäß Abs. 2

(3.1) Antrag und schri�liche Erklärung
Bewerber müssen im Antrag und ggf. regelmäßig oder auf Au�orderung des zuständigen
Vorstandes schri�lich erklären und bestätigen:

a) in Deutschland in den letzten fünf Jahren für keine Partei und/oder Gruppe außer-
halb des politischen Spektrums des Deutschen Bundestages direkt oder indirekt
tätig oder dort Mitglied gewesen zu sein,

b) keiner rechtsextremen, linksextremen oder ausländerfeindlichen Organisation an-
zugehören oder in den letzten fünf Jahren als Mitglied angehört zu haben und sich
vorbehaltlos zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik
Deutschland zu bekennen,
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c) in den letzten 12 Monaten in Deutschland für keine andere Partei und/oder Gruppe
außer der Deutschen Mi�e direkt oder indirekt tätig oder dort Mitglied gewesen
zu sein.

d) sämtliche Angaben und Erklärungen bzw. Einverständniserklärungen, soweit sie
zur Erfüllung gesetzlicher Auflagen notwendig oder der reibungslosen Parteiarbeit
zu dienen geeignet sind gemäß Beschlusslage des Bundesvorstandes. Dieses sind
z.B. (keine abschließende Aufzählung):

• Angaben und Unterlagen zur Feststellung der Identität (Geldwäschegesetz)

– Einwilligung gemäß Datenschutz

– Einwilligung in die Datennutzung zu weitern Zwecken gemäß jeweils ak-
tuellem Formular

– Zustimmung zur elektronischen Kommunikation

– Zustimmung zur O�enlegung von Daten zum Zwecke der Prüfung oder
Zertifizierung

– Zustimmung zur Abtretung von Parteibeiträgen

e) Verpflichtung zur schri�lichen Meldung von Änderungen der Stammdaten wie z.B.
Name, Adresse, Familienstand, aktuelle Bankverbindung o.ä..

f) Nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erfolgte Anträge, Erklärungen, Be-
stätigungen oder Mi�eilungen gehen zu Lasten des Mitgliedes, Unterstützers oder
Interessenten.

(3.2) Staatsbürgerscha� und Aufenthalt oder ständiger Wohnsitz
Für eine Mitgliedscha� im Sinne des Abs. 2.2 ist weitere Voraussetzung in diesem Sinne:

a) die Deutsche Staatsbürgerscha�,

b) für Bürger eines EU-Mitgliedsstaates ein Wohnsitz oder ständiger Aufenthalt in
der Bundesrepublik Deutschland seit mindestens einem Jahr,

c) für Staatsbürger eines Nicht-EUMitgliedsstaates ein Wohnsitz oder ständiger Auf-
enthalt in der Bundesrepublik Deutschland von mehr als drei Jahren.

(3.3) Wahlrecht in Deutschland

a) Für eine Mitgliedscha� im Sinne des Absatz 2.2 ist das aktive und passive Wahl-
recht in Deutschland erforderlich, das Mitglied darf nicht infolge Richterspruchs
die Wählbarkeit oder das Wahlrecht verloren haben.

b) Der Nachweis des eigenen Wahlrechtes/Wählbarkeit zum Erreichen oder dem Er-
halt des Mitgliedsstatus ist zu führen:

(ba) Gast-Mitgliedscha� durch eidessta�liche Versicherung im Antrag oder amt-
licher Bestätigung,
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(bb) Fördermitgliedscha� durch regelmäßiger Vorlage eidessta�licher Versicherun-
gen im Antrag bzw. Mi�eilung/Datenbestätigung oder einer aktuellen, amtli-
chen Bestätigung,

(bc) Voll-/Funktionsmitgliedscha� durch regelmäßiger Vorlage einer aktuellen amt-
lichen Bestätigung.

(3.4) Beitragszahlung
Zur Aufrechterhaltung des jeweiligen Status gemäß Abs. 2 bedarf es der Zahlung des
Jahresbeitrages entsprechend der Finanzordnung (FO). Ein säumiger Beitrag/- steil ge-
fährdet bei verschuldetem Rückstand grundsätzlich den Status unabhängig von Umfang
oder Dauer des Rückstandes oder evtl. Mahnstatus.

(4) Unvereinbarkeit

4.1 Unvereinbar mit der Mitgliedscha� ist darüber hinaus:

1. die gleichzeitige Mitgliedscha� in einer anderen Partei, es sei denn, eine frühere
Mitgliedscha� wurde nachweislich trotz Au�orderung/Austri�serklärung mit Ein-
schreiben/Rückschein nicht durch die betro�ene Partei gestrichen.

2. die gleichzeitige Mitgliedscha� in einer anderen politischen, mit der DM konkurrie-
renden Gruppierung oder deren parlamentarischen Vertretung

3. die direkte oder indirekte Tätigkeit oder Kandidatur für eine andere Partei oder mit
der DM konkurrierenden Gruppierung oder deren parlamentarische Vertretung.

4.2 Entsprechendes gilt für Vereinigungen, die gegen die Interessen der DM wirken.

4.3 Die Feststellung der Unvereinbarkeit tri�t der Bundesvorstand. Er kann die Feststel-
lung wieder aufheben. Die Feststellung bindet auch die Schiedsgerichte. Das Verfahren
richtet sich nach § 23 SGO.

4.4 Absatz 1 gilt sinngemäß für kommunale Wählervereinigungen, wenn in derselben Kom-
mune bei der gleichen Wahl eine Liste unter Beteiligung der DM besteht. Über Ausnah-
men entscheidet der zuständige Landesvorstand.

4.5 Ehemalige Mitglieder können nicht Gastmitglieder oder Unterstützer werden.

(5) Mitgliedsrechte nach Status
Entsprechend der Statuszuordnung des Abs. 2 gliedern sich die Rechte wie folgt:

1. Unterstützer
Unterstützer können in einer Arbeitsgemeinscha� oder einem Themenforum die vollen
Mitgliedsrechte wahrnehmen. Vertreter dieser Arbeitsgemeinscha�en oder Themenfo-
ren in Gremien der Partei müssen Parteimitglieder sein.

2. Mitgliedscha�
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a) Gast-/Fördermitgliedscha�
Ein Gast- oder Fördermitglied kann in einer Arbeitsgemeinscha� oder einem The-
menforum die vollen Mitgliedsrechte wahrnehmen. Es kann Vertreter dieser Ar-
beitsgemeinscha�en oder Themenforen in Gremien der Partei sein. Ein Gast- oder
Fördermitglied kann darüber hinaus an allen Mitgliederversammlungen teilneh-
men und hat dort Rede-, Antrags- und Vorschlagsrecht, soweit Gesetz oder Satzung
nicht spezielle Einschränkungen vorsehen. An Wahlen und Abstimmungen teilzu-
nehmen sowie gewählten Gremien anzugehören, ist für Gast-/Fördermitglieder auf
Projektgruppen beschränkt.

b) Voll-/Funktionsmitgliedscha�
Voll-Funktionsmitglieder unterliegen im Rahmen von Gesetz und Satzung keinen
Beschränkungen bei der Ausübung von Parteifunktionen und/oder Ämtern. Sie ha-
ben volles Stimmrecht in den entsprechenden Gremien und Versammlungen der
Partei. Es handelt sich hierbei um die VollMitgliedscha� im Sinne des Parteienge-
setzes.

3. Die nachfolgenden Regelungen der allgemeinen Rechten und Pflichten von Mitgliedern
des § 5 Statut bleiben insoweit unberührt.

Zum Zwecke Politischer Kooperationen kann das Bundespräsidium eine zeitlich begrenzte
Ausnahmegenehmigung für eigene Mitglieder oder Mitgliedern von Kooperationspartnern be-
schließen. Die Ausnahmegenehmigung endet automatisch bei Beendigung der Kooperations-
maßnahme oder mit Kündigung der Kooperationsvereinbarung. Eine Genehmigung kann im
Falle von Kooperationsmandaten längstens für die jeweilige Legislaturperiode ausgesprochen
werden.

§ 4 Aufnahmeverfahren

(1) Die Mitgliedscha� erfolgt auf Antrag des Bewerbers und ist schri�lich zu beantragen: in
Textform auf Papier oder elektronisch (Internet-Formular jeweils auf der DM-Website).

(2) Über die Aufnahme muss innerhalb von acht Wochen nach bestätigtem Eingang des Auf-
nahmeantrags der Vorstand des für die Hauptwohnung des Bewerbers zuständigen Kreis-
verbands entscheiden – vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstands und unter An-
hörung des zuständigen Ortsverbandes. Mit Zustimmung des zuständigen Landesvorstands
kann auch der für den Arbeitsplatz des Bewerbers zuständige Kreisverband für den Bewerber
zuständig werden. Wo ein zuständiger Kreisverband nicht besteht, entscheidet der Landes-
vorstand, bei Nichtbestehen eines Landesverbands der Bundesvorstand. Über Anträge ist in
solchen Fällen innerhalb eines Vierteljahres zu entscheiden. Hierüber ist der Bewerber unver-
züglich schri�lich zu benachrichtigen.

(3) Hat der Kreisvorstand und/oder der Landesvorstand die Mitgliedscha� abgelehnt, so kann
der Bundesvorstand innerhalb eines Vierteljahres nach der Entscheidung des Landesvorstands
auf schri�lichen Antrag des Bewerbers abweichend entscheiden. Hierüber ist der Bewerber
unverzüglich schri�lich zu benachrichtigen.
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(4) Die Mitgliedscha� tri� anschließend und am Tag des Eingangs der Einzugsermächtigung
bzw. der ersten Beitragszahlung in Kra�. Innerhalb eines Jahres kann die Entscheidung über
die Aufnahme vom Bundesvorstand rückgängig gemacht werden.

(5) Wird gegen eine Mitgliedscha� innerhalb eines Jahres kein Einspruch erhoben, so ist sie
endgültig. Einspruchsrecht hat jedes Mitglied über seinen Ortsvereinsvorstand. Wo ein zu-
ständiger Ortsverband nicht besteht, handelt und entscheidet der zuständige Kreisverband.
Wo ein zuständiger Kreisverband nicht besteht, handelt und entscheidet der Landesvorstand,
bei Nichtbestehen eines Landesverbands der Bundesvorstand.

(6) Ablehnungen brauchen nicht begründet zu werden.

(7) Aufnahmeentscheidungen können auch durch den zuständigen Kreisvorstand widerrufen
werden – mit der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder dieses Kreisvorstands. Voraus-
setzung für eine solche Entscheidung ist, dass das betre�ende Mitglied in seinem Aufnah-
meantrag oder sonst zu entscheidungserheblichen Fragen schuldha� falsche Angaben ge-
macht oder wesentliche Umstände verschwiegen hat. Gegen den Widerruf der Aufnahmeent-
scheidung das betre�ende Mitglied innerhalb von einem Monat Beschwerde an den zuständi-
gen Landesverband einlegen, darüber entscheidet der zuständige Landesvorstand endgültig.

Wo ein zuständiger Kreisverband nicht besteht, handelt der Landesvorstand, bei Nichtbeste-
hen eines Landesverbands der Bundesvorstand.

§ 5 Mitgliedsrechte und -pflichten

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, an Veranstaltungen, Versammlungen, Wahlen und Abstim-
mungen im Rahmen der Gesetze und der satzungsrechtlichen Bestimmungen teilzunehmen.

Jedes Mitglied hat Antrags- und Stimmrecht in der Mitgliederversammlung seines zuständi-
gen Ortsvereins. Die Mitgliederversammlung dort soll regelmäßig und mindestens halbjähr-
lich sta�finden.

(2) Nur Mitglieder können in Organe und Gremien der Partei und aller ihrer Gebietsverbände
gewählt werden; mehr als zwei Dri�el der Mitglieder solcher Organe und Gremien müssen die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen.

(3) Von der Kreisverbandsebene an aufwärts soll ein einzelnes Mitglied in nicht mehr als vier
– unter Berücksichtigung der Vorstandsämter in Vereinigungen und Sonderorganisationen in
nicht mehr als insgesamt sechs – Vorstandsämter gewählt werden können.

(4) Jedes Mitglied, insbesondere in Vorstandsämtern aller Ebenen der DM, soll ständig seine
politische, fachliche und menschliche �alifikation für die Erreichung der Parteiziele verbes-
sern. Dies kann bewirkt werden durch verschiedenartige Tätigkeiten mit politischen, sozialen
oder individuell- menschlichen Zielsetzungen:

• Basisarbeit in der Partei, politische und fachliche Bildung sowie soziales Engagement
im weitesten Sinne,

• gesunde persönliche Lebensführung wie: biologische Ernährung und Sport
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• körperliche und menschliche Weiterbildung durch: systemische Familienaufstellung, Yo-
ga, Tai-Chi, Meditation und vieles mehr,

• körperliche und seelisch-geistige Krä�igung: Akupressur, Healing Code, Reiki und vieles
mehr.

Diese Beispiele sind eine freie Aufzählung, die Nennung einzelner Tätigkeiten bedeutet nicht,
dass andere, hier nicht genannte Aktivitäten weniger wertvoll im Sinne dieses Statuts und der
Politik und Parteiziele der DM seien. Der Bundesvorstand beschließt zu jeder Aktivität Tä-
tigkeitsabzeichen in jeweils drei �alifizierungsstufen: Anfänger (Lernende), Fortgeschri�ene
(selbständige praktische Ausübung), Vollqualifizierung (berufliche Ausübung, Lehrtätigkeit).

(5) Jedes Mitglied hat die Pflicht,

1. das gesamte Programm und die gesamte Satzung der Partei zu vertreten,

2. ö�entliche und innerparteiliche Auseinandersetzungen, auch solche zwischen einzelnen
Mitgliedern, o�en, sachlich und fair, mit klarem Bezug zu ethischen Regeln und auf
deren Grundlage, zu führen,

3. alle satzungsgemäß gefassten Beschlüsse anzuerkennen und mitzutragen.

4. für Führungspositionen in Parteiämtern und jegliche Kandidaturen neben den üblichen
�alifikationsmerkmalen vorbildliche geistige und seelische Bildungs- und Arbeitser-
fahrung anzustreben.

Wer diese Voraussetzungen nicht erfüllt, soll keine Führungspositionen erhalten.

§ 6 Mitgliedspflichten für Parteiämter, -funktionen und
Abgeordnete

(1) Für unvereinbare Tätigkeiten ist festgelegt:

1. Wer Mitglied des Bundestags, eines Landtags oder des Europäischen Parlaments ist, darf
während der Wahlperiode keinen vergüteten Aufsichtsratsposten bei einem auf Gewinn
ausgerichteten Unternehmen innehaben oder übernehmen und keine bezahlten Bera-
terverträge bei einem auf Gewinn ausgerichteten Unternehmen abschließen oder wei-
terführen.

2. Wer Mitglied des Bundesvorstands oder eines Landesvorstands ist, soll während der
Amtszeit keinen vergüteten Aufsichtsratsposten bei einem auf Gewinn ausgerichteten
Unternehmen innehaben oder übernehmen und keine bezahlten Beraterverträge bei ei-
nem auf Gewinn ausgerichteten Unternehmen abschließen oder weiterführen, ausge-
nommen diese fallen unter die üblichen Dienstleistungen der beratenden Berufe wie
zum Beispiel Steuerberater, Rechtsanwälte, Energieberater, Baubiologen oder Gutach-
ter.

(2) Der Bundesvorstand und die Vorstände der Landes-, Kreis- und Ortsverbände der Partei
sowie die Vorstände der entsprechenden Organisationsstufen aller Bundesvereinigungen und

Autor: AG-Satzung
Version: 1.1

Seite 17 von 92



Satzung der Deutschen Mi�e

Sonderorganisationen der DM stehen in der Pflicht, die rechtliche und tatsächliche Gleichstel-
lung von Frauen und Männern in der DM in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich durch-
zusetzen.

(3) Frauen und Männer sollen an Parteiämtern in der DM und an ö�entlichen Mandaten min-
destens zu einem Dri�el beteiligt sein.

(4) Bei allen Direktkandidaturen für alle Wahlen ist auf allen entscheidungsberechtigten Or-
ganisationsebenen der Partei auf eine ausreichende Beteiligung von Frauen hinzuwirken. Glei-
ches gilt für die Vorstände mitentscheidungsberechtigter Organisationseinheiten.

(5) Bei allen Aufstellungen von Listen für Kommunal- und Landtagswahlen, für die Wahlen
zum Deutschen Bundestag und zum Europäischen Parlament soll das vorschlagsberechtigte
Gremium unter drei aufeinanderfolgenden Listenplätzen jeweils mindestens eine Frau vor-
schlagen. Wahlkreiskandidatinnen sollen dabei vorrangig berücksichtigt werden.

Sollte dies nicht gelingen, so ist dies vor der entscheidungsberechtigten Versammlung darzu-
legen und zu begründen.

(6) Die Generalsekretäre mit Schwerpunkt Personalfragen auf allen Parteiebenen ersta�en
ihren jeweils zuständigen Parteitagen regelmäßig Bericht über die Gleichstellung von Frauen
und Männern in der DM.

§ 7 Mitgliederbefragung und Urabstimmung

(1) Eine Befragung von DM-Mitgliedern ist grundsätzlich zulässig und kann ausschließlich
auf der Ebene der Bundespartei, der Landes- oder Kreisverbände in Sach- und Personalfragen
durchgeführt werden.

(2) Eine Mitgliederbefragung muss durchgeführt werden, wenn:

1. sie von einem Dri�el der jeweils nachgeordneten Gebietsverbände beantragt wird und

2. der Vorstand der übergeordneten Organisationsstufe die Durchführung beschließt. Die-
ser Beschluss muss mit der absoluten Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder
gefasst werden.

(3) Urabstimmung

1. Eine Urabstimmung kann den Beschluss eines DM-Organs ändern, aufheben oder einen
solchen Beschluss anstelle eines Organs fassen. Der Kanzlerkandidat oder die Kanzler-
kandidatin der Deutschen Mi�e kann durch Urabstimmung bestimmt werden.

2. Gegenstand einer Urabstimmung können nur solche Beschlüsse sein, die nicht durch
Parteigesetz oder durch andere Gesetze ausschließlich einem Organ vorbehalten sind.
Darüber hinaus können nicht Gegenstand einer Urabstimmung sein:
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a) Fragen der Beitragsordnung, auch wenn sie in der Finanzordnung der Partei bzw. den
entsprechenden Statuten oder Satzungen der Gliederungen nicht ausdrücklich und
ausschließlich einem Organ zugewiesen sind

b) die Beschlussfassung über die Wirtscha�spläne der Partei und ihrer Gliederungen,

c) die Beschlussfassung über Änderungen des Organisationsstatuts, der Wahl-, Schieds-
und Finanzordnung sowie der entsprechenden Statuten, Satzungen oder Ordnun-
gen der Gliederungen.

3. Eine Urabstimmung findet aufgrund eines Mitgliederbegehrens sta�. Das Mitglieder-
begehren muss einen konkreten Urabstimmungsvorschlag enthalten und mit Gründen
versehen sein. Es kommt zustande, wenn es binnen einer Frist von drei Monaten von 10
% der Mitglieder unterstützt wird.

4. Eine Urabstimmung findet ferner sta�, wenn dies

a) der Parteitag mit einfacher Mehrheit oder

b) der Parteivorstand mit Dreiviertelmehrheit beschließt

c) oder wenn sie mindestens zwei Fün�el der Landesvorstände beantragen. Diese Be-
schlüsse oder Anträge müssen einen Urabstimmungsvorschlag enthalten und mit
Gründen versehen sein.

5. In den Fällen des Mitgliederbegehrens und im Fall des Unterabsatzes 4 c) kann der Par-
teivorstand einen eigenen Vorschlag zur Abstimmung vorlegen.

6. Durch die Urabstimmung wird eine verbindliche Entscheidung gegenüber dem Organ
getro�en, an das die Urabstimmung gerichtet ist. Die Urabstimmung ist wirksam, wenn
die Mehrheit der Abstimmenden zugestimmt und mindestens zwei Fün�el der Stimm-
berechtigten sich an der Abstimmung beteiligt haben. Innerhalb von zwei Jahren nach
der Urabstimmung kann der Parteitag mit 2/3- Mehrheit eine andere Urabstimmung
ansetzen, danach genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

7. Der Parteivorstand beschließt eine Verfahrensrichtlinie zur Durchführung des Begeh-
rens und der Urabstimmung. Verantwortlich für die Durchführung des Mitgliederbe-
gehrens sind die Initiatoren. Der Parteivorstand unterstützt die Durchführung gemäß
der vom Parteivorstand beschlossenen Verfahrensrichtlinie und unter Einhaltung der
Datenschutzrichtlinie der Deutschen Mi�e.

8. Gegen den Beschluss des Vorstandes über das rechtswirksame Zustandekommen des
Mitgliederbegehrens können die Initiatoren des Begehrens unmi�elbar das zuständige
Schiedsgericht anrufen. Die Vorschri�en der SGO gelten sinngemäß.

9. Eine Urabstimmung kann auf allen Ebenen der Partei durchgeführt werden. Zur Durch-
führung einer Urwahl zur Bestimmung einer Spitzenkandidatur in den Gliederungen
bedarf es einer Ermächtigungsgrundlage in der Satzung dieser Gliederung. Die Verfah-
rensrichtlinie der jeweiligen Gliederungen darf zu den Satzungen und Richtlinien hö-
herrangiger Gliederungen nicht im Widerspruch stehen.
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(4) Verfahren der Urabstimmung

1. Der Parteivorstand setzt Tag und Zeit der Abstimmung fest. Die Abstimmung muss in-
nerhalb von drei Monaten durchgeführt werden.

2. Spätestens zwei Wochen vor dem Abstimmungstag sind Termin und Gegenstand zu ver-
ö�entlichen.

3. Die Abstimmung wird innerhalb der Ortsvereine in unmi�elbarer und geheimer Form
vorgenommen. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Es finden einheitliche Stimmze�el Ver-
wendung, die den Abstimmungsgegenstand so darstellen, dass eine Entscheidung mit
„Ja“ oder „Nein“ möglich ist.

4. Der Parteivorstand verantwortet rechtzeitige Verö�entlichung sowie Herstellung der
Stimmze�el und deren Verteilung an die beteiligten Parteiorgane; letztere leiten die
Stimmze�el über die beteiligten Gliederungsstufen der Parteiorgane an die Ortsvereins-
vorstände weiter.

5. Die Ortsvereinsvorstände sind für die Durchführung der Abstimmung verantwortlich.
Insbesondere müssen sie den Mitgliedern Abstimmungszeit, Abstimmungslokal und Ge-
genstand der Abstimmung in geeigneter Weise bekannt geben, für die geheime Abstim-
mung Vorkehrungen tre�en, über die Gültigkeit der abgegebenen Stimmen entscheiden,
den Abstimmungsvorgang protokollieren und das Ergebnis mitsamt den Stimmze�eln
und Abstimmungsprotokollen unverzüglich an die jeweils nächsthöheren Parteigliede-
rungen weiterleiten.

6. Die Stimmabgabe ist auch durch Briefwahl möglich. Briefwahlunterlagen sind einem
Mitglied, auf schri�liche oder telefonische Anfrage hin, zuzusenden.

7. Die Bezirke teilen das zusammengefasste Abstimmungsergebnis dem Parteivorstand
mit. Stimmze�el und Abstimmungsprotokolle sind bei den jeweils Kreisverbänden für
die Dauer eines Jahres aufzubewahren.

8. Der Parteivorstand fasst die Abstimmungsergebnisse der Kreis- oder Landesverbände
zusammen und verö�entlicht das Gesamtergebnis der Abstimmung.

9. Bei der Bestimmung des Kanzlerkandidaten oder der Kanzlerkandidatin durch Urab-
stimmung ist gewählt, wer mehr als die Häl�e der abgegebenen gültigen Stimmen er-
halten hat. Hat kein Kandidat oder keine Kandidatin diese Mehrheit erhalten, so findet
zwischen den beiden Bestplatzierten eine Stichwahl sta�. Gewählt ist dann, wer die
meisten Stimmen auf sich vereinigt.

10. Im Vorfeld von parteiinternen Vorstandswahlen können Mitgliederbefragungen durch-
geführt werden (§ 7 Abs. 1 und 2, DM-Statut).

§ 8 Beitragspflicht

(1) Jedes Mitglied muss Parteibeiträge entrichten. Einzelheiten dazu regelt die Finanzordnung.
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(2) Mitgliedsrechte sind grundsätzlich immer ruhend gestellt, wenn das betre�ende Mitglied
länger als sechs Monate mit seinen Beitragszahlungen schuldha� im Verzug ist.

§ 9 Beendigung der Mitgliedscha�

Die Mitgliedscha� erlischt durch Austri�, durch Ausschluss, durch Tod oder durch Erlöschen.
Ein Mitglied ohne deutsche Staatsangehörigkeit verliert die Mitgliedscha� durch Erlöschen,
wenn es seine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland verliert – und damit die Voraussetzung
für Aufnahme und Zugehörigkeit zur Partei entfallen ist.

§ 10 Austri�

(1) Der Austri� ist jederzeit möglich. Er muss schri�lich erklärt werden und bedarf keiner
Begründung. Er wird mit Zugang beim zuständigen Kreisverband sofort wirksam und entbin-
det von weiterer Beitragszahlung. Ein bei Beendigung der Mitgliedscha� bereits entrichteter
Beitrag wird nicht zurückgezahlt.

(2)

1. Als Erklärung des Austri�s ist zu behandeln, wenn das Mitglied nach mindestens sechs-
monatigem Zahlungsrückstand seiner Beiträge trotz zweifacher schri�licher Mahnung
den fälligen Beitrag nicht vollständig bezahlt hat. Die zweite Mahnung muss mit Ein-
schreibebrief erfolgt sein.

2. Mahnungen müssen

I grundsätzlich Zahlungsfristen enthalten; diese beträgt grundsätzlich 14 Tage und
kann im Ausnahmefall auf einen Monat verlängert werden.

II einen schri�lichen Hinweis auf die Folgen weiteren Zahlungsverzuges enthalten.

3. Der Kreisverband stellt die Beendigung der Mitgliedscha� fest und muss dies dem aus-
geschiedenen Mitglied schri�lich mi�eilen. Wo ein zuständiger Kreisverband nicht be-
steht, handelt der Landesvorstand, wo ein Landesverband nicht besteht, handelt der
Bundesvorstand.

§ 11 Ordnungsmaßnahmen

(1) Der örtlich zuständige Parteivorstand oder der Bundesvorstand können Ordnungsmaßnah-
men gegenüber Mitgliedern tre�en, wenn diese gegen das Statut der Partei oder ihr Grund-
satzprogramm oder ihre Ordnungen, Geschä�sordnung (GO) oder Finanzordnung (FO) ver-
stoßen.

(2) Ordnungsmaßnahmen sind:
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1. Verwarnung

2. Verweis

3. Enthebung von Parteiämtern

4. Aberkennung der Berechtigung zur Bekleidung von Parteiämtern auf Zeit mit einer Dau-
er ab zwei Jahren bis höchstens zum Ende der Mitgliedscha�.

(3) Für die Mitglieder eines Landesvorstands ist ausschließlich der Landesvorstand oder der
Bundesvorstand zuständig; für Mitglieder des Bundesvorstands ist einzig und allein der Bun-
desvorstand zuständig. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Bundes- und Landesvor-
stand entscheidet der Bundesvorstand mit schri�licher Begründung.

(4) Im Falle der Aberkennung der Berechtigung zur Bekleidung von Parteiämtern auf Zeit muss
die beschlossene Ordnungsmaßnahme schri�lich begründet werden.

(5) Die Absätze § 11.1 bis § 11.4 gelten entsprechend auch im Verhältnis zwischen den Verei-
nigungen oder Sonderorganisationen und ihren Mitgliedern.

(6) Auflösung oder Ausschluss einer Gliederung der Deutschen Mi�e ist (gemäß § 16 PartG)
nur wegen anhaltender und schwerwiegender Verstöße gegen Grundsätze des DM-Parteiprogramms
und/oder der DM-Satzung mit ihren Ordnungen Geschä�sordnung (GO) und Finanzordnung
(FO) zulässig.

1. Als anhaltende Verstöße (gemäß § 16 Abs. 1 PartG) gegen die Grundsätze oder die Ord-
nung der Partei sind solche zu bewerten, die ein Jahr nach der ersten Feststellung durch
den Bundesvorstand im Einvernehmen mit dem Bundesausschuss (soweit vorhanden)
nicht unzweifelha� endgültig beendet und/oder bereinigt sind.

2. Als schwerwiegende Verstöße (gemäß § 16 Abs. 1 PartG) gegen die Grundsätze und/oder
die Ordnung der Partei sind solche zu bewerten, die mindestens zwei Festlegungen der
ausführlichsten Variante des DM- Parteiprogramms anhaltend (gemäß § 11 Abs. 6 Nr.
1 DM-Statut) und grob verletzt, so dass die Programm-Aussage ihre Wirkung und Ver-
bindlichkeit weitgehend verliert.

3. Die Maßnahme nach Absatz 6 kann nur vom Bundesvorstand der deutschen Mi�e im
Einvernehmen mit dem Bundesausschuss (soweit vorhanden) beschlossen werden. Hier-
für sind in jedem der beiden Gremien mindestens zwei Dri�el der jeweils satzungsge-
mäß gültigen Stimmenzahl erforderlich. Diese Beschlussfassung muss auf Verlangen
des Bundesvorsitzenden, der einfachen Mehrheit von Bundesvorstand oder Bundesaus-
schuss (soweit vorhanden) oder eines Landesvorstandes spätestens binnen vier Wochen
nach Antragstellung erfolgen – und ist vom nächsten Parteitag mit einfacher Mehrheit
zu bestätigen. Erfolgt diese zwingend vorgeschriebene Bestätigung nicht, tri� die Maß-
nahme außer Kra�.

4. Gegen die Maßnahme nach Absatz 6 kann die Schiedsgerichtsbarkeit angerufen werden.

a) Zuständig sind in erster Instanz die betro�enen Landesschiedsgerichte, in deren Zu-
ständigkeitsbereich eine Maßnahme nach Absatz 6 fällt, soweit die Maßnahme Ge-
bietsverbände oder Organe unterhalb des Landesverbandes betri�t – gemäß SGO
§ 13 Abs. 5.
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b) Zuständig ist das Bundesschiedsgericht, soweit die Maßnahme nach Absatz 6 Lan-
desverbände oder Organe des Landesverbandes betri�t – gemäß SGO § 14 Abs. 4
Satz 3.

§ 12 Parteiausschluss

(1) Ein Mitglied kann nur dann aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich
gegen die Satzung der Partei oder erheblich gegen deren Programm oder Ordnung verstößt
und ihr damit schweren Schaden zufügt.

(2) Den Ausschluss beantragt der örtlich zuständige Kreis-, Landes- oder Bundesvorstand. Die
Entscheidung über den Antrag obliegt dem nach der Schiedsgerichtsordnung der DM zustän-
digen Schiedsgericht. Wo ein zuständiger Kreisverband nicht besteht, handelt der Landesvor-
stand, bei Nichtbestehen eines Landesverbands der Bundesvorstand.

(3) Für den Ausschlussantrag gegen Mitglieder eines Landesvorstands ist ausschließlich der
Landes- oder Bundesvorstand, für Mitglieder des Bundesvorstands ausschließlich der Bun-
desvorstand zuständig.

(4) Für Ausschlussverfahren gegen Mitglieder des Bundesvorstands der Partei muss stets das
für den Wohnsitz des Mitgliedes zuständige Landesschiedsgericht in erster Instanz angerufen
werden.

(5) Die Entscheidungen der Schiedsgerichte in Ausschlussverfahren müssen stets schri�lich
begründet werden.

(6) In dringenden und schwerwiegenden Fällen, in denen sofort eingegri�en werden muss,
kann der zuständige Kreis- oder Landesvorstand oder der Bundesvorstand ein Mitglied von
der Ausübung seiner Rechte bis zur rechtskrä�igen Entscheidung der zuständigen Schiedsge-
richte ausschließen. Sollte der Vorstand einen solchen Beschluss fällen, so gilt dieser Beschluss
gleichzeitig als Antrag auf Einleitung eines Ausschlussverfahrens.

Wo ein zuständiger Kreisverband nicht besteht, handelt der Landesvorstand, bei Nichtbeste-
hen eines Landesverbands der Bundesvorstand.

Die Schiedsgerichte der Partei müssen in jeder Lage eines Verfahrens prüfen, ob die Maßnah-
me nach Umfang und Fortdauer noch erforderlich ist. Soll sie über die abschließende Entschei-
dung einer Schiedsgerichtsinstanz hinaus wirksam bleiben, so ist sie in dieser Entscheidung
erneut anzuordnen; sonst tri� sie mit deren Bekanntmachung außer Kra�.

(7) Absätze 1 bis 6 gelten im Verhältnis zwischen den Vereinigungen und Sonderorganisationen
und ihren Mitgliedern entsprechend.

§ 13 Parteischädigendes Verhalten

Parteischädigend verhält sich insbesondere, wer
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1. schwerwiegend, fortgesetzt und absichtlich gegen ethische politische Grundsätze der
Partei verstößt oder entsprechend im Widerspruch dazu handelt;

2. zugleich einer anderen Partei innerhalb des Tätigkeitsgebietes der DM oder einer an-
deren, mit der DM konkurrierenden Gruppierung oder deren parlamentarischen Vertre-
tung angehört und/oder direkt oder indirekt zuarbeitet;

3. als Mitglied der DM gegen einen auf einer Mitgliederversammlung oder Vertreterver-
sammlung der DM nominierten Kandidaten bei der Wahl als Bewerber au�ri�;

4. als Kandidat der DM in eine Vertretungskörperscha� gewählt ist und der DM- Fraktion
nicht beitri� oder aus ihr ausscheidet;

5. in Versammlungen politischer Gegner und/oder in deren Medien (Funk, Fernsehen, Pres-
se, Internet) gegen die erklärte Politik der DM Stellung bezieht;

6. vertrauliche Parteivorgänge verö�entlicht oder an politische Gegner verrät;

7. Vermögen, das der Partei gehört oder zur Verfügung steht, veruntreut.

8. innerhalb der Partei satzungsmäßig und/oder durch Vorstandsbeschlüsse in Bundes-
partei und Landesorganisationen nicht vorgesehene Organisationen, Gruppen und/oder
Kreise innerhalb der Partei gründet und/oder sich an deren Aufstellung und Tätigkeit
beteiligt – ins besondere, wenn dieses ohne Kenntnis zuständiger Vorstände in Bund
und/oder Ländern geschieht;

9. eine oder mehrere ehrenrührige strafbare Handlungen begeht und deswegen rechtskräf-
tig verurteilt wurde;

10. die besonderen Treuepflichten verletzt, welche für einen Angestellten der Partei gelten;

11. seinen Pflichten als Mitglied beharrlich dadurch nicht nachkommt, dass er über einen
längeren Zeitraum trotz Zahlungsfähigkeit und trotz Mahnung seine persönlichen Mit-
gliedsbeiträge oder seine etwaigen weiteren, satzungsrechtlich festgelegten Beiträge als
Amts- oder Mandatsträger der DM (Sonderbeiträge) nicht entrichtet.

3. Gliederung

§ 14 Organisationsstufen

(1) Organisationsstufen der DM sind:

1. Bundespartei

2. Landesverbände

3. Kreisverbände

4. Stadt-/Gemeindeverbände bzw. Stadtbezirksverbände

5. Ortsverbände
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(2) Wo es zweckmäßig erscheint, können durch Satzung der Landesverbände mehrere Kreis-
verbände zu regionalen Arbeitsgemeinscha�en oder Regions- bzw. Bezirksverbänden zusam-
mengefasst werden.

(3) Auf allen Organisationsstufen der Deutschen Mi�e wirken die jeweiligen Vorsitzenden
grundsätzlich auch als Sprecher in der Ö�entlichkeit und gegenüber den Medien. Ausnahmen
müssen auf Vorschlag der Mehrheit der Parteitage oder –versammlungen von der jeweils hö-
heren Organisationsstufe genehmigt werden. Ausnahmslos jedoch müssen sich alle Sprecher
an die Grundregel halten, dass in der Ö�entlichkeit und gegenüber den Medien alle Organi-
sationsstufen der Deutschen Mi�e einzig und allein ausschließlich zur Politik ihrer eigenen
Organisationsstufe und den niedrigeren Organisationsstufen Stellung nehmen dürfen, also
allein und ausschließlich die Bundespartei zur Bundespolitik und allen Fragen aller übrigen
Organisationsstufen.(3) Auf allen Organisationsstufen der Deutschen Mi�e wirken die jewei-
ligen Vorsitzenden grundsätzlich auch als Sprecher in der Ö�entlichkeit und gegenüber den
Medien. Ausnahmen müssen auf Vorschlag der Mehrheit der Parteitage oder –versammlungen
von der jeweils höheren Organisationsstufe genehmigt werden. Ausnahmslos jedoch müssen
sich alle Sprecher an die Grundregel halten, dass in der Ö�entlichkeit und gegenüber den Me-
dien alle Organisationsstufen der Deutschen Mi�e einzig und allein ausschließlich zur Politik
ihrer eigenen Organisationsstufe und den niedrigeren Organisationsstufen Stellung nehmen
dürfen, also allein und ausschließlich die Bundespartei zur Bundespolitik und allen Fragen
aller übrigen Organisationsstufen.

(4) Die Deutsche Mi�e unterhält oder plant für sämtliche Organisationsstufen unterhalb der
Bundespartei, zunächst also für die Bundesländer, Intranet-Websites, auf denen die Mitglie-
der der Ländergruppen miteinander in Kontakt treten können, um Sachfragen zu diskutieren.
Dazu gelten folgende Regeln:

1. Anmelder für bestimmte Sachthemen der Intranet-Diskussion fungieren als Gruppen-
leiter aller Teilnehmer und sorgen für ordentliche Diskussionsführung, Beteiligung und
sachdienlichen Ablauf.

2. Die Themenauswahl muss, analog zu § 14 Abs. 3 zwingend die auf der jeweiligen Orga-
nisationsstufe der Deutschen Mi�e behandelten politischen Fragen betre�en.

3. Alle Intranet-Teilnehmer müssen sich zuvor mit derjenigen Mail-Adresse registrieren, die
auch für die Informationskontakte gegenüber der Deutschen Mi�e beim Partei-Eintri�
angegeben wurde. Jedes Mitglied darf nur einen Intranet-Account einrichten und muss
dabei unter seinem tatsächlichen Mitgliedsnamen laut amtlichem Lichtbildausweis han-
deln. Verwechslungen und Anonymisierung sind unbedingt zu vermeiden. Falsche An-
gaben führen zum Ausschluss des Mitgliedes aus dem Intranet – und bei besonders gro-
ben Verstößen gegen die Interessen der Deutschen Mi�e zum Ausschluss aus der Partei
gemäß § 13 Statut der DM.

4. Texte, Bilder und Videos dürfen nur verwendet werden, soweit keine fremden rechte
berührt werden. Jeder Nutzer trägt für seine eigenen Handlungen selbst die volle Ver-
antwortung und hat die Deutsche Mi�e von allen rechtlichen Ansprüchen freizuhalten.
Auch hier gilt § 13 Statut der Deutschen Mi�e.
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5. Alle Teilnehmer sollten sich jederzeit bemühen, guten Umgang mit allen anderen Teil-
nehmern gemäß typischen Netique�e-Regeln zu pflegen. Hierzu hält der Generalsekre-
tär mit IT-Verantwortung entsprechende Leitlinien vor.

(5) Stammtische der Deutschen Mi�e dienen insbesondere vor der Gründung von Parteigliede-
rungen in den Organisationsstufen unterhalb der Bundespartei als erste Anlaufstelle für Inter-
essierte in- und außerhalb der Deutschen Mi�e. Sie fördern den Austausch von Informationen,
die Stellung der Deutschen Mi�e und ihrer Mitglieder in der Ö�entlichkeit und die Gewinnung
neuer Mitglieder für die DM. Hierzu hält der Generalsekretär mit Personalverantwortung in
Absprache mit dem Generalsekretär für IT-Verantwortung Leitsätze und Verhaltensvorschläge
bereit.

1. Stammtische müssen von mindestens einem, höchstens vier Mitgliedern der Deutschen
Mi�e als Leitung verantwortlich eingerichtet, organisiert und betreut werden. Feste
Tre�punkte und -zeiten sichern Zugänge ohne aufwändige Terminabsprachen. Die Stammtisch-
Leitung sammelt unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen alle not-
wendigen Daten zur Erreichbarkeit der Teilnehmer.

2. Die Stammtisch-Leitung ist gegenüber dem Vorsitzenden der Deutschen Mi�e auf der
jeweiligen Organisationsstufe der DM sowie dem Vorsitzenden der nächsthöheren DM-
Organisationsstufe berichtspflichtig. Dazu sind bei beiden Adressaten schri�liche Kurz-
protokolle mit Anwesenheitsliste, Ablauf und bemerkenswerten Ergebnissen und Pla-
nungen einzureichen.

3. Medienvertreter haben keinen Zugang! Auch hier gilt § 14 Abs. 3 des Statuts der Deut-
schen Mi�e.

§ 15 Bundespartei

Der Bundesvorstand besteht aus mindestens drei Personen mit fünf unterschiedlichen Funk-
tionen und Zuständigkeiten. Die Aufgabenverteilung regelt der Bundesvorstand vor dem ers-
ten Bundesparteitag einvernehmlich. In der Frühphase nach der Parteigründung lassen sich
die nachfolgend beschriebenen Funktionen entsprechend bündeln:

• bis zu einer Gesamtzahl von 1.000 Mitgliedern auf drei Personen,

• bis zu einer Gesamtzahl von 1.500 Mitgliedern auf vier Personen,

• ab einer Gesamtzahl von 1.501 Mitgliedern auf fünf Personen:

(1) Bundesvorsitzender

Der Bundesvorsitzende ist zugleich Sprecher der Partei gegenüber den Medien in allen Fragen
der Gesamtpartei und oberster Streitschlichter der Gesamtpartei.

(2) Stellvertretender Bundesvorsitzender

Der Stellvertretende Bundesvorsitzende vertri� den Bundesvorsitzenden, wenn dieser verhin-
dert ist und erhält vom Bundesvorstand weitere Aufgaben nach aktueller Lage, Notwendigkeit
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und Interessenrichtung. Entsprechend der Sta�elung der Mitgliederzahlen gibt es bis zu fünf
voll stimmberechtigte Stellvertreter:

• ein Stellvertreter bei bis zu 2.000 Mitgliedern,

• zwei Stellvertreter bei bis zu 5.000 Mitgliedern,

• drei Stellvertreter bei bis zu 10.000 Mitgliedern,

• vier Stellvertreter bei bis zu 20.000 Mitgliedern,

• fünf Stellvertreter ab 20.001 Mitgliedern.

Für den Fall, dass sich eine andere Partei, Wählervereinigung oder sonstige politische Aktions-
gemeinscha�/Vereinigung sich der Deutschen Mi�e unter Auflösung der eigenen Organisa-
tion anschließt, steht der sich auflösenden Organisation das Recht zu einen stellvetretenden
Vorsitzenden zusätzlich zu stellen. Dieses Recht ist auf max. zwei Jahre nach Zusammenschluss
begrenzt. In sofern erhöht sich zeitlich begrenzt die Anzahl der Stellvertreter.

(3) Bundesschatzmeister

Der Bundesschatzmeister ist oberste Instanz in allen Finanzfragen und verantwortet den Fi-
nanzteil im Rechenscha�sbericht der Gesamtpartei. Er arbeitet eng zusammen mit den Schatz-
meistern in allen Untergliederungen der Partei in Ländern, Bezirken, Kreisen und Ortsverbän-
den.

(4) Generalsekretär für Organisation und Personal

Der Generalsekretär mit Schwerpunkt Personalfragen trägt die oberste Verantwortung für die
gesamte Personalentwicklung der Partei auf allen Ebenen. Hierzu zählt neben fachlichen Fra-
gen auch die ethische Fortbildung aller Träger von Parteiämtern oder gewählten Mandaten.

(5) Generalsekretär für Organisation und Internet

Der Generalsekretär mit Schwerpunkt Internet trägt die oberste Verantwortung für die ge-
samte Internetpräsenz der Partei auf allen Ebenen. Hierzu zählen neben technischen Fragen
einschließlich Netzsicherheit auch die Entwicklung von Internet-Kampagnen aller Art und die
enge Verzahnung der Parteiarbeit mit den Kommunikationsmöglichkeiten im Internet.

(6) Der Bundesvorstand wird durch Beisitzer aus dem Mitgliederkreis erweitert, die den Vor-
standsmitgliedern ehrenamtlich zuarbeiten. Sie können nach Maßgabe des Bundesvorsitzen-
den an den Sitzungen des Bundesvorstands teilnehmen und haben im Bundesvorstand Rede-,
Antrags- und Vorschlagsrecht. Abhängig von der Mitgliederzahl der Gesamtpartei wählt der
Bundesparteitag:

• bis zu elf Beisitzer bei einer Gesamtmitgliederzahl bis 2.000

• bis zu 16 Beisitzer bei einer Gesamtmitgliederzahl ab 2.001

(7) Ab einer Gesamtmitgliederzahl von 5.001 Mitgliedern erhalten die Beisitzer im Vorstand
zusätzlich zu ihren bisherigen Rechten ihr volles Stimmrecht.

1. Ab einer Gesamtmitgliederzahl von 10.001 wählt der Bundesparteitag weitere fünf Bei-
sitzer in den Bundesvorstand, also insgesamt 21 Beisitzer.
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2. Ab einer Gesamtmitgliederzahl von 40.001 wählt der Bundesparteitag weitere vier Bei-
sitzer in den Bundesvorstand, also insgesamt 25 Beisitzer.

§ 16 Landesverbände

(1) Landesverbände sind Organisationen der DM in den Ländern der Bundesrepublik Deutsch-
land.

(2) Zunächst wird für jedes Bundesland ein Landesverband eingerichtet, sobald die Mitglieder-
zahl im entsprechenden Bundesland die 100 überschreitet. Auf Beschluss des Bundesvorstan-
des und in Abstimmung mit dem für Personalfragen zuständigen Generalsekretär der Bun-
despartei kann bei akutem Bedarf (Wahlen) auch schon bei Mitgliederzahlen unter 100 ein
Landesverband gegründet werden. Bei Anwachsen der Mitgliederzahl über bestimmte, vom
Bundesvorstand festzulegende Größenordnungen hinaus können in jedem Bundesland auch
mehrere Landesverbände eingerichtet werden.

(3) Der Landesverband ist zuständig für alle politischen und organisatorischen Fragen seines
Bereichs, soweit sie nicht mehrere Landesverbände gemeinsam betre�en und deswegen nur
im Einvernehmen mit der Bundespartei behandelt werden können.

(4) Der Landesvorstand besteht aus mindestens drei Personen mit fünf unterschiedlichen Funk-
tionen und Zuständigkeiten. Die Aufgabenverteilung regelt der Landesvorstand vor dem ers-
ten Landesparteitag einvernehmlich. In der Frühphase nach der Gründung eines Landesver-
bandes lassen sich die nachfolgend beschriebenen Funktionen entsprechend bündeln:

• bis zu einer Gesamtzahl von 1.000 Mitgliedern auf drei Personen,

• bis zu einer Gesamtzahl von 1.500 Mitgliedern auf vier Personen,

• ab einer Gesamtzahl von 1.501 Mitgliedern auf fünf Personen:

1. Landesvorsitzender
Der Landesvorsitzende ist zugleich Sprecher der Partei gegenüber den Medien in allen
Fragen der Landespartei und oberster Streitschlichter der Landespartei, soweit nicht
Schiedsgerichte angerufen werden.

2. Stellvertretender Landesvorsitzender
Der Stellvertretende Landesvorsitzende vertri� den Landesvorsitzenden, wenn dieser
verhindert ist und erhält vom Landesvorstand weitere Aufgaben nach aktueller Lage,
Notwendigkeit und Interessenrichtung.

3. Landesschatzmeister
Der Landesschatzmeister ist oberste Instanz in allen Finanzfragen und verantwortet den
Finanzteil im Rechenscha�sbericht der Landespartei. Er arbeitet eng zusammen mit den
Schatzmeistern im Bund sowie in allen Untergliederungen der Partei in Bezirken,Kreisen
und Ortsverbänden.
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4. Generalsekretär für Organisation und Personal
Der Generalsekretär mit Schwerpunkt Personalfragen trägt die oberste Verantwortung
für die gesamte Personalentwicklung der Landespartei auf allen Ebenen. Hierzu zählt
neben fachlichen Fragen auch die ethische Fortbildung aller Träger von Parteiämtern
oder gewählten Mandaten. Er arbeitet eng zusammen mit den Fachkollegen aller übri-
gen Ebenen der Partei.

5. Generalsekretär für Organisation und Internet
Der Generalsekretär mit Schwerpunkt Internet trägt die oberste Verantwortung für die
gesamte Internetpräsenz der Landespartei auf allen Ebenen. Hierzu zählen neben techni-
schen Fragen einschließlich Netzsicherheit auch die Entwicklung von Internet-Kampagnen
aller Art und die enge Verzahnung der Parteiarbeit mit den Kommunikationsmöglich-
keiten im Internet. Er arbeitet eng zusammen mit den Fachkollegen aller übrigen Ebenen
der Partei.

(5) Der Landesvorstand ernennt und entlässt einstimmig bis zu elf Beisitzer aus dem Mitglie-
derkreis, die den Vorstandsmitgliedern ehrenamtlich zuarbeiten. Diese Beisitzer können nach
Maßgabe des Landesvorsitzenden an den Sitzungen des Landesvorstands teilnehmen und ha-
ben im Landesvorstand Rede-, Antrags- und Vorschlagsrecht. Der Landesvorsitzende und sein
Stellvertreter teilen sich in drei Beisitzer, alle anderen Vorstandsmitglieder erhalten je zwei.

1. Ab einer Gesamtmitgliederzahl eines Landesverbandes von 2.001 Mitgliedern sind min-
destens acht der Beisitzer vom Landesparteitag zu wählen. Diese gewählten Beisitzer
erhalten volles Stimmrecht im Kreisvorstand.

2. Ab einer Gesamtmitgliederzahl eines Landesverbandes von 5.001 Mitgliedern sind alle
elf Beisitzer vom Landesparteitag zu wählen. Diese gewählten Beisitzer erhalten volles
Stimmrecht im Kreisvorstand.

(6) Die Satzungen der Landesverbände sowie alle Satzungsänderungen bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Genehmigung durch den Generalsekretär der Bundespartei mit Zuständigkeit für
Personalfragen. Die Prüfung beschränkt sich darauf, ob ein Verstoß gegen gesetzliche Bestim-
mungen, Satzung, Finanzordnung oder Schiedsgerichtsordnung vorliegt. Die Entscheidung
über die Genehmigung hat innerhalb von einem Monat nach Zugang der Satzungsbeschlüsse
bei der Bundespartei zu erfolgen. Zur Vereinfachung der Abläufe sind interne Abstimmungen
mit dem zuständigen Generalsekretär vor Beschlussfassung durch die Landesverbände jeder-
zeit möglich. Entsprechende Anfragen sind ebenfalls binnen Monatsfrist zu beantworten.

(7) Beschlüsse und Maßnahmen dürfen nicht im Gegensatz zu den von der Bundespartei fest-
gelegten Grundlinien und dem Parteiprogramm stehen.

(8) Die Landesgeschä�sführer werden im Einvernehmen mit dem Generalsekretär für Perso-
nalfragen der Bundespartei ernannt. Der Landesgeschä�sführer nimmt beratend an den Sit-
zungen des Landesvorstandes teil. Die Landessatzung kann weitergehende Regelungen vorse-
hen. Der Landesgeschä�sführer kann für den Landesverband alle Rechtsgeschä�e vornehmen,
die der ihm zugewiesene Aufgabenkreis gewöhnlich mit sich bringt (§ 30 BGB).
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§ 17 Kreisverbände

(1) Der Kreisverband ist die Organisation der DM in den Grenzen mindestens eines Verwal-
tungskreises. Ein Kreisverband kann also auch mehrere Verwaltungskreise umfassen. Im Ge-
biet eines Verwaltungskreises dürfen jedoch nicht mehrere Kreisverbände bestehen. Bildung
und Abgrenzung eines Kreisverbandes ist Aufgabe des zuständigen Landesverbandes. Kreis-
verbände sind ab einer Mitgliederzahl von 100 zu bilden. Auf Beschluss des Landesvorstandes
und in Abstimmung mit dem für Personalfragen zuständigen Generalsekretär der Landespar-
tei kann auch schon bei Mitgliederzahlen unter 100 ein Kreisverband gegründet werden.

(2) Der Kreisverband ist die kleinste selbständige organisatorische Einheit der DM mit Satzung
und selbständiger Kassenführung gemäß Satzung des zuständigen Landesverbandes.

(3) Der Kreisverband ist zuständig für alle organisatorischen und politischen Fragen seines Be-
reiches, soweit sie nicht einem Bezirksverband übertragen sind oder mehrere Kreisverbände
betre�en und deswegen vom jeweiligen Landesverband wahrgenommen werden. Der Kreis-
verband ist insbesondere zuständig für die Aufnahme von Mitgliedern, die Kassenführung,
den Einzug und die Verwaltung der Mitgliedsbeiträge. Der Kreisverband kann seinen Unter-
gliederungen gesta�en, unter seiner vollen Aufsicht über alle Einnahmen und Ausgaben sowie
über die dazugehörenden Belege, eine Kasse zu führen.

(4) Kreisparteitag und Kreisvorstand sind notwendige Organe des Kreisverbandes. Zusammen-
setzung, Befugnisse und Wahl der Mitglieder dieser Organe werden in der Landessatzung
einheitlich für den gesamten Landesverband geregelt. Die Satzung kann zulassen, dass ein
Kreisausschuss als zusätzliches Organ des Kreisverbandes errichtet wird.

(5) Der Kreisvorstand ernennt und entlässt einstimmig bis zu fünf Beisitzer aus dem Mitglie-
derkreis, die den Vorstandsmitgliedern ehrenamtlich zuarbeiten. Diese Beisitzer können nach
Maßgabe des Kreisvorsitzenden an den Sitzungen des Kreisvorstands teilnehmen und haben
im Kreisvorstand Rede-, Antrags- und Vorschlagsrecht. Der Kreisvorsitzende und sein Stell-
vertreter teilen sich in drei Beisitzer, alle anderen Vorstandsmitglieder erhalten je zwei.

1. Ab einer Gesamtmitgliederzahl eines Landesverbandes von 301 Mitgliedern sind min-
destens zwei der Beisitzer vom Landesparteitag zu wählen. Diese gewählten Beisitzer
erhalten volles Stimmrecht im Kreisvorstand.

2. Ab einer Gesamtmitgliederzahl eines Landesverbandes von 601 Mitgliedern sind alle
fünf Beisitzer vom Landesparteitag zu wählen. Diese gewählten Beisitzer erhalten volles
Stimmrecht im Kreisvorstand.

(6) Der Kreisgeschä�sführer nimmt beratend an den Sitzungen des Kreisvorstandes teil. Die
Landessatzung kann weitergehende Regelungen vorsehen. Der Kreisgeschä�sführer kann für
den Kreisverband alle Rechtsgeschä�e vornehmen, die der ihm zugewiesene Aufgabenkreis
gewöhnlich mit sich bringt (§ 30 BGB).

(7) Den Kreisverbänden ist durch Landessatzung die Möglichkeit einzuräumen, folgende Re-
gelungen zu tre�en:
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1. Sofern mindestens 25 Prozent der Mitglieder oder der Ortsverbände die Einberufung
einer gesonderten Mitgliederversammlung beantragen, entscheiden die Mitglieder in
dieser über die Anwendung des Delegierten- oder Mitgliederprinzips bei Mitglieder-
versammlungen und Parteitagen. Die Mitglieder entscheiden dabei auch, für welchen
Zeitraum diese Verfahrensentscheidung Bestand haben soll. Dies gilt — falls nicht be-
reits entsprechende Satzungsvorschri�en bestehen — für die Wahl von Vorständen der
Stadtbezirks-, Gemeinde-, Stadt- und Kreisverbände sowie für die Aufstellung der Kan-
didaten der DM für Direktmandate und Listenkandidaturen bis zur Kreisverbandsebene
bei allen ö�entlichen Wahlen.

2. Jedes Mitglied des Kreisverbandes hat das Recht, bis zum Ablauf der in den Satzun-
gen vorgesehenen Antragsfristen und unter Nachweis der erforderlichen Zahl unterstüt-
zender Unterschri�en Anträge an den Kreisparteitag seines Kreisverbandes zu richten,
unabhängig davon, ob dieser als Mitgliederversammlung oder als Delegiertenparteitag
durchgeführt wird. Der Versammlungsleiter hat die Pflicht, über fristgemäß eingegan-
gene Anträge abstimmen zu lassen. Gleiches gilt sinngemäß für Initiativanträge.

(8) Durch Landessatzung sind einheitlich für den gesamten Landesverband zu regeln:

1. Die Termine für allgemeine Parteiwahlen für alle Organe und sonstigen Gremien sowie
Vereinigungen der Kreis- und Stadt-/Gemeindeverbände bzw. Stadtbezirksverbände,

2. das Verfahren für die Aufstellung von Kandidaten der DM zu Kommunal-, Landtags-
und Bundestagswahlen,

3. das Verfahren bei der Auflösung eines Kreisverbandes,

4. die Genehmigung von Kreissatzungen und allen Satzungsänderungen durch den Lan-
desvorstand. Die Prüfung beschränkt sich darauf, ob ein Verstoß gegen gesetzliche Be-
stimmungen, das Satzung oder die Landessatzung, die Finanzordnung (FO) oder die
Schiedsgerichtsordnung (SGO) vorliegt. Der Landesverband muss innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Satzungsbeschlüsse über die Genehmigung entscheiden.

(9) Der Bundesvorstand beschließt mit der Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder auf
gemeinsamen Vorschlag des Parteivorsitzenden und der beiden Generalsekretäre über Errich-
tung, Tätigkeitsgebiet, Bezeichnung und parteiorganisatorische Zuordnung der Auslandsver-
bände der DM. Er koordiniert, soweit erforderlich, die Zusammenarbeit der Auslandsverbän-
de untereinander sowie mit der Bundespartei und den jeweils zugeordneten Landesverbänden.
Die Satzungen der Auslandsverbände und ihre Änderungen bedürfen der Genehmigung durch
beide Generalsekretäre.

§ 18 Stadt-/Gemeindeverbände bzw. Stadtbezirksverbände

(1) Der Stadt-/Gemeindeverband ist die Organisation der DM in den kreisangehörigen Städ-
ten und Gemeinden; ihm entspricht in den Stadtbezirken der kreisfreien Städte der Stadtbe-
zirksverband. Dessen Gründung und Abgrenzung ist Aufgabe des zuständigen Kreisverbandes.
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Alle organisatorischen und politischen Maßnahmen des Stadt-/Gemeindeverbandes bzw. des
Stadtbezirksverbandes müssen im Einvernehmen mit dem Kreisverband erfolgen.

(2) Die Landesverbände können durch Satzung die weitere Untergliederung von Stadt-/Gemeindeverbänden
bzw. Stadtbezirksverbänden in Ortsverbände regeln und dabei die jeweiligen Rechte und Pflich-
ten bestimmen.

§ 19 Kandidatenaufstellung

(1) An der Aufstellung der Kandidaten und an der Wahl von Vertretern für eine Vertreter-
versammlung zum Zwecke der Kandidatenaufstellung können nur diejenigen Mitglieder der
Partei mitwirken, die zum Zeitpunkt des Zusammentri�s der jeweiligen Versammlung zur
betre�enden Wahl im Wahlgebiet wahlberechtigt sind, soweit das jeweilige Wahlgesetz dies
vorschreibt.

(2) Das Verfahren für die Aufstellung der Kandidaten (§ 17 Abs. 8 Zi�er 2 dieses Statuts) muss
mindestens festlegen:

1. Art und Weise der Kandidatenaufstellung, wenn das jeweilige Wahlkreisgebiet dem Ge-
biet eines DM-Kreisverbandes entspricht, wenn mehrere Wahlkreisgebiete zusammen
dem Gebiet eines DM-Kreisverbandes entsprechen oder wenn ein Wahlkreisgebiet das
Gebiet mehrerer DM-Kreisverbände oder von Teilen davon umfasst,

2. Vorschri�en über die Beschlussfähigkeit, die Art und Weise der Abstimmung, die jeweils
erforderlichen Mehrheiten und die Aufnahme und Unterzeichnung der Niederschri�en
über die zum Zwecke der Kandidatenaufstellung erfolgenden Mitgliederversammlungen
oder Vertreterversammlungen sowie über die Prüfung, Unterzeichnung und Einreichung
von Wahlvorschlägen,

3. Bestimmung der Art der Versammlung zur Aufstellung von Kandidaten zu ö�entlichen
Wahlen,

4. Wahl der Vertreter zu Vertreterversammlungen im Wahlkreis,

5. Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlung oder Vertreterversammlung mit
dem Zweck, auf Wahlkreis- und Landesebene Kandidaten aufzustellen,

6. Schri�form der Einladung mit Angabe der Tagesordnung, wobei die Ladungsfrist zwei
Wochen beträgt, jedoch in dringenden Fällen durch Beschluss des zuständigen Vorstan-
des auf eine Woche abgekürzt werden kann,

7. Festlegung des Stichtages für die jeweils im Zusammenhang mit der Wahl von Vertre-
tern für die Kandidatenaufstellung maßgeblichen Mitgliederzahlen,

(3) Die Bewerber und Ersatzbewerber für die Wahl zum Europäischen Parlament werden, so-
fern der Bundesvorstand gemäß § 8 Abs. 2 Europawahlgesetz sich für die Einreichung einer
gemeinsamen Liste für alle Länder (Bundesliste) entscheidet, in geheimer Abstimmung von
einer Bundesvertreterversammlung gewählt. Für deren Zusammensetzung gelten, soweit die
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Wahlgesetze nicht entgegenstehen, die Bestimmungen des § 27 des Statuts entsprechend;
für die Einberufung, Beschlussfähigkeit, Leitung und Durchführung der Bundesvertreterver-
sammlung sowie für das Verfahren für die Wahl der Bewerber gelten die Bestimmungen des
Statuts und der Geschä�sordnung der DM für Bundesparteitage entsprechend. Für die Auf-
stellung der gemeinsamen Liste für alle Länder (Bundesliste) werden vorbehaltlich Satz 4 die
auf die DM eines jeden beteiligten Bundeslandes entfallenden Listenplätze nach dem Verfah-
ren Sainte-Laguë/Schepers aufgrund der Ergebnisse der vorausgegangenen Europawahl er-
mi�elt. Die DM in den Ländern hat für die ihr zustehenden Listenplätze das Vorschlagsrecht.
Die Bundesvertreterversammlung kann hiervon nur mit Zweidri�elmehrheit abweichen. Die
ersten Plätze der gemeinsamen Liste für alle Länder (Bundesliste) sind zunächst mit je einem
Bewerber aus jedem Bundesland zu besetzen, in dem die DM zur Europawahl kandidiert. Die
restlichen Plätze werden nach dem Verfahren Sainte-Laguë/Schepers verteilt; hierbei müssen
jedoch die nach Halbsatz 1 verteilten Plätze angerechnet werden.

§ 20 Berichtspflichten, Informationsrechte

(1) In regelmäßigen Abständen berichten die Kreisverbände den Landesverbänden und die
Landesverbände der Bundespartei über alle für die Parteiarbeit wesentlichen Vorgänge, ins-
besondere über die Mitgliederbewegung. Die näheren Einzelheiten hinsichtlich Zeiträumen,
Inhalten und Gliederung der Berichte bestimmen die Bundespartei sowie die Landesverbände
für die ihnen jeweils zuzuleitenden Berichte.

(2) Bundespartei und Landesverbände können sich jederzeit über alle Angelegenheiten der
nachgeordneten Landes-, Kreis- und Stadt- /Gemeindeverbände bzw. Stadtbezirksverbände in
ihrem Zuständigkeitsbereich informieren.

§ 21 Nachweis und Anerkennung der Mitgliederzahl, zentrale
Mitgliederdatei/ZMD Datenschutz

(1) Der Nachweis des Mitgliederbestandes erfolgt nach den Unterlagen der Zentralen Mitglie-
derdatei. Alle Veränderungen in der Mitgliedscha� sind von der zuständigen Kreisgeschä�s-
führerin bzw. vom zuständigen Kreisgeschä�sführer oder einem dazu vom Kreisvorstand be-
nannten Beau�ragten unverzüglich bei der Zentralen Mitgliederdatei zu melden.

(2) Die Mitgliederzahl eines Verbandes wird nur dann anerkannt, wenn die jeweils festgesetz-
ten Beitragsanteile an den nächsthöheren Verband bezahlt worden sind.

(3) Die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung aller Mitgliederdaten der Zentralen
Mitgliederdatei ist nur für Zwecke der Arbeit der Partei sowie ihrer Gebietsverbände, Verei-
nigungen und Sonderorganisationen zulässig. Für den Datenschutz in der DM gelten die Be-
stimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes in ihrer jeweils geltenden Fassung sinngemäß.

Die Landesverbände erlassen eine entsprechende Verfahrensordnung.
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§ 22 Eingri�srechte der Bundespartei und der Landesverbände

Erfüllen die Landes-, Kreis- und Stadt-/Gemeindeverbände bzw. Stadtbezirksverbände die ih-
nen nach den Satzungen und den §§ 15, 16 und 17 dieses Statuts obliegenden Pflichten und
Aufgaben nicht, so können die Vorstände der nächsthöheren Verbände das Erforderliche ver-
anlassen, im äußersten Falle einen Beau�ragten einsetzen.

§ 23 Unterrichtungs- und Eingri�srechte der Bundespartei

Die beiden Bundesgeneralsekretäre haben das Recht, sich jederzeit über alle Angelegenheiten
aller nachgeordneten Gebietsverbände, Vereinigungen und Sonderorganisationen zu unter-
richten.

§ 24 Weisungsrecht der Generalsekretäre

Zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlkämpfen zum Deutschen Bundestag sowie zum
Europäischen Parlament sind die nachgeordneten Gebietsverbände, die Vereinigungen und die
Sonderorganisationen an die Weisungen der beiden Generalsekretäre gebunden.

4. Organe

§ 25 Bundesparteiorgane

Die Organe der Bundespartei sind:

1. der Bundesparteitag,

2. der Bundesausschuss,

3. der Bundesvorstand.

§ 26 Zusammensetzung des Bundesparteitages

(1) Der Bundesparteitag setzt sich wie folgt zusammen:

• Bis zu einer Gesamtmitgliederzahl bundesweit von bis zu 250 Mitgliedern, nehmen Mit-
glieder ohne Delegiertenvertretung direkt am Bundesparteitag teil - Bis zu einer Ge-
samtmitgliederzahl bundesweit von bis zu 2.000 Mitgliedern, werden je zehn Mitglieder
paritätisch vertreten durch Delegierte der Landesverbände, die von den Kreis-, Bezirks-
oder Landesparteitagen gewählt werden, zusätzlich zu den entsprechend zu wählenden
Delegierten der Auslandsverbände und den Ehrenvorsitzenden.
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• Bis zu einer Gesamtmitgliederzahl bundesweit von bis zu 5.000 Mitgliedern, werden je
fünfzehn Mitglieder paritätisch vertreten durch Delegierte der Landesverbände, die von
den Kreis-, Bezirks-oder Landesparteitagen gewählt werden, zusätzlich zu den entspre-
chend zu wählenden Delegierten der Auslandsverbände und den Ehrenvorsitzenden.

• Bis zu einer Gesamtmitgliederzahl bundesweit von bis zu 10.000 Mitgliedern, werden je
zwanzig Mitglieder paritätisch vertreten durch Delegierte der Landesverbände, die von
den Kreis-, Bezirks-oder Landesparteitagen gewählt werden, zusätzlich zu den entspre-
chend zu wählenden Delegierten der Auslandsverbände und den Ehrenvorsitzenden.

• Bis zu einer Gesamtmitgliederzahl bundesweit von bis zu 20.000 Mitgliedern, werden je
dreißig Mitglieder paritätisch vertreten durch Delegierte der Landesverbände, die von
den Kreis-, Bezirks-oder Landesparteitagen gewählt werden, zusätzlich zu den entspre-
chend zu wählenden Delegierten der Auslandsverbände und den Ehrenvorsitzenden.

• Bis zu einer Gesamtmitgliederzahl bundesweit von bis zu 40.000 Mitgliedern, werden je
vierzig Mitglieder paritätisch vertreten durch Delegierte der Landesverbände, die von
den Kreis-, Bezirks-oder Landesparteitagen gewählt werden, zusätzlich zu den entspre-
chend zu wählenden Delegierten der Auslandsverbände und den Ehrenvorsitzenden.

(2) Ab einer Gesamtmitgliederzahl von 40.001 erhöht sich die Delegiertenzahl nicht mehr und
wird auf 1.000 Delegierte begrenzt. Dabei gilt fortan die folgende Regelung der Delegierten-
Entsendung:

1. Von den im Höchstfall 1.000 Delegierten der Landesverbände werden 200 im Verhältnis
der bei der letzten Wahl zum Deutschen Bundestag fur die einzelnen Landeslisten der
Deutschen Mi�e Deutschlands abgegebenen Zweitstimmen, 800 im Verhältnis der Mit-
gliederzahlen der einzelnen Landesverbände entsandt.
In der Zeit vor der ersten Bundestagswahl seit DM-Parteigrundung ist bei Bundespar-
teitagen fur alle Delegiertensitze allein die nach § 21 dieses Statuts sechs Monate vor
dem Bundesparteitag festgestellte Mitgliederzahl ausschlaggebend.
Die Verteilung der Delegierten auf die einzelnen Landesverbände erfolgt bei allen Bunde-
sparteitagen im Höchstzahlverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers. Maßgeblich fur die
Verteilung der Delegiertensitze ist die Mitgliederzahl, die nach § 21 dieses Statuts am
Monatsersten sechs Monate vor dem Bundesparteitag festgestellt wird (Regelstichtag).
Für den Fall, dass nach dem Regelstichtag die Mitgliederzahlen oder die der gewählten
Delegierten um mindestens 10% sinken, wird der Stichtag auf den Tag der Einladung
verlegt.

2. Die vom Bundesvorstand anerkannten Auslandsverbände entsenden ungeachtet ihrer
Mitgliederzahl jeweils einen Delegierten zum Bundesparteitag.

(3) Die Geschä�sstelle jedes entsendende Gebietsverbandes muss den Meldungen von Dele-
gierten und Ersatzdelegierten zum Bundesparteitag ein Wahlprotokoll beifügen, das mindes-
tens folgende Angaben enthalten muss:

1. Ort und Zeit der Wahl,

2. Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen,
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3. Zahl der auf die einzelnen Bewerber entfallenen gültigen Stimmen,

4. Feststellung des Tagungspräsidiums, welche Bewerber zu ordentlichen Delegierten und
welche zu Ersatzdelegierten in geheimer Wahl gewählt wurden.

Darüber hinaus ist den Meldungen eine mit dem zuständigen Schiedsgericht abgestimmte
schri�liche Erklärung beizufügen, dass keinerlei Einsprüche gegen die ordnungsgemäße Wahl
der Delegierten und der Ersatzdelegierten vorliegen. Falls Wahlanfechtungen vorliegen, ist
zusätzlich über den Stand des Schiedsgerichtsverfahrens schri�lich zu berichten.

(4) Der Bundesvorstand beru� den Bundesparteitag ein – und zwar mindestens alle zwei Jahre.
Auf Antrag des Bundesausschusses oder von mindestens einem Dri�el der Landesverbände
muss ein Bundesparteitag einberufen werden.

§ 27 Zuständigkeiten des Bundesparteitages

Aufgaben des Bundesparteitages:

(1) Er beschließt über die Grundlinien der Politik der Deutschen Mi�e Deutschlands und das
Parteiprogramm; sie sind als Grundlage für die Arbeit der DM-Fraktionen und die von der DM
geführten Regierungen in Bund und Ländern verbindlich,

(2) Er wählt als Mitglieder des Bundesvorstandes in getrennten Wahlgängen:

1. den Vorsitzenden,

2. auf Vorschlag des Vorsitzenden die beiden Generalsekretäre,

3. bis fünf Stellvertretende Vorsitzende, wie in § 15, Zi�er 2 festgelegt

4. den Bundesschatzmeister,

5. weitere bis zu sieben Mitglieder des Präsidiums,

6. weitere bis zu 25 Mitglieder des Bundesvorstandes, davon bis zu 16 Beisitzer, gemäß §
15, Zi�ern 6 und 7 dieses Statuts.

(3) Er kann auf Vorschlag des Bundesvorstandes Ehrenvorsitzende auf Lebenszeit als Vor-
standsmitglieder kra� Satzung wählen; sie haben Sitz und Stimme in allen Organen der Bun-
despartei.
Die Mitglieder des Bundesvorstandes werden in jedem zweiten Kalenderjahr gewählt.
Die unter Zi�er 1 bis 5 genannten Mitglieder des Bundesvorstandes, soweit sie dort stimm-
berechtigt sind, und die Ehrenvorsitzenden sowie der Bundeskanzler, der Präsident oder der
Vizepräsident des Deutschen Bundestages und der Vorsitzende der DM-Fraktion des Deut-
schen Bundestages sowie der Präsident des Europäischen Parlamentes und der Vorsitzende der
Fraktion des Europäischen Parlamentes, in der die DM mitwirkt, soweit sie der DM angehö-
ren, bilden das Präsidium. Die Ministerpräsidenten der Länder, soweit sie der DM angehören,
nehmen an den Sitzungen des Präsidiums beratend teil.

(4) Er wählt den Vorsitzenden und vier Beisitzer sowie sieben stellvertretende Mitglieder des
Bundesschiedsgerichts nach den Bestimmungen der Schiedsgerichtsordnung - § 5 SGO.
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(5) Er nimmt die Berichte des Bundesvorstandes, darunter auch den gesetzlichen Rechen-
scha�sbericht der Partei, sowie der DM-Fraktion des Deutschen Bundestages und der DM-
Gruppe im Europäischen Parlament entgegen und beschließt darüber.

(6) Er beschließt über das Statut, die Finanzordnung, die Schiedsgerichtsordnung und die Ge-
schä�sordnung, die sämtlich Bestandteile der Satzung sind.

(7) Er wählt zwei, ab einer Gesamtmitgliederzahl von 10.001 Mitgliedern drei, Rechnungsprüfer
nach den Bestimmungen der Finanzordnung,

(8) Er beschließt über die Auflösung der Partei und über die Verschmelzung mit einer oder
mehreren anderen Parteien und/oder Gruppen.
Hat der Parteitag die Auflösung der Partei oder ihre Verschmelzung mit einer oder mehreren
anderen Parteien beschlossen, so findet eine Urabstimmung sta�. Der Beschluss des Parteita-
ges wird durch das Ergebnis der Urabstimmung bestätigt, geändert oder aufgehoben; er darf
nicht vor der Bestätigung durch die Urabstimmung ausgeführt werden. Für die Urabstimmung
gelten die Vorschri�en über die Urabstimmung sinngemäß.
Auflösung oder Ausschluss einer Gliederung ist nur wegen anhaltender und schwerwiegender
Verstöße gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei zulässig. Dies kann nur vom Parteivor-
stand im Einvernehmen mit dem Bundesausschuss (soweit vorhanden) beschlossen werden.
Einzelheiten dazu regelt § 11 Abs. 6 DM-Statut.

§ 28 Zusammensetzung des Bundesausschusses

(1) Der Bundesausschuss wird ab einer Gesamtmitgliederzahl von 1.501 DM-Parteimitgliedern
gebildet setzt sich zusammen aus:

1. den Delegierten der Landesverbände, die von den Landesparteitagen in jedem zweiten
Kalenderjahr gewählt werden. Die Landesverbände entsenden je einen Delegierten nach
folgenden Schlüsseln:
• bis zu einer Gesamtmitgliederzahl von 2.000 je angefangene 40 Mitglieder
• bis zu einer Gesamtmitgliederzahl von 5.000 je angefangene 80 Mitglieder
• bis zu einer Gesamtmitgliederzahl von 10.000 je angefangene 150 Mitglieder
• bis zu einer Gesamtmitgliederzahl von 20.000 je angefangene 280 Mitglieder
• bis zu einer Gesamtmitgliederzahl von 30.000 je angefangene 400 Mitglieder
• bis zu einer Gesamtmitgliederzahl von 40.000 je angefangene 510 Mitglieder
• bis zu einer Gesamtmitgliederzahl von 50.000 je angefangene 610 Mitglieder
• bis zu einer Gesamtmitgliederzahl von 60.000 je angefangene 700 Mitglieder
• bis zu einer Gesamtmitgliederzahl von 70.000 je angefangene 780 Mitglieder
• bis zu einer Gesamtmitgliederzahl von 80.000 je angefangene 850 Mitglieder
• bis zu einer Gesamtmitgliederzahl von 90.000 je angefangene 910 Mitglieder
• bis zu einer Gesamtmitgliederzahl von 100.000 je angefangene 960 Mitglieder
Die Gesamtzahl der Delegierten aus den Landesverbänden darf, unabhängig von der
Gesamtzahl der Parteimitglieder, keinesfalls die Zahl 125 überschreiten. Die Verteiler-
schlüssel sind entsprechend anzupassen.
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Die Zahl der Delegierten der einzelnen Landesverbände bestimmt sich für jedes Ka-
lenderjahr nach der nach § 21 dieses Statuts zum 30. September des vorangegangenen
Jahres anerkannten Mitgliederzahl.

2. dem Bundesvorstand der DM,

3. je einem Vertreter der Vereinigungen, der vom jeweiligen Bundesvorstand einer Verei-
nigung für ein Kalenderjahr geheim gewählt wird,

4. den Vorsitzenden der Beratungsausschüsse,

(2) Die unter Absatz 1 Zi�er 4 genannten Personen (Vorsitzende der Beratungsausschüsse)
gehören dem Bundesausschuss mit beratender Stimme an.

§ 29 Zuständigkeiten des Bundesausschusses

Aufgaben des Bundesausschusses werden bis zu einer Gesamtmitgliederzahl von 1.500 durch
den Bundesvorstand wahrgenommen. Ab 1.501 Mitgliedern gilt:

(1) Der Bundesausschuss ist zuständig für alle politischen und organisatorischen Fragen der
Bundespartei, soweit sie nicht ausdrücklich dem Bundesparteitag vorbehalten sind.

(2) Der Bundesvorstand und die DM-Fraktion des Deutschen Bundestages müssen an den
Bundesausschuss berichten.

(3) Fällt einer der Bundesvorsitzenden der Partei oder ein anderes Mitglied des Parteipräsidi-
ums während der Amtszeit aus, kann der Bundesausschuss eine interimistische Berufung aus
der Mi�e der gewählten Vorstandsmitglieder vornehmen, die bis zum nächsten Bundespartei-
tag gültig ist.

(4) Der Bundesausschuss wählt auf Vorschlag des Bundesvorstandes die Delegierten für die
Gremien der Fraktion im Europäischen Parlament, der die DM angehört.

§ 30 Einberufung des Bundesausschusses

(1) Der Bundesausschuss wird durch den Bundesvorsitzenden oder durch beide Bundesge-
neralsekretäre gemeinsam im Einvernehmen mit dem Bundesvorsitzenden unter Angabe der
Tagesordnung einberufen.

(2) Auf Antrag von drei Landesverbänden oder 20 % der Mitglieder des Bundesausschusses
muss er innerhalb von vier Wochen einberufen werden.

§ 31 Zusammensetzung des Bundesvorstandes

(1) Der Bundesvorstand setzt sich zusammen aus:
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1. den Ehrenvorsitzenden, dem Vorsitzenden, den Generalsekretären, allen vorhandenen
Stellvertretenden Vorsitzenden, dem Bundesschatzmeister, bis zu sieben weiteren Mit-
gliedern des Präsidiums sowie allen vorhandenen weiteren gewählten Mitgliedern des
Bundesvorstandes (Gründungsregelungen in § 15),

2. dem Bundeskanzler, dem Präsidenten oder Vizepräsidenten des Deutschen Bundesta-
ges, dem Vorsitzenden der DM-Fraktion des Deutschen Bundestages sowie dem Präsi-
denten des Europäischen Parlamentes und dem Vorsitzenden derjenigen Fraktion des
Europäischen Parlamentes, der die DM angehört, soweit sie der DM angehören,

3. den Vorsitzenden der Landesverbände, soweit nicht dem Bundesvorstand bereits Mit-
glieder aus dem jeweiligen Bundesland nach Zi�ern 1 oder 2 angehören,

4. den Bundesvorsitzenden und je einem Stellvertreter von anderen Parteien oder poli-
tischen Gruppierungen, welche sich der Deutschen Mi�e anschließen wollen, sofern
ein entsprechender Auflösungsbeschluss der jeweiligen Partei oder Gruppierung rechts-
wirksam gefasst und dem Bundesvorstand der Deutschen Mi�e schri�lich eingereicht
wurde. Diese Sonder-Mitgliedscha� des Bundesvorstandes gilt längstens bis zum nächs-
ten ordentlichen Bundesparteitag, welcher dem Jahr des Anschlusses folgt.

(2) Der Bundesgeschä�sführer nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des Bundes-
vorstandes teil.

(3) Die Mitglieder des Bundesvorstandes können sich nicht vertreten lassen,

(4) Die Ministerpräsidenten der Länder (soweit sie der DM angehören), sowie die Vorsitzen-
den der Landesverbände und der Bundesvereinigungen der Partei nehmen an den Sitzungen
des Bundesvorstandes beratend teil. Gleiches gilt für den Vorsitzenden der DM-Gruppe im
Europäischen Parlament.

(5) Der Anteil der nicht nach § 9 Abs. 4 PartG gewählten Mitglieder darf gemäß § 11 Abs. 2
Sätze 1 und 2 PartG ein Fün�el der Gesamtzahl der Vorstandsmitglieder nicht übersteigen.
Vorsitzender und Schatzmeister einer Partei dürfen nicht in einer der Partei nahestehenden
politischen Sti�ung vergleichbare Funktionen ausüben.

§ 32 Zuständigkeiten des Bundesvorstandes

(1) Der Bundesvorstand leitet die Bundespartei. Er führt die Beschlüsse des Bundesparteitages
und des Bundesausschusses durch. Er beschließt

1. insbesondere über alle Etats der Bundespartei,

2. über alle finanziellen Abschlüsse, insbesondere Jahresabschlüsse der Bundespartei,

3. über den vom Parteiengesetz vorgeschriebenen Rechenscha�sbericht der gesamten Par-
tei vor dessen Weiterleitung an den Präsidenten des Deutschen Bundestages

4. über die mi�elfristige Finanzplanung.
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(2) Das Präsidium berichtet mindestens dreimal jährlich den Vorsitzenden der Landesverbän-
de und Vereinigungen über die Tätigkeit des Bundesvorstandes und des Präsidiums. Dabei
berichtet das Präsidium auch

1. über Stand und Entwicklung der Finanzen der Bundespartei, insbesondere über die vom
Bundesvorstand beschlossenen Etats,

2. über die mi�elfristige Finanzplanung.

(3) Die Bundespartei wird durch den Vorsitzenden und den Generalsekretär für Personalfragen
gerichtlich und außergerichtlich vertreten.

(4) Der Bundesvorstand bestellt den Revisionsbeau�ragten der Bundespartei. Das Nähere re-
gelt die Finanzordnung.

(5) Der Bundesvorstand beschließt über die Ordnung der Beratungsausschüsse der DM, die
ihn bei seiner Arbeit unterstützen, informieren und beraten.

(6) Der Bundesvorstand wirkt im Rahmen der gesetzlichen Vorschri�en bei der Aufstellung der
Kandidaten für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und zum Europäischen Parlament mit.
Der Bundesvorstand ist, neben dem zuständigen Landesvorstand, berechtigt, nach § 21 Abs. 4
Bundeswahlgesetz und § 10 Abs. 4 Europawahlgesetz gegen den Beschluss einer Mitglieder-
oder Vertreterversammlung über die Bewerberaufstellung Einspruch zu erheben.

(7) Das Präsidium führt die Beschlüsse des Bundesvorstandes aus. Es erledigt insbesondere die
laufenden und dringlichen Geschä�e des Bundesvorstandes. Das Präsidium unterbreitet ab ei-
ner DM-Gesamtzahl von 2.001 Mitgliedern dem Bundesvorstand den Wahlvorschlag für einen
aus mindestens drei und bis zu fünf Mitgliedern bestehenden Haushaltsausschuss, den der
Bundesvorstand aus seiner Mi�e wählt und dem der Vorsitzende und beide Generalsekretäre
nicht angehören dürfen. Die Wahl des Haushaltsausschusses erfolgt auf der 1. ordentlichen
Sitzung des Bundesvorstandes nach seiner Konstituierung; der Wahlvorschlag des Präsidiums
kann durch weitere Vorschläge aus der Mi�e des Bundesvorstandes ergänzt werden. Den Vor-
sitz des Haushaltsausschusses führt der Bundesschatzmeister.

(8) Der Bundesvorstand ist ermächtigt für Mitglieder von anderen Parteien oder politischen
Gruppierungen, welche sich der Deutschen Mi�e anschließen wollen, die Aufnahme-/Wartefristen
des § 3 Statut – Mitgliedscha� Voraussetzung –, welche für ehemalige Mitglieder anderer Par-
teien/Gruppierungen anzuwenden sind, sowie die fristbeha�eten Regelungen des Aufnahme-
verfahrens gemäß §4 Absatz 2 Statut außer Kra� zu setzen, sofern ein entsprechender Auflö-
sungsbeschluss der jeweiligen Partei oder Gruppierung rechtswirksam gefasst und dem Bun-
desvorstand der Deutschen Mi�e schri�lich eingereicht wurde. Weiterhin gilt dieses nur für
Voll-Mitglieder der jeweiligen Partei bzw. Gruppierung, sofern der Antrag unter Nennung der
ehemaligen Mitgliedsnummer in der anderen Partei/Gruppierung gestellt wird und die Mit-
gliedscha� durch den jeweiligen Bundesvorstand bestätigt wird. Die Dauer der vorläufigen
Mitgliedscha� von 12 Monaten (§ 4 Absatz 5 Statut) und sämtliche anderen Bedingungen
einer Vollmitgliedscha� in der Deutschen Mi�e bleibt hiervon unberührt.
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§ 33 Ha�ung für Verbindlichkeiten

(1) Der Bundesvorstand und das Präsidium sowie alle Unterordnungen der Partei dürfen kei-
nerlei Verbindlichkeiten eingehen, Ausnahmen sind unzulässig. Sämtliche berechtigten Forde-
rungen sind ausnahmslos unverzüglich und spätestens binnen Monatsfrist zu begleichen.

(2) Für rechtsgeschä�liche Verpflichtungen der Partei ha�en die Mitglieder gesamtschuldne-
risch nur mit dem Parteivermögen.

(3) Im Innenverhältnis ha�et die Bundespartei für Verbindlichkeiten eines nachgeordneten
Verbandes ausschließlich unter der Voraussetzung, dass sie dem Rechtsgeschä�, das die Ver-
pflichtung begründet, schri�lich zugestimmt hat.

(4) Landesverbände, ihnen nachgeordneten Gebietsverbände sowie Vereinigungen und Son-
derorganisationen der Partei auf allen Organisationsstufen ha�en gegenüber der Bundespar-
tei im Innenverhältnis, wenn sie durch ein von ihnen zu vertretendes Fehlverhalten Maßnah-
men auf der Grundlage des Parteiengesetzes verursachen, die der Präsident oder das Präsidi-
um des Deutschen Bundestages oder eine gesetzlich sonst zuständige Stelle gegen die Bun-
despartei ergrei�. Die Bundespartei kann ihre Schadenersatzansprüche mit Forderungen der
vorgenannten Gebietsverbände, Vereinigungen und Sonderorganisationen verrechnen.

(5) Verursacht die Bundespartei schuldha� Maßnahmen auf Grundlage des Parteiengesetzes,
so ha�et die Bundespartei gegenüber den Landesverbänden, den ihnen nachgeordneten Ge-
bietsverbänden sowie den Vereinigungen und Sonderorganisationen der Partei für den daraus
entstehenden Schaden.

§ 34 Sitzungen von Präsidium und Bundesvorstand

(1) Der Vorsitzende oder beide Generalsekretäre im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden be-
rufen Sitzungen des Bundesvorstandes und des Präsidiums ein - unter Angabe der Tagesord-
nung.

(2) Mindestens alle zwei Monate muss eine Sitzung des Bundesvorstandes sta�finden.

(3) Eine Vorstandssitzung muss innerhalb von zehn Tagen sta�finden, wenn ein Dri�el der
Vorstandsmitglieder dies schri�lich fordert.

§ 35 Zuständigkeiten der Generalsekretäre

(1) Die Generalsekretäre unterstützen den Vorsitzenden bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Sie
führen im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden die Geschä�e der Partei. Dazu zählen auch
alle finanziellen Geschä�e der Bundespartei. Bis zu einer Mitgliederzahl von 2.000 Mitgliedern
können die Generalsekretäre gemeinsam mit dem Bundesvorsitzenden den Bundesschatz-
meister mit der Führung des gesamten finanziellen Tagesgeschä�s beau�ragen (§§ 20-21 FO).

(2)
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1. Die Generalsekretäre koordinieren die gesamte Parteiarbeit aller Gebietsverbände, der
Vereinigungen und der Sonderorganisationen.

2. Die Generalsekretäre bestellen ab einer Gesamtmitgliederzahl der DM von 10.000 Mit-
gliedern im Einvernehmen mit dem Präsidium den Bundesgeschä�sführer.

3. Sie haben das Recht, an allen Versammlungen und Sitzungen der Organe aller Gebiets-
verbände, Vereinigungen und Sonderorganisationen teilzunehmen; sie müssen jederzeit
gehört werden.

4. Sie koordinieren die von der Bundespartei, den Vereinigungen und den Sonderorganisa-
tionen herausgegebenen Publikationen.

5. Vereinigungen

§ 36 Bundesvereinigungen

Die Partei bildet kün�ig folgende Vereinigungen:

1. Junge Mi�e Deutschlands (JM),

2. Frauen in der Deutschen Mi�e (FDM),

3. Arbeitnehmer in der Deutschen Mi�e (ADM)

4. Kommunale/Regionale Mi�e Deutschlands (KRM),

5. Mi�elstand, Wirtscha� und Energie in Deutschland (MWDM),

6. Migration Deutsche Mi�e (MDM),

7. Senioren der Deutschen Mi�e (SDM),

8. Lobby für Kinder (M-Start),

9. Bekämpfung Organisierte Kriminalität Deutsche Mi�e (M-BOK),

10. Gesundheit in der DM (GDM),

11. Naturschutz in der DM (NDM)

12. Erziehung/Bildung in der DM (EBDM)

13. Internetsicherheit in der DM (ISDM)

14. Glaubensleben in der DM (GLDM)

15. Ethik-Initiative Deutsche Mi�e (EIDM).
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§ 37 Zuständigkeiten der Vereinigungen

(1) Die Vereinigungen sind organisatorische Zusammenschlüsse mit dem Ziel, das Gedanken-
gut der DM in ihren Wirkungskreisen (junge Generation, Frauen, Arbeitnehmer, Kommunal-
politik, Mi�elstand, Wirtscha�, Energie, Migration, ältere Generation, Organisation und Aus-
richtung umfassender Betreuung am Lebensbeginn, Kriminalitätsbekämpfung, Naturschutz,
Erziehung/Bildung, Internetsicherheit, Glaubensleben sowie ethische Ausrichtung) zu vertre-
ten und zu verbreiten sowie die besonderen Anliegen der von ihnen vertretenen Gruppen in
der Politik der DM zu wahren.

(2) Ihr organisatorischer Aufbau hat dem der Partei zu entsprechen. Die Landesverbände ha-
ben jedoch die Möglichkeit, im Einvernehmen mit den Vereinigungen abweichende Strukturen
vorzusehen, wenn und soweit der Bundesvorstand dem zustimmt.

Die Vereinigungen haben eine eigene Satzung, die der Genehmigung durch beide Generalse-
kretäre bedarf. Der Hauptgeschä�sführer einer Vereinigung wird im Einvernehmen mit dem
Generalsekretär mit Schwerpunkt Personal ernannt.

6. Verfahrensordnung

§ 38 Beschlussfähigkeit

(1) Die Organe der Partei sind nur dann beschlussfähig, wenn die Einberufung mindestens
zwei Wochen (satzungsgemäß) vorher mit Angabe der Tagesordnung erfolgte und wenn mehr
als die Häl�e der stimmberechtigten Mitglieder des jeweiligen Parteiorgans anwesend ist. Bei
Parteitagen oder Hauptversammlungen auf allen Ebenen der Parteiorganisation in Bund, Län-
dern, Kreisen, Städten, Gemeinden oder Stadtbezirken gilt bis zu einer Gesamtmitgliederzahl
von 250 der Mitglieder die Beschlussfähigkeit für den Fall als gegeben, dass und wenn mindes-
tens 10 Prozent der Gesamtmitgliederzahl im entsprechenden Einzugsgebiet der Parteiebene
bei der entsprechenden Versammlung anwesend oder vertreten ist. Der Versand einer Einla-
dung auf elektronischem Wege (E-Mail) steht dem Postweg gleich, wenn das stimmberechtigte
Mitglied vorher schri�lich darin eingewilligt hat. Für Mitgliedervollversammlungen gelten die
entsprechenden Bestimmungen der Landesverbände.

(2) Sitzungen der Vorstände, des Präsidiums und des Bundesausschusses können auch in Online-
Konferenzen tagen, sofern die Mehrheit der Funktionsträger bei Amtsübernahme grundsätz-
lich schri�lich zugestimmt hat.

(3) Vor Eintri� in die Tagesordnung muss der Vorsitzende die Beschlussfähigkeit feststellen.

(4) Bei Beschlussunfähigkeit muss der Vorsitzende die Sitzung sofort aufheben sowie Zeit und
Tagesordnung für die nächste Sitzung verkünden; dabei ist er an Form und Frist für die Einbe-
rufung des Organs nicht gebunden. Die Sitzung ist dann in jedem Falle beschlussfähig; darauf
muss die Einladung hinweisen.
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(5) Ergibt sich während der Sitzungen bei einer Abstimmung oder Wahl die Beschlussunfähig-
keit, so wird in einer der nächsten Sitzungen erneut abgestimmt oder gewählt. Stimmenthal-
tungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit mit.

§ 39 Erforderliche Mehrheiten

Beschlüsse bedürfen grundsätzlich der einfachen Mehrheit aller abgegebenen gültigen Stim-
men. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Satzungsänderungen erfordern die
absolute Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder, ein Auflösungsbeschluss bedarf einer
Mehrheit von drei Vierteln. Alle Etatbeschlüsse sowie die Beschlüsse über den gesetzlichen
Rechenscha�sbericht der Partei und über die mi�elfristige Finanzplanung erfordern die Mehr-
heit der Mitglieder des Vorstandes; für die Zusammensetzung des Vorstandes sind die gesetz-
lichen und satzungsmäßigen Bestimmungen maßgeblich.

§ 40 Konsensierung

(1) Bei allen Anträgen, Beschlüssen, Kandidatenwahlen mit mehr als zwei Vorschlägen oder
Anträgen arbeiten alle befassten Organe der Partei nach dem Konsensierungssystem, um be-
schlussfähige Vorlagen auf breiterer Zustimmungsgrundlage zu erarbeiten, die dann in einem
weiteren, direkt nachfolgenden Abstimmungsgang nach § 15.1 Parteiengesetz per Mehrheits-
beschluss abstimmungsfähig sind. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass alle Stimmberechtigten
vom Meinungsbild in der Partei inhaltlich umfassend Kenntnis nehmen, inhaltlich argumen-
tieren und abschließend auch entsprechend sachgerecht entscheiden können. Überdies wird
die Gefahr der schleichenden Spaltung der Partei durch knappe Mehrheitsentscheidungen
in Serie vermieden. Das außerdem zeitsparende Gesamtverfahren stellt eine abgestu�e Prio-
risierung aller zur Wahl stehenden Alternativen durch jeden Stimmberechtigten sicher. Ent-
sprechend wird auch die Entscheidungsfindung bei Kandidatenwahl erleichtert, so dass im
Ergebnis eine Reihenfolge entsteht, die anschließend nach § 15.1 Parteiengesetz per Mehr-
heitsbeschluss über die Verteilung der Listenplätze zu entscheiden ist.

(2) Das Vorgehen bei der Konsensierung sieht im Einzelnen vor:

1. Alle Anträge oder Kandidaten werden von allen Stimmberechtigten abgestu� bewer-
tet: Beispiel: Wenn zu einem Thema 5 Anträge vorliegen, haben alle Stimmberechtigten
5+4+3+2+1 = 15 Stimmen, nach Gauss: 1⁄2 n (n+1), die sie vergeben müssen.

2. Soweit Anträge von Organen oder Funktionsträgern der Partei vorliegen, werden die-
se grundsätzlich zeitlich zuerst vorgetragen - anschließend jedoch selbstverständlich
gleichrangig mit allen anderen Anträgen bearbeitet und abgehandelt.

3. Kumulieren von Stimmen ist nicht gesta�et, damit können auch nicht zwei Anträge mit
gleicher Stimmenzahl bedacht werden. Es besteht mithin die Verpflichtung für jeden
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Stimmberechtigten, in der Konsensierungsphase alle Auswahlmöglichkeiten durchge-
hend und vollständig zu priorisieren.

4. Sollten im Verlauf einer entscheidungsfähigen Versammlung mehr als neun verschie-
dene Anträge zu einer einzigen Sachfrage vorliegen, schlägt die Versammlungsleitung
zunächst eine sinnvolle Bündelung der Anträge vor, über diesen Zwischenschri� und
sein Ergebnis wird nach § 15.1 Parteiengesetz per Mehrheitsbeschluss direkt nach Vor-
lage der neu gefassten Beschlussanträge entschieden. Daran anschließend erfolgt das
weitere Vorgehen gemäß § 40 Absatz 2, Zi�er 1 bis 3.

5. Gemäß dem Priorisierungsergebnis schlägt die Versammlungsleitung einen Leitantrag
vor, der inhaltlich über die bisherigen Anträge hinaus konsensfähiger ist. Dabei wird der
Antrag mit den meisten Stimmen durch Anteile aus den übrigen Anträgen sinnvoll und
abgestu� ergänzt.

(3) Das weitere Verfahren sieht abschließend vor

a) Über alle Beschlussvorlagen oder Anträge gemäß § 40 Absatz 2 Zi�er 5 dieser Satzung
wird im letzten Abstimmungsgang gemäß § 15.1 Parteiengesetz per Mehrheitsbeschluss
entschieden.

b) Bei Kandidatenwahlen und anderen Personalentscheidungen ist nach der Priorisierungs-
phase strikt durch Mehrheitsentscheidung nach § 15.1 Parteiengesetz sowie in geheimer
Abstimmung über jeden einzelnen Kandidaten und den entsprechenden Listenplatz
nach § 17 Parteiengesetz sowie nach den ergänzenden Bestimmungen dieses Statuts (§
42) zu entscheiden.

§ 41 Abstimmungsarten

(1) Abstimmungen erfordern Handzeichen, hochgehobene Stimmkarte oder online durch elek-
tronische Stimmabgabe mit Nutzernamen. Geheime Abstimmung ist notwendig, wenn ein
Viertel der anwesenden Stimmberechtigten dies verlangt.
Wenn bei Online-Konferenzen mehrheitlich geheime Abstimmung gefordert wird, muss sat-
zungsgemäß eine Konferenz mit physischer Anwesenheit der Teilnehmer einberufen werden,
um die anstehenden Beschlüsse zu fassen.

(2) Bei der Abstimmung darf jedes Mitglied erklären, dass es sich der Abstimmung enthält.

§ 42 Wahlen

(1) Wahlen der Mitglieder des Bundesvorstandes sowie Wahlen der Delegierten für den Bunde-
sparteitag und den Bundesausschuss durch die Parteitage der nachgeordneten Gebietsverbän-
de erfolgen geheim und durch Stimmze�el. Auch die Vorstände und Delegierten der übrigen
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Organisationsstufen sind geheim zu wählen. Bei allen übrigen Wahlen ist o�en abzustimmen,
wenn auf Befragen kein Widerspruch erfolgt.

(2) Die bis zu fünf Stellvertretenden Vorsitzenden nach § 27 Abs. 2 Zi�er 3 und die bis zu
sieben weiteren Mitglieder des Präsidiums nach § 27 Abs. 2 Zi�er 5 dieses Statuts werden
in einem gemeinsamen Wahlgang gewählt: durch ein auf dem Stimmze�el hinter den Na-
men eines Kandidaten gesetztes Kreuz. Der Stimmze�el hat die Namen aller vorgeschlagenen
Kandidaten zu enthalten. Stimmze�el, auf denen nicht mindestens die Häl�e der Zahl der zu
wählenden Kandidaten angekreuzt ist, sind ungültig. Stimmze�el, auf denen mehr Namen an-
gekreuzt sind, als der jeweils gültigen Zahl der Stellvertretenden Vorsitzenden entspricht, sind
ebenfalls ungültig. Auf diese Bestimmungen des Statuts muss auf den Stimmze�eln deutlich
sichtbar hingewiesen werden.

(3) Auch die weiteren Mitglieder des Bundesvorstandes nach § 27 Abs. 2 Zi�er 6 dieses Sta-
tuts sind durch ein auf dem Stimmze�el hinter den Namen eines Kandidaten zu wählen. Der
jeweilige Stimmze�el hat die Namen aller vorgeschlagenen Kandidaten zu enthalten. Stimm-
ze�el sind ungültig, wenn darauf nicht mindestens drei Viertel der Zahl der zu wählenden
Kandidaten angekreuzt sind. Ebenfalls ungültig sind Stimmze�el, auf denen mehr Namen an-
gekreuzt sind, als der Zahl der weiteren Mitglieder des Bundesvorstandes entspricht. Auf diese
Bestimmungen des Statuts muss auf den Stimmze�eln deutlich sichtbar hingewiesen werden.

(4) Alle Wahlen erfordern die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Wird die Mehrheit
nicht erreicht, entscheidet Stichwahl unter den nicht gewählten Kandidaten mit den nächst-
niedrigen Stimmenzahlen. Entscheidungen zwischen zwei Kandidaten mit gleicher Stimmen-
zahl erfordern ebenfalls Stichwahl.

(5) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen sind zur Feststellung der Beschlussfähigkeit
mitzuzählen, jedoch nicht zur Ermi�lung der Mehrheit.

§ 43 Wahlperiode

Zu allen Parteigremien muss mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr gewählt werden.

§ 44 Beschluss-Beurkundung

Die Beschlüsse des Bundesparteitages sind zu beurkunden – und zwar durch zwei vom Gene-
ralsekretär für Personalfragen bestellte Personen.
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7. Sonstiges

§ 45 Finanzen der Bundespartei

(1) Einnahmen und Ausgaben der Bundespartei müssen grundsätzlich ohne Inanspruchnah-
me von Krediten im Gleichgewicht sein – auch in der Finanzplanung. Es dürfen keinerlei Ver-
bindlichkeiten eingegangen werden – Ausnahmen sind nicht gesta�et. Die Finanzwirtscha�
der Bundespartei muss den Grundsätzen wirtscha�licher und sparsamer Haushaltsführung
folgen. Beide Generalsekretäre und der Bundesschatzmeister haben die dafür notwendigen
Maßnahmen zu tre�en.

(2) Der Haushaltsausschuss stellt im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden und beiden Ge-
neralsekretären alle Etats und die mi�elfristige Finanzplanung der Bundespartei auf, danach
beschließt der Bundesvorstand. Mindestens vier Wochen vor der Beschlussfassung muss der
Haushaltsausschuss dem Finanzbeau�ragten den jeweiligen Entwurf des Etats und der mi�el-
fristigen Finanzplanung zur Prüfung und schri�lichen Stellungnahme vorlegen. Der Finanz-
beau�ragte hat seine Aufgaben danach binnen zwei Wochen zu erfüllen. Die Entwürfe al-
ler Etats und der mi�elfristigen Finanzplanung der Bundespartei sind den Mitgliedern des
Bundesvorstandes mindestens zwei Wochen vor der Beschlussfassung schri�lich vorzulegen.
Das Gleiche gilt für die Beratung und Verabschiedung des gesetzlichen Rechenscha�sberichts
der Partei. Den Entwürfen der Rechenscha�sberichte muss ferner eine schri�liche Stellung-
nahme des Haushaltsausschusses beigefügt werden. Die vom Bundesvorstand auf alleinigen
Vorschlag seines Haushaltsausschusses beschlossenen Etats und die mi�elfristige Finanzpla-
nung müssen den Vorständen der Landesverbände und der Bundesvereinigungen der Partei
zur Kenntnisnahme übersandt und anschließend verö�entlicht werden.

(3) Herkun� und Verwendung der Mi�el, die der Bundespartei innerhalb eines Kalenderjahres
(Rechnungsjahr) zugeflossen sind, sowie das Vermögen der Bundespartei müssen im Rechen-
scha�sbericht ö�entlich dargetan werden.

(4) Alles Weitere regelt die Finanzordnung (FO). Sie ist Bestandteil der Satzung der DM und
muss den Vorschri�en des Parteiengesetzes entsprechen.

(5) Die Satzungen der nachgeordneten Gebietsverbände der DM, der Vereinigungen und der
Sonderorganisationen müssen Bestimmungen enthalten, die den Absätzen 1 bis 4 entsprechen
und deren Befolgung gewährleisten.

§ 46 Vermögen der Bundespartei

(1) Ein Hausverein besorgt die Verwaltung aller Liegenscha�en, den Betrieb wirtscha�licher
Unternehmungen eine GmbH. Alles Weitere regelt die Finanzordnung.

(2) Der Bundesvorstand kann treuhänderisch nur über solches Parteivermögen verfügen, das
nicht besonderen Vermögensträgern übertragen ist. Er kann jedoch Parteivermögen an solche
besonderen Vermögensträger übertragen.
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(3) Sämtliche URLs der Bundespartei sowie aller Verbände und Sonderorganisationen stehen
unter dem Vermögensanspruch der Bundespartei. Mitglieder, in deren Eigentum und/oder Be-
sitz und/oder Verfügungsgewalt sich die URLs befinden, sind verpflichtet, diese nach Maßgabe
des Bundesgeneralsekretärs mit Internet-Verantwortung unentgeltlich und unverzüglich in Ei-
gentum, Besitz und Verfügungsgewalt der Bundespartei zu übertragen.

§ 47 Schiedsgerichte

Es ist ein Bundesschiedsgericht zu bilden. Zusammensetzung, Zuständigkeit und Verfahren
aller Schiedsgerichte der DM muss eine Schiedsgerichtsordnung (SGO) regeln, die Bestandteil
der Satzung und des Statuts der DM ist.

§ 48 Widerspruchsfreies Satzungsrecht

Die Satzungen der nachgeordneten Gebietsverbände der DM, der Vereinigungen und der Son-
derorganisationen dürfen zu den Bestimmungen dieser Satzung nicht im Widerspruch stehen.
Soweit diese Satzungen keine eigenständigen Bestimmungen tre�en, müssen die jeweils gül-
tigen entsprechenden Regelungen der Satzung, der Geschä�sordnung der DM (DM-GO), der
Schiedsgerichtsordnung (SGO) und der Finanzordnung (FO) sowie die auf deren Grundlage
entstandenen rechtlichen Bestimmungen unmi�elbar angewendet werden.

§ 49 Inkra�treten

Dieses Statut trat am trat am 3.10.2013 in Kra� und erhielt Bestätigung durch den ersten
seitdem abgehaltenen Bundesparteitag am 14./15.11.2015 – und zwar zusammen mit und ein-
schließlich aller im Laufe des Parteitags beschlossenen Änderungen und Ergänzungen.

Teil II.
Geschä�sordnung

Teil I: Allgemeine Vorschri�en

§ 1 Geltungsbereich

Die hier folgende Geschä�sordnung der Deutschen Mi�e Deutschlands (GO-DM) gilt für die
Bundespartei. Sie ist integraler Bestandteil des Statuts der DM.
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Teil II: Bundesparteitag der DM

Abschni� A: Vor dem Bundesparteitag

§ 2 Zeitpunkt, Ort, vorläufige Tagesordnung

Zeitpunkt, Ort und vorläufige Tagesordnung des Bundesparteitages legt der Bundesvorstand
fest, gemäß den Regelungen des Statuts der DM.

§ 3 Einberufung

Die Einberufung erfolgt durch den Bundesvorstand – und zwar durch den Bundesvorsitzenden,
im Falle seiner Verhinderung durch die beiden Generalsekretäre.

§ 4 Ö�entlichkeit und deren Ausschluss

Der Bundesparteitag tagt grundsätzlich in aller Ö�entlichkeit.

Für bestimmte Tagesordnungspunkte, insbesondere bei Personaldeba�en, können Ö�entlich-
keit und Presse unter folgenden Bedingungen ausgeschlossen werden:

(1) auf Antrag eines Zehntels der stimmberechtigten Delegierten oder auf Antrag des Bundes-
vorstandes

(2) mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.

§ 5 Terminbekanntgabe, Form und Frist der Einberufung

(1) Der Termin eines Bundesparteitages wird den ordentlichen Delegierten im Regelfall spätes-
tens zwei Monate zuvor schri�lich bekanntgegeben. § 38 Abs. 1 Satz 2, Statut der DM, findet
entsprechende Anwendung.

(2) Die Einberufung erfolgt schri�lich mit Angaben zu Zeitpunkt, Ort und vorläufiger Tages-
ordnung. § 38 Abs. 1 Satz 2 Statut der DM findet entsprechende Anwendung.

(3) Die Einberufungsfrist beträgt einen Monat; in Dringlichkeitsfällen ist es mit Begründung
zulässig, die Einberufungsfrist zu verkürzen. Die Einberufungsfrist beginnt mit dem Datum
des Poststempels der Einberufung, bzw. am Versandtag der elektronischen Mails. Gleichzeitige
Verö�entlichung auf der Internetseite der Bundespartei ist Pflicht.
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§ 6 Antragsfrist und Antragsversand

(1) Alle Anträge sind dem Bundesvorstand schri�lich zuzuleiten - spätestens vier Wochen vor
dem Bundesparteitag. Stichtag ist der Eingangstag bei der DM- Bundesgeschä�sstelle. Elek-
tronische Zuleitung (Mail) ist möglich, jedoch gelten hier Anträge nur dann als eingereicht,
wenn ihr Erhalt durch die Bundesgeschä�sstelle schri�lich auf gleichem Wege bestätigt wur-
de. Dabei ist der vollständige Inhalt des Antrages der Bestätigung beizufügen.

(2) Fristgemäß eingegangene Anträge sowie Anträge des Bundesvorstandes sollen den De-
legierten zwei Wochen vor Beginn des Bundesparteitages zugesandt werden, müssen aber in
jedem Falle auf dem Bundesparteitag als Drucksache vorliegen. Elektronische Zuleitung (Mail)
ist zulässig, wenn die Empfänger zuvor schri�lich zugestimmt haben.

(3) Anträge des Bundesvorstandes sollen in der Regel den DM-Landes-, Bezirks- und Kreisver-
bänden sowie den Vereinigungen auf Bundesebene bereits früher, mindestens zwei Monate
vor Beginn des Bundesparteitages, zugesandt werden.

§ 7 Antragsrechte, Form

(1) Zum Bundesparteitag sind zur Antragstellung berechtigt:

1. Bundesvorstand der DM,

2. Bundesausschuss der DM,

3. Vorstände der Bundesvereinigungen,

4. Vorstände der DM-Landesverbände,

5. Vorstände der DM-Bezirks- und Kreisverbände sowie der DM- Auslandsverbände.

6. die Beratungsausschüsse der DM zu den jeweiligen Lei�hemen eines Parteitages.

(2) Sachanträge auf dem Bundesparteitag können nur von:

• bis zu einer Gesamtmitgliederzahl von 500: mindestens drei stimmberechtigten Dele-
gierten eingebracht werden

• bis zu einer Gesamtmitgliederzahl von 1.000: mindestens fünf stimmberechtigten Dele-
gierten eingebracht werden

• bis zu einer Gesamtmitgliederzahl von 2.000: mindestens zehn stimmberechtigten De-
legierten eingebracht werden,

• bis zu einer Gesamtmitgliederzahl von 5.000: mindestens 20 stimmberechtigten Dele-
gierten eingebracht werden,

• ab einer Gesamtmitgliederzahl von 5001: mindestens 30 stimmberechtigten Delegierten
eingebracht werden.
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Antragsteller müssen die Anträge handschri�lich unterzeichnen und beim Sekretariat des Ta-
gungspräsidiums einreichen. Das jeweilige Tagungsbüro legt Antragsformulare aus – und hat
diese Formulare jederzeit vorrätig zu halten.

(3) Folgende Personen oder Gremien können Geschä�sordnungsanträge auf dem Bundespar-
teitag mündlich stellen:

1. jeder stimmberechtigte Delegierte,

2. Antragskommission,

3. Bundesvorstand.

Abschni� B: Während des Bundesparteitages

§ 8 Erö�nung, Wahl des Tagungspräsidiums

(1) Grundsätzlich erö�net der Parteivorsitzende den Bundesparteitag. Sollte der Parteivorsit-
zende verhindert sein, übernimmt der Generalsekretär mit Personalverantwortung.

(2) Vor Eintri� in die Tagesordnung wählt der Bundesparteitag ein Tagungspräsidium. Umfang
und Zusammensetzung des Tagungspräsidiums bestimmt der Bundesparteitag. Die Wahl des
Tagungspräsidiums erfolgt durch Handzeichen, wenn sich auf Befragen kein Widerspruch er-
hebt.

§ 9 Tagesordnung

(1) Der Bundesparteitag muss die Tagesordnung genehmigen, bevor die Befassung mit den
einzelnen Punkten der Tagungsordnung („Eintri� in die Tagesordnung“) beginnt.

(2) Anträge auf Änderung der Tagesordnung, Ergänzung oder Verkürzung, sind grundsätzlich
vor Eintri� in die Tagesordnung zu stellen.

§ 10 Kommissionen für Mandatsprüfung, Stimmzählung,
Anträge

(1) Der Bundesausschuss wählt auf Vorschlag des Bundesvorstandes für jeden Bundespartei-
tag eine Mandatsprüfungskommission. Diese

1. überprü� alle Meldungen der Delegierten und Ersatzdelegierten nach § 26 des DM-
Statuts,

2. stellt fortlaufend auf Grundlage der Unterlagen des Tagungsbüros die Anwesenheit der
Delegierten fest
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3. unterbreitet dem Bundesparteitag einen Entscheidungsvorschlag, wenn die Schiedsge-
richte über die Anfechtung einer Delegiertenwahl noch nicht abschließend entschieden
haben.

(2) Der Bundesparteitag wählt auf Vorschlag des Bundesvorstandes eine Stimmzählkommis-
sion, die bei allen schri�lichen, vor allem jedoch bei geheimen, Abstimmungen und Wahlen
die Stimmen auszählt und das Ergebnis feststellt.

(3) Der Bundesvorstand bestellt eine Antragskommission aus bis zu fünf Personen, die alle
vorliegenden Anträge berät und dem Bundesparteitag Empfehlungen für die Behandlung der
Anträge gibt. Die Antragskommission ist berechtigt, Änderungs- und Ergänzungsanträge zu
Anträgen, die dem Bundesparteitag vorliegen, zu stellen. Sie kann auch mehrere vorliegende
Anträge zum gleichen Gegenstand in einem eigenen Antrag zusammenfassen. Der Bundes-
parteitag kann die vom Bundesvorstand bestellte Antragskommission um bis zu zwei weitere
Mitglieder ergänzen, wenn und insoweit der Bundesvorstand dem zustimmt.

§ 11 Wahl von Kommissionen

Die Mandatsprüfungskommission, die Stimmzählkommission und die Antragskommission kön-
nen o�en durch Handzeichen gewählt werden, wenn und soweit sich auf Befragen kein Wi-
derspruch erhebt.

§ 12 Feststellung von Mehrheiten bei Wahlen und
Abstimmungen

(1) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei allen Wahlen und Abstimmungen
für die Ermi�lung der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen nicht mit, werden jedoch
zur Feststellung der Beschlussfähigkeit mit herangezogen und mitgezählt.

(2) Wenn für die antrags- oder vorschlagsberechtigte Minderheit oder für die bei Wahlen und
Abstimmungen erforderliche Mehrheit mindestens ein bestimmter Bruchteil der Zahl der Mit-
glieder des jeweiligen Parteiorgans oder der Anwesenden oder der Zahl der abgegebenen gül-
tigen Stimmen oder der Zahl der zu besetzenden Plätze erreicht sein muss, so gilt wie folgt:

Bei Antrags- oder Vorschlagsrechten oder zur Ermi�lung des Ergebnisses von Wahlen und
Abstimmungen gemäß näherer Bestimmung des jeweiligen Satzungsrechts richtet sich die Er-
mi�lung des dem Bruchteil entsprechenden �orums oder Ergebnisses nach den allgemeinen
mathematischen Abrundungs- und Aufrundungsregeln. Daher sind Bruchteile hinter ganzen
Zahlen dann abzurunden, wenn sie den Wert von 0,5 (die Häl�e) einer ganzen Zahl nicht er-
reichen; sonst sind sie zur nächsten ganzen Zahl aufzurunden.

(3) Für Stichwahlen gilt grundsätzlich:

1. Es müssen jeweils so viele der nichtgewählten Kandidaten mit den nächstniedrigeren
Stimmenzahlen zur Wahl anstehen, wie sie dem Eineinhalbfachen der Zahl der noch
nicht besetzten Sitze im Präsidium bzw. Bundesvorstand entsprechen.
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2. Entfallen hierbei auf die letzte Stelle der Reihenfolge nach Stimmenzahlen zwei oder
mehrere Kandidaten mit gleichvielen Stimmen, so werden diese Kandidaten alle in die
Stichwahl einbezogen.

(4) Erhalten mehr Kandidaten die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen als noch Sitze
im Präsidium oder Bundesvorstand zu vergeben sind, so sind diejenigen Kandidaten gewählt,
die in der Reihenfolge nach Stimmenzahlen höhere Stimmenzahlen erreicht haben.

§ 13 Form und Frist für Kandidatenvorschläge

(1) Kandidatenvorschläge für die Wahl der Mitglieder des Bundesvorstandes

1. bedürfen grundsätzlich der Schri�form

2. müssen beim Parteitagspräsidenten abgegeben werden.

(2) Auf Vorschlag des Tagungspräsidiums kann der Bundesparteitag Meldefristen für Kandi-
datenvorschläge für die Wahl der Mitglieder des Bundesvorstandes beschließen.

§ 14 Rechte des Tagungspräsidiums

(1) Der amtierende Präsident

1. unterstützt und beschleunigt die Arbeit des Bundesparteitages,

2. wahrt jederzeit die Ordnung: Ihm steht das Hausrecht im Sitzungssaal zu.

3. erö�net, leitet, unterbricht und schließt die Sitzung.

(2) Das Tagungspräsidium hat beratende Stimme in allen Gremien der Tagung.

§ 15 Wortmeldungen, Schluss der Beratungen

(1) Der amtierende Präsident

1. ru� die Punkte der Tagesordnung auf

2. erteilt im Regelfall das Wort in der Reihenfolge der Meldungen

3. muss Mitgliedern des Bundesvorstandes und der Antragskommission das Wort auch
außerhalb der Reihenfolge erteilen.

4. erklärt die Beratung für geschlossen, wenn und soweit die Rednerliste erschöp� ist oder
sich niemand mehr zu Wort meldet.
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(2) Wortmeldungen erfolgen schri�lich unter Angabe des Themas und sind in die Rednerliste
aufzunehmen.

(3) Der Bundesparteitag kann die Beratung abbrechen oder schließen. Entsprechende Be-
schlüsse benötigen auf Antrag die Stimmenmehrheit der anwesenden stimmberechtigten De-
legierten.

§ 16 Behandlung der Anträge Sobald der amtierende Präsidenten des Bundesparteitages einen
Antrag zur Beratung aufru�, muss dieser zunächst begründet werden. Dabei kann die Antrags-
kommission vorschlagen, dass mehrere Anträge gemeinsam behandelt, begründet, beraten
und abgestimmt werden. Es gilt § 40 des Statuts der DM.

§ 17 Rederechte

(1) Rederecht auf dem Bundesparteitag haben alle stimmberechtigten Delegierten, die Mit-
glieder der Antragskommission und die Mitglieder des DM- Bundesvorstandes.

(2) Gäste können das Wort erhalten:

1. in Ausnahmefällen und

2. nur auf Beschluss des Präsidiums.

(3) Sprecher, die sich in der Beratung einzelner Anträge zu Wort melden, haben mit ihrer Wort-
meldung bekanntzugeben, ob sie für oder gegen den entsprechenden Antrag sprechen wollen.

§ 18 Bündelung von Wortmeldungen

Der amtierende Präsident kann Wortmeldungen zu verschiedenen Themen entsprechend zu-
sammenfassen, aber nur jeweils in der Reihenfolge der Wortmeldungen.

§ 19 Begrenzung von Rednerzahl und Redezeit

(1) Der amtierende Präsident des Bundesparteitages kann die Aussprache über einzelne An-
träge abkürzen, indem er die Zahl der Redner begrenzt. Dabei sollen in der Regel ebenso viele
Sprecher für wie gegen einen Antrag zu Wort kommen.

(2) Das jederzeitige Rederecht für Mitglieder des Bundesvorstandes und den Sprecher der An-
tragskommission bleibt von Begrenzungen bei Rednerzahl und Redezeit unberührt.

(3) Der amtierende Präsidenten des Bundesparteitages kann 1. die Redezeit kann auf bis zu
fünf Minuten, bei Stellungnahmen zu Geschä�sordnungsanträgen auf bis zu drei Minuten
begrenzen. 2. bei einer allgemeinen Begrenzung der Redezeit für grundsätzliche Ausführungen
zu geschlossenen Sachgebieten eine Redezeit bis zum Doppelten der allgemeinen Redezeit
zulassen.
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§ 20 Grundlegende Referate und freie Rede

Grundlegende Referate müssen im Wortlaut vorliegen, ansonsten sprechen die Redner in der
Regel frei. Sie können hierbei jedoch Aufzeichnungen benutzen.

§ 21 Ausführungen, Abstimmungen zur Geschä�sordnung

(1) Nach freiem Ermessen erteilt der amtierende Präsident das Wort zur Geschä�sordnung.
Ausführungen zur Geschä�sordnung dürfen die Dauer von vier Minuten nicht überschreiten.

(2) Erst am Schluss der Beratung darf der amtierende Präsident das Wort zur persönlichen
Bemerkung erteilen.

(3) Anträge zur Geschä�sordnung können wie folgt gestellt werden auf:

1. Begrenzung der Redezeit,

2. Übergang zur restlichen Tagesordnung,

3. Vertagung des Beratungsgegenstandes,

4. Verweisung an eine Kommission,

5. Schluss der Deba�e,

6. Schluss der Rednerliste,

7. Schluss der Sitzung.

(4) Über Geschä�sordnungsanträge muss gesondert und vor der weiteren Behandlung der
Sache selbst beraten und abgestimmt werden. Dabei darf nur je ein Redner dafür und dagegen
sprechen.

§ 22 Reihenfolge bei Sachabstimmungen

Über Sachanträge muss der Bundesparteitag in der hier festgelegten Reihenfolge abstimmen:

1. Weitergehende Anträge, deren Annahme die Hauptanträge und alle dazugehörenden
Anträge entfallen lässt,

2. Ergänzungs- und Änderungsanträge,

3. Hauptanträge.

§ 23 Störungen und Sanktionen

Der amtierende Präsident kann:
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1. Redner, die vom Beratungsgegenstand abschweifen, zur Sache verweisen,

2. Sitzungsteilnehmer, welche die Ordnung verletzen, zur Ordnung rufen, sie notfalls von
den weiteren Sitzungen ausschließen.

3. Rednern, die in derselben Rede dreimal zur Sache verwiesen oder zweimal zur Ordnung
gerufen wurden, das Wort entziehen. Ist einem Redner das Wort entzogen, so kann er
es zum gleichen Beratungsgegenstand nicht wieder erhalten.

4. die Sitzung unterbrechen, wenn störende Unruhe entsteht, die den Fortgang der Bera-
tungen in Frage stellt.

Abschni� C: Nach dem Bundesparteitag

§ 24 Sitzungsniederschri�, Beschlussprotokoll, Beurkundung
der Beschlüsse

Der Ablauf des Bundesparteitages ist in einer Niederschri� vollständig zu dokumentieren.
Darin sind Beschlüsse des Bundesparteitages wörtlich zu protokollieren und außerdem von
zwei Personen, die vom Generalsekretär bestellt werden, zu beurkunden. Die Protokollführer
sind von der Bundesgeschä�sstelle zu stellen.

§ 25 Vollzug der Beschlüsse, Berichtersta�ung zur
Durchführung

Der Bundesvorstand

1. vollzieht die Beschlüsse des Bundesparteitages und

2. überwacht deren Durchführung

3. ersta�et dem jeweils folgenden Bundesparteitag über den Vollzug schri�lichen Bericht.

Teil III: Bundesausschuss

§ 26 Entsprechende Anwendung auf den Bundesausschuss

Die Vorschri�en der §§ 3 bis 25 dieser Geschä�sordnung gelten für den Bundesausschuss der
DM.

§ 7 Abs. 2 gilt mit der abweichenden Regelung, dass Sachanträge auf der Sitzung des Bun-
desausschusses nur von mindestens fünf stimmberechtigten Delegierten eingebracht werden
können. Dies gilt bis zu einer Gesamtzahl der Delegierten von 79. Ab 80 Delegierten werden
für einen Sachantrag auf der Sitzung des Bundesausschusses mindestens zehn Delegierte zur
Unterstützung des Antrages benötigt.
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§ 27 Inkra�treten

Diese Parteigeschä�sordnung trat am 3.10.2013 in Kra� und erhielt Bestätigung durch den
ersten seitdem abgehaltenen Bundesparteitag am 14./15.11.2015.

Teil III.
Ordnung der Beratungsausschüsse
der Deutschen Mi�e
§ 1 Aufgaben, Berichtspflicht, Antragsrecht

(1) Die Beratungsausschüsse der DM haben folgende Aufgaben:

1. die Programmatik der DM im Detail zu formulieren und zu ergänzen,

2. als kompetenter Ansprechpartner der interessierten Fachö�entlichkeit,

3. Beziehungspflege zwischen Partei, Institutionen und Verbänden

4. Beitrag zur Koordinierung der Politik der DM in den Ländern.

(2) Arbeitsplanung und Ö�entlichkeitsarbeit gestalten die Beratungsausschüsse in enger Ab-
stimmung mit den Generalsekretären; dazu legen die Beratungsausschüsse jährlich eine schri�-
liche Arbeitsplanung vor.

(3) Generalsekretäre können, einzeln oder gemeinscha�lich, den Beratungsausschüssen Ar-
beitsau�räge geben – sowie Fristen zu deren Erledigung.

(4) Mehrere Beratungsausschüsse können ein Projekt gemeinsam bearbeiten, dieses Vorgehen
können auch die Generalsekretäre vorgeben.

(5) Sitzungen der Beratungsausschüsse sind vertraulich. Über Verwendung und Verö�entli-
chung der Arbeitsergebnisse der Beratungsausschüsse entscheidet der Bundesvorstand, der
dieses Recht auf die Generalsekretäre übertragen kann.

(6) Die Vorsitzenden der Beratungsausschüsse legen dem Parteitag schri�lichen Bericht über
ihre Arbeit vor. Am Ende einer Legislaturperiode muss ein zusammenfassender Bericht über
die gesamte Legislatur vorgelegt werden; gleichzeitig informieren die Geschä�sführer der Be-
ratungsausschüsse die Generalsekretäre über die Präsenz der Kommissionsmitglieder.

§ 2 Einsetzung, Dauer der Amtszeit

(1) Beratungsausschüsse werden zu Beginn einer Legislaturperiode des Deutschen Bundes-
tages durch den Generalsekretär mit Fachbereich Personalfragen im Einvernehmen mit dem
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Parteivorsitzenden eingesetzt. Der Bundesvorstand ist zuvor anzuhören.

(2) Die Anzahl der einzusetzenden Beratungsausschüsse richtet sich nach den finanziellen
Möglichkeiten, politischen Notwendigkeiten einer Legislaturperiode und unterschiedlichen
Personalkonstellationen. In der Regel sollen nicht mehr als fünfzehn Beratungsausschüsse
gleichzeitig arbeiten.

(3) Die Amtszeit der Beratungsausschüsse endet mit dem Ablauf der jeweiligen Legislaturperi-
ode des Deutschen Bundestages. Im Einzelfall kann der Generalsekretär mit Personalschwer-
punkt nach Rücksprache mit dem Bundesvorstand Sonderregelungen tre�en.

§ 3 Zusammensetzung

(1) Beratungsausschüsse können in aller Regel bis zu 30 Mitglieder umfassen.

(2) Mitglieder der Beratungsausschüsse wirken mit an der Weiterentwicklung des DM-Parteiprogramms;
deshalb müssen sie DM-Parteimitglieder sein. Der Generalsekretär mit Personalverantwor-
tung kann im Einzelfall Ausnahmen von dieser Regel zulassen.

(3) Vorstände der Landesverbände, Bundesvereinigungen und der Jungen Mi�e (JM) leiten zu
Beginn einer Legislaturperiode dem Generalsekretär mit Verantwortung für Personalfragen
geeignete Personalvorschläge zur Besetzung der Beratungsausschüsse zu. Der Generalsekre-
tär ist an diese ihm eingereichten Personalvorschläge nicht gebunden. Er muss jedoch darauf
achten, dass die Vielfalt des Expertenwissens aus den Gliederungen der DM sowie aus Verbän-
den, Institutionen, Vereinen aller Form und Arten sowie Unternehmungen in den Beratungs-
ausschüssen zusammengeführt wird.

(4) Beide Generalsekretäre sorgen dafür, dass befreundete Organisationen an der Arbeit der
Beratungsausschüsse stets und in geeigneter Weise beteiligt sind.

(5) Die Berufung in einen Beratungsausschuss der DM erfolgt durch den Generalsekretär mit
Personalverantwortung für die Dauer der Amtsperiode.

(6) Ein Beratungsausschuss kann zu seinen Sitzungen bis zu fünf ständige sowie im Einzelfall
weitere Gäste einladen. Diese müssen nicht Mitglied der DM sein; sie haben kein Stimmrecht.

(7) Die Generalsekretäre oder höchstens zwei von ihnen gemeinsam Beau�ragte können je-
derzeit an den Sitzungen der Beratungsausschüsse teilnehmen. Diese Teilnehmer genießen
dabei ein Rederecht.

§ 4 Vorstand

Jeder Beratungsausschuss bestimmt in geheimer Wahl seinen Vorstand, bestehend aus einem
Vorsitzenden und zwei stellvertretenden Vorsitzenden. Die Generalsekretäre unterbreiten hier-
zu im Einvernehmen mit dem Parteivorsitzenden jeweils einen Wahlvorschlag. Die Wahl des
Vorstandes bedarf der Genehmigung durch beide Generalsekretäre.
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§ 5 Sitzungen, Arbeitsgruppen

(1) Sitzungstermine der Beratungsausschüsse legt der jeweilige Vorsitzende fest.

(2) Die Geschä�sführung der Beratungsausschüsse wird von den fachlich zuständigen Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen der Bundesgeschä�sstelle in Absprache mit den Vorsitzenden
wahrgenommen.

(3) Beratungsausschüsse halten bis zu drei Sitzungen im Jahr ab. Eine häufigere Sitzungsfolge
müssen die Generalsekretäre genehmigen.

(4) Beratungsausschüsse können je bis zu drei Arbeitsgruppen bilden; deren Arbeitsergebnisse
bedürfen der Zustimmung durch den Beratungsausschuss.

§ 6 Beschlussfähigkeit

Beratungsausschüsse sind beschlussfähig, wenn mehr als die Häl�e ihrer stimmberechtigten
Mitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit muss der Vorsitzende sofort, spätestens
jedoch innerhalb von fünf Arbeitstagen, unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung einen
neuen Sitzungstermin anberaumen und die Mitglieder darüber schri�lich informieren. Dieser
Beratungsausschuss ist dann in seiner nächsten Sitzung auf jeden Fall beschlussfähig, dar-
auf ist in der Einladung hinzuweisen. Über Beschlussvorlagen können Mitglieder eines Bera-
tungsausschusses auch im schri�lichen Verfahren entscheiden. Dabei ist § 32 Abs. 2 BGB zu
beachten.

§ 7 Sinngemäße Anwendung

Diese Ordnung für die Beratungsausschüsse gilt sinngemäß auch für sonstige beratende Gre-
mien der Bundespartei, sofern die Generalsekretäre nicht eine andere Regelung tre�en.

§ 8 Inkra�treten

Diese Ordnung für die Beratungsausschüsse der DM trat am 03.10.2013 in Kra� und erhielt
Bestätigung durch den ersten seitdem abgehaltenen Bundesparteitag am 14./15.11.2015
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Teil IV.
Schiedsgerichtsordnung der
Deutschen Mi�e

Teil I: Gerichtsverfassung

1. Abschni�: Schiedsgerichte und Parteistruktur

§ 1 Grundlagen und Aufgaben

Schiedsgerichte der DM entsprechen dem Gesetz über die politischen Parteien (Parteienge-
setz) vom 24.7.1967 (Bundesgesetzbl. I SS. 773-781). Sie erfüllen die ihnen durch dieses Gesetz
sowie durch das Sta- tut der DM und die Satzungen der Landesverbände und der Vereinigun-
gen der DM übertragenen Aufgaben.

§ 2 Aufbau der Schiedsgerichtsbarkeit

(1) Als Schiedsgerichte bestehen:

1. Kreisschiedsgerichte,

2. Landesschiedsgerichte,

3. das Bundesschiedsgericht.

(2) Alle Kreis- und Landesverbände müssen Schiedsgerichte einrichten.

(3) Landesverbände können durch Beschluss des Landesparteitages bestimmen, dass ein ge-
meinsames Schiedsgericht für mehrere Kreisverbände errichtet wird. (4) Alle Schiedsgerichte
leisten sich gegenseitig Amts- und Rechtshilfe.

§ 3 Kreisschiedsgerichte

(1) Kreisschiedsgerichte bestehen aus drei ordentlichen und mindestens drei stellvertretenden
Mitgliedern.

(2) Sie treten zusammen in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Der
Vorsitzende sollte möglichst die Befähigung zum sowie Erfahrung im Richteramt haben.
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§ 4 Landesschiedsgerichte

(1) Landesschiedsgerichte bestehen aus drei ordentlichen und mindestens fünf stellvertreten-
den Mitgliedern.

(2) Sie treten zusammen in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Der
Vorsitzende und ein Beisitzer sollten möglichst die Befähigung zum sowie Erfahrung im Rich-
teramt haben.

§ 5 Bundesschiedsgericht

(1) Das Bundesschiedsgericht besteht aus fünf ordentlichen und sieben stellvertretenden Mit-
gliedern. Liegt die Gesamtmitgliederzahl unter 1.000 Mitgliedern, besteht das Bundesschieds-
gericht aus drei ordentlichen und drei stellvertretenden Mitgliedern.

(2) Es tri� zusammen in der Besetzung mit dem Vorsitzenden und vier Beisitzern. Liegt die
Gesamtmitglie- derzahl der Partei unter 1.000 Mitgliedern, so tri� das Bundesschiedsgericht
in der Besetzung mit dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern zusammen. Der Vorsitzende und
zwei Beisitzer sollten möglichst die Befähi- gung zum sowie Erfahrung im Richteramt haben.

2. Abschni�: Gemeinsame Vorschri�en

§ 6 Wahl der Mitglieder der Schiedsgerichte

(1) Ordentliche und stellvertretende Mitglieder der Schiedsgerichte werden von den Partei-
tagen ihrer jeweili- gen Organisationsstufe für mindestens zwei und höchstens vier Jahre ge-
wählt. Die Wahlperiode für das Bundesschiedsgericht beträgt vier Jahre.

(2) Die jeweilige Satzung regelt das Wahlverfahren.

§ 7 Unabhängigkeit, Verschwiegenheitspflicht

(1) Alle Mitglieder der Schiedsgerichte müssen Mitglieder der DM sein. Sie sind unabhängig
und an Weisungen nicht gebunden.

(2) Mitglieder der Schiedsgerichte verpflichten sich mit der Annahme der Wahl zur vertrauli-
chen Behandlung aller Vorgänge, die ihnen in dieser Eigenscha� bekannt geworden sind.
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§ 8 Kosten- und Auslagenersatz

Für ihre Tätigkeit erhalten Mitglieder der Schiedsgerichte keine Entschädigung. Auf Antrag
ersta�et die DM- Geschä�sstelle ihrer Organisationsstufe ihnen notwendige Fahrtkosten, Ne-
benkosten und Auslagen und gewährt ihnen Tage- und Übernachtungsgelder nach der Reise-
kostenstufe C des Gesetzes über Reisekos- tenvergütung für Bundesbeamte, Richter im Bun-
desdienst und Soldaten (Bundesreisekostengesetz - BRKG) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 9 Vertretungsregelungen

(1) Im Falle der Verhinderung werden Vorsitzenden der Schiedsgerichte durch dasjenige or-
dentliche Mitglied mit Befähigung zum Richteramt vertreten, das dem Schiedsgericht am
längsten angehört. Bei gleicher Dauer der Zugehörigkeit entscheidet das Lebensalter.

(2) Andere ordentliche Mitglieder werden im Verhinderungsfalle durch stellvertretende Mit-
glieder vertreten. Ihre Teilnahme an Sitzungen richtet sich turnusmäßig nach dem Alphabet.

(3) Scheidet ein ordentliches Mitglied auf Dauer aus, so übernimmt bis zur Nachwahl des
Nachfolgers das jeweils dem Schiedsgericht am längsten angehörende – und bei gleicher Dau-
er der Zugehörigkeit das jeweils älteste stellvertretende Mitglied seine Stellvertretung.

§ 10 Geschä�sstelle, Aktenführung

(1) Die Geschä�sstelle der Schiedsgerichte befindet sich in der jeweils entsprechenden DM-
Geschä�sstelle, die in diesen Fragen den Weisungen des Vorsitzenden unterstellt ist. Der Vor-
sitzende bestimmt einen geeig- neten Protokollführer.

(2) Die Geschä�sstelle hat die Akten der Schiedsgerichte nach rechtskrä�iger Erledigung der
Sache mindes- tens fünf Jahre aufzubewahren. Von der Vernichtung von Akten nach Ablauf
der Aufbewahrungsfrist sind in jedem Falle sämtliche Entscheidungen der Schiedsgerichte
auszunehmen.

(3) Alle Vorgänge, insbesondere Akten und Verhandlungen der Schiedsgerichte, sind vertrau-
lich zu behan- deln. Über Ausnahmen entscheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter.

8. Teil II: Verfahren

1. Abschni�: Zuständigkeiten

§ 11 Zuständigkeit der Kreisschiedsgerichte

Die Kreisschiedsgerichte sind in folgenden Fällen zuständig zur Entscheidung:
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1. Ausschluss von Mitgliedern aus der DM, mit folgenden Ausnahmen:

1.1 Mitglieder des Landes- und Bundesvorstandes

1.2 Abgeordnete des Deutschen Bundestages und der Landtage (Bürgerscha�en),

2. Widersprüche von Mitgliedern gegen die vorläufige Untersagung der Ausübung von Mitgliedscha�s-
rechten bis zur rechtskrä�igen Entscheidung der zuständigen Schiedsgerichte in Ausschluss-
fällen, ausgenommen in allen Fällen des § 13 Abs. 1 Zi�er 2,

3. Widersprüche von Mitgliedern gegen Ordnungsmaßnahmen, die von einem Vorstand des
Kreisver- bandes oder des Stadt-/Gemeindeverbandes bzw. Stadtbezirksverbandes gegen sie
verhängt wurden,

4. Rehabilitationsverfahren auf Antrag eines Mitglieds, ausgenommen Mitglieder des Landes-
und Bun- desvorstandes, gegen sich selbst, wenn andere Mitglieder ihm parteischädigendes
oder ehrenrühriges Verhalten vorwarfen,

5. Rechtsstreitigkeiten über Auslegung und Anwendung der Satzung des Kreisverbandes,

6. rechtliche Auseinandersetzungen zwischen Kreisverband und Kreisvereinigungen sowie zwi-
schen Kreisvereinigungen untereinander,

7. Widersprüche von Stadt-/Gemeindeverbänden bzw. Stadtbezirksverbänden und Vereinigun-
gen gegen Ordnungsmaßnahmen des Kreisverbandes gegenüber Stadt-/Gemeindeverbänden
bzw. Stadtbezirks- verbänden oder Vereinigungen oder gegen Amtsenthebung ihrer Organe (§
16 Parteiengesetz),

8. Anfechtung von Wahlen im Zuständigkeitsbereich des Kreisverbandes,

9. Rechtsstreitigkeiten, die weder zur Zuständigkeit der Landesschiedsgerichte noch zur Zu-
ständigkeit des Bundesschiedsgerichts gehören.

§ 12 Schlichtung in besonderen Fällen

Kreisschiedsgerichte können auch rechtliche Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern schlich-
ten, die aus ihrer parteipolitischen Betätigung entstanden sind, sofern sie das Parteiinteresse
in erheblichem Umfang berühren.

§ 13 Zuständigkeiten der Landesschiedsgerichte

(1) In folgenden Fällen sind Landesschiedsgerichte zur Entscheidung in erster Instanz zustän-
dig:

1. Ausschluss aus der DM von:

1.1 Mitgliedern des Bundes- oder Landesvorstandes

1.2 Abgeordneten des Deutschen Bundestages und der Landtage (Bürgerscha�en),
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2. Widersprüche von Mitgliedern des Bundes- oder Landesvorstandes sowie von Abgeord-
neten des Deutschen Bundestages und der Landtage (Bürgerscha�en) gegen die vor-
läufige Untersagung der Ausübung ihrer Mitgliedscha�srechte bis zur rechtskrä�igen
Entscheidung der zuständigen Schieds- gerichte in Ausschlussfällen,

3. Widersprüche von Mitgliedern des Landesvorstandes gegen Ordnungsmaßnahmen, die
vom Landes- oder Bundesvorstand gegen sie verhängt wurden,

4. Rehabilitationsverfahren auf Antrag eines Mitglieds des Landes- oder Bundesvorstandes
gegen sich selbst, wenn andere Mitglieder ihm parteischädigendes oder ehrenrühriges
Verhaltens vorwarfen,

5. Widersprüche gegen Ordnungsmaßnahmen eines Landes- oder des Bundesvorstandes
gegen Maß- nahmen nach § 6 PartG – gemäß § 11 Abs. 6 Nr. 4 Satz 1 DM-Statut,

6. Rechtsstreitigkeiten über Auslegung und Anwendung der Satzung und des sonstigen
Rechts des Lan- desverbandes,

7. Rechtsstreitigkeiten zwischen einem oder mehreren Kreisverbänden und dem Landes-
verband,

8. Rechtsstreitigkeiten zwischen Kreisverbänden,

9. Rechtsstreitigkeiten zwischen Landesvereinigungen untereinander oder zwischen Landesvereinigun-
gen und dem Landesverband,

10. Widersprüche von Kreisverbänden und Landesvereinigungen gegen Ordnungsmaßnah-
men des Lan- desverbandes gegenüber Kreisverbänden oder Landesvereinigungen sowie
Widersprüche gegen Amtsenthebung ihrer Organe,

11. Anfechtung von Wahlen im Zuständigkeitsbereich des Landesver- bandes, soweit nicht
ein Kreisschiedsgericht zuständig ist,

12. Anfechtung von Wahlen und Entscheidungen von Landespräsidium, Landesvorstand,
Landesaus- schuss und Landesparteitag,

13. Zuständigkeitsstreit zwischen Kreisschiedsgerichten,

14. Bestimmung eines Kreisschiedsgerichtes im Einzelfall, wenn das an sich zuständige Kreisschiedsge-
richt nicht besteht oder nicht ordnungsgemäß besetzt werden kann.

(2) Landesschiedsgerichte können auch rechtliche Auseinandersetzungen zwischen Mitglie-
dern des Landes- vorstandes schlichten, die aus ihrer parteipolitischen Betätigung entstanden
sind, sofern sie das Parteiinter- esse in erheblichem Umfang berühren. Dies gilt auch, wenn
solche rechtlichen Auseinandersetzungen zwi- schen Mitgliedern verschiedener Kreisvorstän-
de desselben Landesverbandes bestehen.

(3) Die Landesschiedsgerichte entscheiden ferner über Beschwerden gegen Entscheidungen
der Kreis- schiedsgerichte.
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§ 14 Zuständigkeiten des Bundesschiedsgerichts

(1) Das Bundesschiedsgericht entscheidet in folgenden Fällen:

1. rechtliche Auseinandersetzungen zwischen einem oder mehreren Landesverbänden und
der Bundes- partei,

2. rechtliche Auseinandersetzungen zwischen Landesverbänden,

3. rechtliche Auseinandersetzungen zwischen Vereinigungen auf Bundesebene (Bundes-
vereinigungen) untereinander oder zwischen Bundesvereinigungen und der Bundespar-
tei,

4. Widersprüche von Landesverbänden und Bundesvereinigungen gegen:

4.1 Ordnungsmaßnahmen der Bundespartei gegenüber Landesverbänden oder Bun-
desvereinigungen

4.2 Widersprüche gegen die Amtsenthebung ihrer Organe,

4.3 gegen Maßnahmen nach § 6 PartG – gemäß § 11 Abs. 6 Nr. 4 Satz 2 DM- Statut

5. Anfechtung von Wahlen und Entscheidungen von Präsidium, Bundesvorstand, Bundes-
ausschuss und Bundesparteitag,

6. Zuständigkeitsstreit zwischen Landesschiedsgerichten oder Kreisschiedsgerichten ver-
schiedener Lan- desverbände,

7. Bestimmung eines Landesschiedsgerichtes im Einzelfall, wenn das an sich zuständige
Landes- schiedsgericht nicht besteht oder nicht ordnungsgemäß besetzt werden kann.

(2) Das Bundesschiedsgericht kann auch rechtliche Auseinandersetzungen zwischen Mitglie-
dern des Bun- desvorstandes schlichten, die aus ihrer parteipolitischen Betätigung entstanden
sind, sofern sie das Parteiin- teresse in erheblichem Umfang berühren. Dies gilt auch, wenn sol-
che rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern verschiedener Landesvorstände
bestehen.

(3) Das Bundesschiedsgericht entscheidet ferner über die Beschwerde und die Rechtsbeschwer-
de gegen die Entscheidungen der Landesschiedsgerichte.

2. Abschni�: Verfahrensvorschri�en

§ 15 Schiedsgerichtsmitglieder: Ausschluss, Ablehnung

Für die Ausschließung und Ablehnung von Mitgliedern der Schiedsgerichte gelten die §§ 41
bis 49 ZPO ent- sprechend.
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§ 16 Verfahrensbeteiligte

Verfahrensbeteiligte sind:

1. Antragsteller,

2. Antragsgegner,

3. Beigeladene, die dem Verfahren beigetreten sind.

§ 17 Beiladung Dri�er

(1) Die Schiedsgerichte können von Amts wegen oder auf begründeten schri�lichen Antrag
Dri�e beiladen, deren Interesse durch das Verfahren berührt wird. Sie werden Verfahrensbe-
teiligte durch schri�liche Erklä- rung gegenüber dem Schiedsgericht.

(2) In allen Verfahren sind die übergeordneten Vorstände auf ihr Verlangen beizuladen.

(3) Der Beiladungsbeschluss ist:

1. allen Beteiligten zuzustellen

2. unanfechtbar.

§ 18 Beistände, Verfahrensbevollmächtigte

(1) Die Verfahrensbeteiligten können sich in jeder Lage und zu jedem Zeitpunkt des Verfah-
rens eines Bei- standes oder eines Verfahrensbevollmächtigten bedienen; dazu müssen sie dem
Schiedsgericht schri�liche Vollmacht vorlegen.

(2) Beistände und Verfahrensbevollmächtigte müssen Mitglied der DM sein; das Schiedsge-
richt kann Ausnahmen zulassen.

§ 19 Zustellungen

Alle Zustellungen des Schiedsgerichts müssen durch eingeschriebenen Brief erfolgen. Dies
gilt insbesondere für alle Anordnungen, die nicht in Anwesenheit der Beteiligten ergehen. Die
Zustellung gilt als erfolgt am dri�en Tage nach Auslieferung des Einschreibebriefes bei der
Post.

§ 20 Widerspruchs- und Wahlanfechtungsfrist

(1) Die Widerspruchsfrist (§§ 11, 13 und 14 SGO) beträgt einen Monat.
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(2) Wahlanfechtungen müssen innerhalb einer Woche erfolgen. Sie können auch beim zustän-
digen Partei- vorstand schri�lich erklärt werden, der diese Erklärung unverzüglich an das zu-
ständige Schiedsgericht wei- terleiten muss.

§ 21 Jederzeitige Rücknahme

Anträge und Rechtsmi�el können in jeder Lage des Verfahrens schri�lich oder zu Protokoll
zurückgenommen werden.

§ 22 Verfahrensbeginn durch Antragsschri�

Durch Einreichung eines Schri�satzes wird das Verfahren vor dem Schiedsgericht anhängig.
Dieser Schri�- satz hat die Beteiligten und den Streitgegenstand zu bezeichnen und einen
bestimmten Antrag zu enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel müssen angegeben werden. Der Antragsschri� müssen drei Kopien beigefügt werden. Ur-
kunden, auf die Bezug genommen wird, müssen in Fotokopie in der erforderlichen Stückzahl
beigefügt werden.

§ 23 Verfahrensbeschleunigung, Untersuchungsgrundsatz

(1) Der Vorsitzende oder ein von ihm zu bestimmendes Mitglied des Schiedsgerichts muss nach
Eingang der Antragsschri� alle Anordnungen tre�en, die notwendig sind, um das Verfahren
im ersten Rechtszug mög- lichst in einer mündlichen Verhandlung abzuschließen.

(2) Zum Zwecke der gütlichen Einigung vor der ersten mündlichen Verhandlung kann auf
Anordnung des Vorsitzenden vor einem Mitglied des Schiedsgerichts ein Erörterungstermin
sta�finden. In diesem Termin ist das gesamte Streitverhältnis unter den Beteiligten zu erörtern;
dabei sind auch deren Anträge festzustellen.

(3) Das Schiedsgericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Es ist an Vorbringen und
Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden.

§ 24 Vorbescheid

(1) Erweist sich ein Antrag auf Einleitung eines Schiedsgerichtlichen Verfahrens als unzuläs-
sig oder als o�enbar unbegründet, so kann das Schiedsgericht den Antrag ohne mündliche
Verhandlung durch Vorbe- scheid mit Gründen abweisen.

(2) Die Beteiligten können binnen eines Monats nach Zustellung des Vorbescheides mündli-
che Verhandlung beantragen. Wird der Antrag rechtzeitig gestellt, so gilt der Vorbescheid als
nicht ergangen, ansonsten wirkt er als rechtskrä�ige Entscheidung. Im Vorbescheid müssen
die Beteiligten über den zulässigen Rechtsbehelf belehrt werden.
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§ 25 Mündliche Verhandlung

(1) Schiedsgerichte entscheiden aufgrund mündlicher Verhandlung, jedoch kann im Einver-
nehmen aller Beteiligten auch im schri�lichen Verfahren entschieden werden.

(2) Der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der mündlichen Verhandlung. Er kann ein Mitglied
des Schiedsge- richts zum Berichtersta�er ernennen.

§ 26 Ladungsfrist, persönliche Anwesenheit

(1) Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen. In dringenden Fällen kann diese Frist durch den
Vorsitzenden bis auf drei Tage abgekürzt werden.

(2) Das Schiedsgericht kann persönliches Erscheinen der Beteiligten anordnen.

(3) Das Schiedsgericht kann auch ohne Anwesenheit der Beteiligten verhandeln und entschei-
den; Beteiligte müssen darauf in der Ladung hingewiesen werden.

§ 27 Nichtö�entliche Sitzung

Sitzungen der Schiedsgerichte sind nichtö�entlich. Das Schiedsgericht kann außer den Betei-
ligten andere Personen zulassen. Alle Teilnehmer an einem Verfahren, einschließlich der zu der
Verhandlung zugelasse- nen Personen, müssen die Vorgänge vertraulich behandeln.

§ 28 Gang der mündlichen Verhandlung

(1) Der Vorsitzende leitet die Verhandlung. Nach Aufruf der Sache trägt der Vorsitzende oder
der Berichter- sta�er den wesentlichen Inhalt der Akten vor. Hierauf erhalten die Beteiligten
das Wort, um ihre Anträge zu stellen und zu begründen.

(2) Das Schiedsgericht hat möglichst auf eine gütliche Beilegung der Streitigkeiten hinzu-
wirken. Nach Erörte- rung und Abschluss einer Beweisaufnahme erklärt der Vorsitzende die
mündliche Verhandlung für geschlos- sen. Das Schiedsgericht kann die Wiedererö�nung be-
schließen.

§ 29 Beweisaufnahme, Verhandlungsprotokolle

(1) Die Beweisaufnahme findet in der Regel innerhalb der mündlichen Verhandlung sta�.

(2) Findet aufgrund eines Schiedsgerichtsbeschlusses die Beweisaufnahme vor einem Mitglied
des Schieds- gerichts oder einem ersuchten Schiedsgericht außerhalb der mündlichen Ver-
handlung sta�, so ist das Proto- koll über diese Beweisaufnahme in der mündlichen Verhand-
lung zu verlesen. Es wird damit Gegenstand der Verhandlung.
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(3) Über alle Verhandlungen der Schiedsgerichte sind Niederschri�en zu fertigen, die deren
wesentlichen Inhalt wiedergeben müssen. Die Niederschri�en sind von Vorsitzendem und Pro-
tokollführer zu unterschreiben.

(4) Parteimitglieder müssen vor dem Schiedsgericht aussagen, sofern ihnen nicht ein Zeugnisverweige-
rungsrecht zusteht. Personen, die nicht Mitglieder der DM sind, sollen nur in Ausnahmefällen
gehört werden.

§ 30 Freie Beweiswürdigung, Überzeugungsgrundsatz

Schiedsgerichte entscheiden nach ihrer freien, aus dem Inhalt der Verhandlungen geschöp�en
Überzeugung. Der Entscheidung dürfen nur solche Tatsachen und Beweisergebnisse zugrunde
gelegt werden, über die die Beteiligten Gelegenheit zur Äußerung ha�en.

§ 31 Entscheidungsbefugnis der Schiedsgerichte

(1) Schiedsgerichte können Beschlüsse und Entscheidungen der Parteiorgane nur aufheben,
wenn diese rechtswidrig sind.

(2) Ordnungsmaßnahmen sind in vollem Umfange nachprüfbar. Das Schiedsgericht kann je-
doch nach sei- nem Ermessen anstelle einer angefochtenen Maßnahme eine mildere Maßnah-
me festsetzen.

(3) In Ausschlussverfahren ist das Schiedsgericht nicht an die Anträge der Beteiligten gebun-
den. Es kann nach seinem Ermessen anstelle des Ausschlusses aus der DM eine Ordnungs-
maßnahme festsetzen.

§ 32 Abfassung der Beschlüsse, Rechtsmi�elbelehrung

(1) Nach Schluss der mündlichen Verhandlung ist in geheimer Sitzung zu beraten und mit ein-
facher Mehrheit zu beschließen. Der Beschluss muss schri�lich abgesetzt, begründet und von
allen Mitgliedern des Schieds- gerichts, die an ihm mitgewirkt haben, unterschrieben werden.
Der Beschluss ist den Beteiligten in Abschri� zuzustellen.

(2) Alle durch Rechtsmi�el anfechtbaren Beschlüsse müssen eine schri�liche Rechtsmi�el-
belehrung enthal- ten. Die Frist für ein Rechtsmi�el beginnt nur dann zu laufen, wenn die
Beteiligten über das Rechtsmi�el, seine Form, die einzuhaltende Frist und über das weiterhin
zuständige Schiedsgericht mit Angabe der Anschri� belehrt worden sind. Nach Ablauf eines
Jahres seit Zustellung der anfechtbaren Entscheidung oder ihrer sonstigen Bekanntmachung
sind Rechtsmi�el nicht mehr zulässig.
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§ 33 Verfahren in der 2. und 3. Instanz

Für Verfahren in der zweiten und dri�en Instanz sind vorstehende Verfahrensvorschri�en an-
zuwenden, soweit nicht die besondere Eigenart des Beschwerde- oder Rechtsbeschwerdever-
fahrens dem entgegen- steht.

§ 34 Alleinentscheidung durch den Vorsitzenden

In Fällen von § 11 Zi�er 2 und § 13 Abs. 1 Zi�er 2 SGO kann der Vorsitzende allein darüber
entscheiden, ob die vorläufige Untersagung der Ausübung von Mitgliedscha�srechten bis zur
rechtskrä�igen Entscheidung der zuständigen Schiedsgerichte in Ausschlussfällen bestehen
bleiben soll. Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden kann innerhalb einer Woche nach Zu-
stellung die Entscheidung des Schiedsgerichts angerufen werden.

3. Abschni�: Einstweilige Anordnung

§ 35 Gründe

Auf Antrag kann das Schiedsgericht, auch schon vor Einleitung eines Verfahrens, eine Einst-
weilige Anord- nung in Bezug auf den Streitgegenstand tre�en, wenn die Gefahr besteht, dass
durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechts des An-
tragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. Einstweilige Anordnungen sind
auch zur Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zu-
lässig, wenn diese Regelung, vor allem bei dauernden Rechts- verhältnissen, um wesentliche
Nachteile abzuwenden oder drohende Gewalt zu verhindern oder aus anderen Gründen nötig
erscheint.

§ 36 Zuständigkeit, Verfahren

(1) Für den Erlass Einstweiliger Anordnungen ist das Schiedsgericht der Hauptsache zuständig.
Dies ist das Schiedsgericht des ersten Rechtszuges und, wenn die Hauptsache im Beschwer-
deverfahren anhängig ist, das Beschwerdegericht.

(2) In dringenden Fällen kann der Vorsitzende allein entscheiden. Gegen seine Entscheidung
kann innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Einstweiligen Anordnung an die Be-
teiligten das Schiedsgericht von ihnen angerufen werden. Gegen die Einstweilige Anordnung
kann Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt werden.

(3) Im Übrigen gelten für den Erlass Einstweiliger Anordnungen die Vorschri�en der §§ 920 bis
936 ZPO ent- sprechend, soweit dem nicht die besondere Eigenart des Schiedsgerichtlichen
Verfahrens entgegensteht.
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Teil III: Rechtsmi�el

1. Abschni�: Beschwerde

§ 37 Beschwerde gegen Beschlüsse der 1. Instanz

(1) Gegen Beschlüsse der Kreisschiedsgerichte können Beteiligte Beschwerde beim Landes-
schiedsgericht einlegen. Verfügungen des Vorsitzenden des Kreisschiedsgerichts oder des Schieds-
gerichts selbst, die der Entscheidung in der Sache vorausgehen, unterliegen nicht der Be-
schwerde.

(2) Gegen Beschlüsse der Landesschiedsgerichte in erster Instanz können die Beteiligten Be-
schwerde beim Bundesschiedsgericht einlegen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 38 Einlegen der Beschwerde

(1) Beschwerden sind schri�lich innerhalb von einem Monat nach Zustellung der angefochte-
nen Entschei- dung bei dem örtlich zuständigen Landesschiedsgericht, in Fällen von § 37 Abs.
2 SGO beim Bundes- schiedsgericht, einzulegen. Die Geschä�sstelle des Beschwerdegerichts
setzt das Schiedsgericht, dessen Entscheidung durch die Beschwerde angefochten wurde, vom
Eingang der Beschwerde in Kenntnis. Auf Anforderung müssen Schiedsgerichtsakten unver-
züglich dem Beschwerdegericht zugesandt werden.

(2) Die Beschwerdeschri� muss in vierfacher Ausfertigung beim Beschwerdegericht einge-
reicht werden. Sie hat die angefochtene Entscheidung zu bezeichnen sowie einen bestimmten
Antrag und alle zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismi�el zu enthalten. Spä-
teres Vorbringen kann das Schiedsgericht unbe- rücksichtigt lassen. Der Vorsitzende des Be-
schwerdegerichts kann auf Antrag die Frist zur Begründung der Beschwerde verlängern. Die
Ablehnung eines Verlängerungsantrages bedarf keiner Begründung.

§ 39 Zurückweisung durch Vorbescheid

(1) Hält das Beschwerdegericht die Beschwerde für unzulässig oder o�enbar unbegründet, so
kann es die Beschwerde ohne mündliche Verhandlung durch einen mit Gründen versehenen
schri�lichen Vorbescheid zurückweisen.

(2) § 24 Abs. 2 SGO findet Anwendung.

§ 40 Neue Verhandlung

Das Beschwerdegericht prü� Streitfälle im gleichen Umfang wie das Schiedsgericht erster In-
stanz. Alle rechtzeitig vorgebrachten neuen Tatsachen und Beweismi�el müssen berücksich-
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tigt werden. § 41 Zurückverweisung Das Zurückverweisen einer Sache an das Schiedsgericht
erster Instanz ist nur zulässig, wenn:

1. das Schiedsgericht einen Antrag abgewiesen ha�e, ohne in der Sache selbst zu entschei-
den,

2. das Verfahren vor dem Schiedsgericht erster Instanz an einem wesentlichen Mangel lei-
det,

3. neue Tatsachen oder Beweismi�el bekannt werden, die das Schiedsgericht erster Instanz
nicht berücksichtigen konnte, die jedoch für die Entscheidung des Streitfalles wesentlich
sind.

2. Abschni�: Rechtsbeschwerde

§ 42 Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse der 2. Instanz

(1) Gegen die Beschlüsse der Landesschiedsgerichte in zweiter Instanz können die Beteiligten
Rechtsbe- schwerde beim Bundesschiedsgericht einlegen. Sie kann nur darauf gestützt wer-
den, dass das Landes- schiedsgericht eine Norm des allgemeinen Rechts oder des Satzungs-
rechts nicht oder nicht richtig ange- wendet habe.

(2) Die Rechtsbeschwerdeschri� muss in vierfacher Ausfertigung beim Bundesschiedsgericht
eingereicht werden. Sie hat die angefochtene Entscheidung zu bezeichnen sowie einen be-
stimmten Antrag und die Begründung der behaupteten Rechtsverletzung zu enthalten. Der
Vorsitzende des Bundesschiedsgerichts kann auf Antrag die Frist zur Begründung der Rechts-
beschwerde verlängern. Die Ablehnung eines Verlänge- rungsantrages bedarf keiner Begrün-
dung.

(3) Auf die Rechtsbeschwerde finden die Vorschri�en der §§ 38 Abs. 1, 39 SGO Anwendung.

Teil lV: Schlussvorschri�en

§ 43 Gebühren, Kosten und Auslagen

(1) Verfahren vor Schiedsgerichten sind gebührenfrei.

(2) Verfahrensbeteiligte müssen außergerichtliche Kosten und Auslagen grundsätzlich selbst
tragen. Das Schiedsgericht kann jedoch nach billigem Ermessen der Parteikasse einer Orga-
nisationsstufe die völlige oder teilweise Ersta�ung der Auslagen auferlegen.

(3) Das Schiedsgericht kann die Durchführung einer Beweisaufnahme von der Zahlung eines
angemesse- nen Kostenvorschusses abhängig machen.
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§ 44 Generalverweisung auf VwGo und GVG

Zur Ergänzung dieser Schiedsgerichtsordnung sind die Vorschri�en der Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGo) vom 21.1.1960 und des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) vom 27.1.1877 in
ihren jeweils geltenden Fassungen entsprechend anzuwenden, sofern dem nicht die Besonder-
heit des Schiedsgerichtlichen Verfahrens sowie gesetzliche Vorschri�en entgegenstehen.

§ 45 Inkra�treten

Diese Schiedsgerichtsordnung trat am 03.10.2013 in Kra� und erhielt Bestätigung durch den
ersten seitdem abgehaltenen Bundesparteitag am 14./15.11.2015.

Teil V.
Finanzordnung der Deutschen Mi�e

§ 1 Ausgabendeckung

Einnahmen und Ausgaben aller Organisationsstufen der DM, ihrer Vereinigungen und der
Sonderorganisationen sind ausnahmslos im finanzwirtscha�lichen Gleichgewicht zu halten.
Vorstände müssen bei ausgabenwirksamen Beschlüssen auch über die Deckung der Ausgaben
beschließen.

Schulden dürfen nicht gemacht werden. Ausnahmen von dieser Regel sind allen Organisati-
onsstufen der DM, ihren Vereinigungen und Sonderorganisationen strikt verboten.

§ 2 Pflicht zur ö�entlichen Rechenscha�slegung

(1) Der Generalsekretär (mit Personalverantwortung) legt jährlich dem Bundesvorstand den
Rechenscha�sbericht der Gesamtpartei vor. Der Bundesvorstand beschließt über den Rechen-
scha�sbericht und gibt damit über Herkun� und Verwendung der Mi�el sowie über das Ver-
mögen der Partei zum Ende des Kalenderjahres (Rechnungsjahr) wahrheitsgemäß und nach
bestem Wissen und Gewissen ö�entlich Rechenscha�. Der Rechenscha�sbericht hat den Vor-
schri�en des Fün�en Abschni�s des Parteiengesetzes (PartG) zu entsprechen.

(2) Der Generalsekretär (mit Personalverantwortung) als das für Finanzangelegenheiten zu-
ständige Mitglied des Bundesvorstandes unterzeichnet den Rechenscha�sbericht der Gesamt-
partei.
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(3) Die vom Bundesparteitag gewählten Rechnungsprüfern erhalten den Rechenscha�sbericht
zur Prüfung und Berichtersta�ung vorgelegt. Die Rechnungsprüfer untersuchen dabei, ob die
Ausgabenwirtscha� sinnvoll vorgenommen worden ist.

(4) Der Bundesvorstand legt sowohl den von ihm beschlossenen Rechenscha�sbericht als auch
den Prüfungsbericht der Rechnungsprüfer dem Bundesparteitag vor.

(5) Die Vorstände der Landesverbände und die Vorstände der den Landesverbänden vergleich-
baren Gebietsverbände tragen jeweils für ihre Rechenscha�slegung Verantwortung. Der jewei-
lige Vorsitzende und ein vom Parteitag gewähltes und für die Finanzangelegenheiten zustän-
diges Vorstandsmitglied oder ein von einem für die Finanzangelegenheiten nach der Satzung
zuständiges Gremium gewähltes Vorstandsmitglied unterzeichnen die Rechenscha�sberich-
te. Diese für die Finanzangelegenheiten zuständigen Vorstandsmitglieder versichern mit ihrer
Unterschri�, dass die Angaben in ihren Rechenscha�sberichten nach bestem Wissen und Ge-
wissen wahrheitsgemäß gemacht und zusammengefasst worden sind.

§ 3 Rechenscha�sbericht

(1) Der Rechenscha�sbericht besteht aus Einnahmen- und Ausgabenrechnung, Vermögensbi-
lanz sowie Erläuterungen. Er muss die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachten
und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Partei vermi�eln.

(2) Handelsrechtliche Vorschri�en über die Rechnungslegung, insbesondere zu Ansatz und Be-
wertung von Vermögensgegenständen, gelten entsprechend, soweit das Parteiengesetz nichts
anderes vorschreibt. Rechnungsunterlagen, Bücher, Bilanzen und Rechenscha�sberichte müs-
sen zehn Jahre aufbewahrt werden. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ablauf des Rech-
nungsjahres.

(3) Rechenscha�sberichte der Gesamtpartei müssen Rechenscha�sberichte jeweils getrennt
nach Bundesverband und Landesverband sowie Rechenscha�sberichte der nachgeordneten
Gebietsverbände je Landesverband enthalten. Landesverbände und ihnen nachgeordnete Ge-
bietsverbände müssen ihren Rechenscha�sberichten lückenlose Aufstellungen aller Zuwen-
dungen je Zuwender mit Namen und Anschri� beifügen. Die Bundespartei muss diese Aufstel-
lungen zur Ermi�lung der jährlichen Gesamthöhe der Zuwendungen je Zuwender zusammen-
fassen. Landesverbände müssen die Teilberichte der ihnen nachgeordneten Gebietsverbände
gesammelt bei ihren Rechenscha�sunterlagen aufbewahren.

(4) Kreis-/Bezirksverbände müssen jährlich bis zum 31. März eines jeden Jahres zusammen
mit dem Rechenscha�sbericht gemäß Parteiengesetz Zuwendungen des Vorjahres dem Lan-
desverband anzeigen.

(5) Die Einnahmerechnung enthält:

1. Mitgliedsbeiträge,

2. Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge,
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3. Spenden von natürlichen Personen,

4. Spenden von juristischen Personen,

5. Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit und Beteiligungen,

6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen,

7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschri�en und Verö�entlichungen
und aus sonstigen mit Einnahmen verbundenen Tätigkeiten,

8. staatliche Mi�el,

9. sonstige Einnahmen,

10. Zuschüsse von Gliederungen und

11. Gesamteinnahmen nach den Nummern 1 bis 10.

(6) Die Ausgaberechnung enthält:

1. Personalausgaben,

2. Sachausgaben

a) des laufenden Geschä�sbetriebes,

b) für allgemeine politische Arbeit,

c) für Wahlkämpfe,

d) für die Vermögensverwaltung einschließlich sich hieraus ergebender Zinsen,

e) sonstige Zinsen,

f) sonstige Ausgaben,

3. Zuschüsse an Gliederungen und

4. Gesamtausgaben nach den Nummern 1 bis 3.

(7) Die Vermögensbilanz umfasst:

1. Besitzposten:

A. Anlagevermögen:

i. Sachanlagen:

1. Haus- und Grundvermögen,

2. Geschä�sstellenaussta�ung,

ii. Finanzanlagen:

1. Beteiligungen an Unternehmen,

2. sonstige Finanzanlagen;

B. Umlaufvermögen:
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i. Forderungen an Gliederungen,

ii. Forderungen auf staatliche Mi�el,

iii. Geldbestände,

iv. sonstige Vermögensgegenstände;

C. Gesamtbesitzposten (Summe aus A und B);

2. Schuldposten:

A. Rückstellungen:

i. Pensionsverpflichtungen,

ii. sonstige Rückstellungen;

B. Verbindlichkeiten:

i. Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen,

ii. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten,

iii. Verbindlichkeiten gegenüber natürlichen Personen,

iv. sonstige Verbindlichkeiten;

C. Gesamte Schuldposten (Summe von A und B);

3. Reinvermögen (positiv oder negativ).

(8) In der Vermögensbilanz müssen Vermögensgegenstände mit einem Anscha�ungswert von
im Einzelfall mehr als 5.000 Euro (einschließlich Umsatzsteuer) aufgeführt werden. Vermögens-
gegenstände müssen mit den Anscha�ungs- und Herstellungskosten vermindert um planmä-
ßige Abschreibungen angesetzt werden. Bei Haus- und Grundvermögen erfolgen keine plan-
mäßigen Abschreibungen.

(9) Der Vermögensbilanz muss ein Erläuterungsteil beigefügt werden, der folgende Punkte
enthalten muss:

1. mögliche Di�erenzen zwischen dem Saldo der Einnahme- und Ausgaberechnung und
der Vermögensbilanz;

2. Auflistung der Beteiligungen nach Absatz 7 Nr. 1 A II 1 sowie deren im Jahresabschluss
aufgeführte unmi�elbare und mi�elbare Beteiligungen, jeweils mit Name und Sitz sowie
Angabe des Anteils und der Höhe des Nominalkapitals; außerdem müssen die Höhe des
Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschä�sjahres dieser
Unternehmen angegeben werden, für das ein Jahresabschluss vorliegt. Die im Jahresab-
schluss dieser Unternehmen aufgeführten Beteiligungen müssen mit den Angaben aus
dem Jahresabschluss übernommen werden. Beteiligungen im Sinne des Parteiengeset-
zes sind Anteile gemäß § 271 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB);

3. Benennung der Hauptprodukte von Medienunternehmen, soweit Beteiligungen an die-
sen bestehen;
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4. im Abstand von fünf Jahren eine Bewertung des Haus- und Grundvermögens und der
Beteiligungen an Unternehmen nach dem Bewertungsgesetz (Haus- und Grundvermö-
gen nach §§ 145 �. des Bewertungsgesetzes).

(10) Sonstige Einnahmen nach § 24 Abs. 4 Nr. 9 PartG müssen aufgegliedert und erläutert wer-
den, wenn sie bei einer der in § 24 Abs. 3 PartG aufgeführten Gliederungen mehr als 2 vom
Hundert der Summe der Einnahmen nach § 24 Abs. 4 Nr. 1 bis 6 PartG ausmachen. Darüber
hinaus müssen Einnahmen, die im Einzelfall die Summe von 10.000 Euro übersteigen, o�enge-
legt werden. Erbscha�en und Vermächtnisse müssen unter Angabe ihrer Höhe, des Namens
und der letzten Anschri� des Erblassers im Rechenscha�sbericht verzeichnet werden, soweit
der Gesamtwert 10.000 Euro übersteigt.

(11) Ö�entliche Zuschüsse, die den politischen Jugendorganisationen zweckgebunden zuge-
wendet werden, müssen im Rechenscha�sbericht nachrichtlich ausgewiesen werden und blei-
ben bei der Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Partei unberücksichtigt.

(12) Im Übrigen müssen bei der Erstellung des Rechenscha�sberichts die Vorschri�en des § 24
Abs. 8 bis 11 PartG berücksichtigt werden.

(13) Wirtscha�sprüfer haben auf allen Ebenen der Partei uneingeschränktes Prüfungsrecht im
Rahmen der Rechenscha�slegung. Prüfungen können stichprobenartig erfolgen.

§ 4 Anzeigepflicht bei Unrichtigkeiten im Rechenscha�sbericht

Erhalten nachgeordnete Verbände, Vereinigungen und Sonderorganisationen Kenntnis von
Unrichtigkeiten eines bereits frist- und formgerecht beim Präsidenten des Deutschen Bun-
destages eingereichten Rechenscha�sberichts, müssen sie diese unverzüglich den Bundesge-
schä�sführern oder dem Finanzbeau�ragten schri�lich mi�eilen. Diese sorgen für die gesetz-
lich vorgeschriebene Anzeige beim Präsidenten des Deutschen Bundestages.

§ 5 Spenden

(1) Über Mitgliedsbeiträge und Sonderbeiträge hinausgehende Zahlungen sind als Spenden
anzusehen. Dazu zählen auch Sonderumlagen und Sammlungen sowie geldwerte Zuwendun-
gen aller Art, sofern sie nicht üblicherweise unentgeltlich von Mitgliedern außerhalb eines
Geschä�sbetriebes zur Verfügung gestellt werden

(2) Die Partei ist berechtigt, Spenden anzunehmen. Parteimitglieder, die Empfänger von Spen-
den an die Partei sind, haben diese unverzüglich an ein für Finanzangelegenheiten von der
Partei satzungsmäßig bestimmtes Vorstandsmitglied weiterzuleiten. Spenden gelten als von
einer Partei erlangt, wenn sie in den Verfügungsbereich eines für die Finanzangelegenheiten
zuständigen Vorstandsmitglieds oder eines hauptamtlichen Mitarbeiters der Partei gelangt
sind; unverzüglich nach ihrem Eingang an den Spender zurückgeleitete Spenden gelten als
nicht von der Partei erlangt.

(3) Von der Befugnis der Partei, Spenden anzunehmen, sind ausgeschlossen:
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1. Spenden von ö�entlich-rechtlichen Körperscha�en, Parlamentsfraktionen und –gruppen
sowie von Fraktionen und Gruppen von kommunalen Vertretungen;

2. Spenden von politischen Sti�ungen, Körperscha�en, Personenvereinigungen und Ver-
mögensmassen, die nach der Satzung, dem Sti�ungsgeschä� oder der sonstigen Ver-
fassung und nach der tatsächlichen Geschä�sführung ausschließlich und unmi�elbar
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen (§§ 51 bis 68 der Abga-
benordnung);

3. Spenden von außerhalb des Geltungsbereiches des Parteiengesetzes, es sei denn, dass

a) diese Spenden aus dem Vermögen eines Deutschen im Sinne des Grundgesetzes,
eines Bürgers der Europäischen Union oder eines Wirtscha�sunternehmens, des-
sen Anteile sich zu mehr als 50 vom Hundert im Eigentum von Deutschen im Sinne
des Grundgesetzes oder eines Bürgers der Europäischen Union befinden oder des-
sen Hauptsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, unmi�elbar der
Partei zufließen,

b) es sich um eine Spende eines Ausländers von nicht mehr als 1.000 Euro handelt;

4. Spenden von Berufsverbänden, die diesen mit der Maßgabe zugewandt wurden, sie an
eine politische Partei weiterzuleiten;

5. Spenden von Unternehmen, die ganz oder teilweise im Eigentum der ö�entlichen Hand
stehen oder die von ihr verwaltet oder betrieben werden, sofern die direkte Beteiligung
der ö�entlichen Hand 25 vom Hundert übersteigt;

6. Spenden, soweit sie im Einzelfall mehr als 500 Euro betragen und deren Spender nicht
feststellbar sind, oder bei denen es sich erkennbar um die Weiterleitung einer Spende
eines nicht genannten Dri�en handelt;

7. Spenden, die der Partei erkennbar in Erwartung oder als Gegenleistung eines bestimm-
ten wirtscha�lichen oder politischen Vorteils gewährt werden;

8. Spenden, die von einem Dri�en gegen ein von der Partei zu zahlendes Entgelt eingewor-
ben werden, das 15 vom Hundert des Wertes der eingeworbenen Spende übersteigt;

9.1 Spenden, soweit sie im Einzelfall mehr als 500 Euro betragen, von Großunternehmen mit
einer Bilanzsumme, die im Jahr vor der Spende eine Milliarde Euro überschri�en hat,
aus folgenden Geschä�sbereichen: Finanzen, Energie, Chemie, Pharmazeutik, Rüstung,
Medien.

9.2 Für jede juristische Person aus diesen Bereichen gilt jährlich eine Gesamtobergrenze für
Spenden von 10.000 Euro.

9.3 Sind juristische Personen durch Beteiligungen mit mehr als 25% Anteilseigentum mitein-
ander verbunden, gilt die Gesamtobergrenze für Spenden von 10.000 Euro für die ganze
Gruppe der juristischen Personen. Diese Bestimmung dient dazu, Umgehungen des § 5,
Absatz 3 Zi�er 9 dieser Finanzordnung zu verhindern. Spender müssen daher ihre Betei-
ligungsverhältnisse lückenlos o�enlegen und dies finanzrechtlich testieren. (4) Spenden
und Sonderbeiträge an die Partei oder einen oder mehrere ihrer Gebietsverbände, deren
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Gesamtwert in einem Kalenderjahr (Rechnungsjahr) 10.000 Euro übersteigt, sind unter
Angabe des Namens und der Anschri� des Spenders sowie der Gesamthöhe der Spende
im Rechenscha�sbericht zu verzeichnen. Spenden, die im Einzelfall die Höhe von 50.000
Euro übersteigen, müssen unverzüglich dem Bundesgeschä�sführer oder dem Finanzbe-
au�ragten schri�lich mitgeteilt werden. Diese sorgen für die gesetzlich vorgeschriebene
Anzeige bei dem Präsidenten des Deutschen Bundestages.

(5) Nach Absatz 3 unzulässige Spenden müssen von der Partei unverzüglich, spätestens mit
Einreichung des Rechenscha�sberichts für das betre�ende Jahr (§ 19a Abs. 3 PartG), über
den Bundesgeschä�sführer oder den Finanzbeau�ragten an den Präsidenten des Deutschen
Bundestages weitergeleitet werden.

§ 6 Spendenrichtlinien

(1) Spenden und sonstige Zuwendungen an die Partei finanzieren ihre verfassungsmäßigen,
gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben.

(2) Alle Spenden müssen unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen eingenommen und
ö�entlich verzeichnet werden (§§ 24, 25, 27 PartG).

(3) Spenden müssen grundsätzlich über Bankkonten abgewickelt werden. Bis zu einem Betrag
von 1.000 Euro kann eine Spende mi�els Bargeld erfolgen. Bei Spenden über 500 Euro muss
in jedem Falle eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden, und zwar auch dann, wenn der
Spender darauf verzichtet. Aus der Bescheinigung müssen Name des Spenders und Höhe der
Spende ersichtlich sein. Sonstige finanzielle Zuwendungen außer Beiträgen und Sonderbei-
trägen an die Partei werden entsprechend den für Spenden geltenden rechtlichen Regelungen
vereinnahmt, verbucht und verö�entlicht.

(4) Spenden, die nicht unmi�elbar dem Kreisverband, Bezirksverband, Landesverband oder der
Bundespartei zugehen, sind unverzüglich dem Kreisverband, dem der Empfänger angehört,
anzuzeigen und mit ihm abzurechnen.

(5) Spendenbescheinigungen dürfen nur Kreisverband, Bezirksverband, Landesverband und
Bundespartei ausstellen. Alle übrigen Empfänger von Spenden, einschließlich Vereinigungen,
Gemeinde- und Ortsverbände sowie Parteimitglieder haben zur Ausstellung von Spendenbe-
scheinigungen keine Berechtigung. Steuerliche Abzugsfähigkeit von Spenden ist nur gewähr-
leistet, wenn Spendenbescheinigungen von Kreisverband, Bezirksverband, Landesverband oder
Bundespartei ausgestellt wurden.

(6) Als Spendenbescheinigungen müssen ausschließlich die von der Bundespartei ausgegebe-
nen Vordrucke verwendet werden. Erstellung, Ausdruck und Nummerierung der Spendenbe-
scheinigungen erfolgen ausschließlich durch die von der Bundespartei autorisierte So�ware.
Der Vorsitzende, Schatzmeister, dessen Beau�ragter oder der Geschä�sführer muss die Spen-
denbescheinigungen unterschreiben. Sofern ein Finanzbeau�ragter der Bundespartei bestellt
ist - und zwar durch den Vorsitzenden und den Schatzmeister gemeinscha�lich - werden Spen-
denbescheinigungen der Bundespartei vom Finanzbeau�ragten der Bundespartei oder einem
von ihm damit Beau�ragten unterschrieben.
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(7) Gliederungen der Partei müssen von jeder Spendenbescheinigung eine Kopie erstellen, die-
se sammeln und entsprechend den steuerlichen Bestimmungen aufbewahren. Auch unbrauch-
bar gewordene Spendenvordrucke müssen gesammelt und aufbewahrt werden.

(8) Landesverbände müssen sich in Stichproben von der Ordnungsmäßigkeit der Spendenver-
waltung mindestens einmal im Jahr im Rahmen der Prüfung der Rechenscha�sberichte der
Gliederungen der Partei überzeugen. (9) Landesverbände können zur Durchführung dieser
Richtlinien ergänzende Organisationsregelungen tre�en.

§ 7 Unentgeltliche Sach-, Werk- und Dienstleistungen

Die ehrenamtliche Mitarbeit in Parteien wird grundsätzlich unentgeltlich geleistet. Sach-,
Werk- und Dienstleistungen, die Mitglieder außerhalb eines Geschä�sbetriebes üblicherweise
unentgeltlich zur Verfügung stellen, bleiben als Einnahmen unberücksichtigt. Ein Kostenersatz
bleibt hiervon unberührt.

§ 8 Behandlung von Sach-, Werk- und Dienstleistungen

(1) Spenden an Parteien können auch als Sachspenden geleistet werden (§ 25 Abs. 1 i.V.m. §
26 Abs. 4 PartG). Sie müssen grundsätzlich wie Barspenden behandelt werden, jedoch unter
Beachtung der nachstehenden Besonderheiten.

(2) Spendenbescheinigungen müssen Wert und genaue Bezeichnung der Sachspende laut §
10b Abs. 3 EStG enthalten (H 10b.1 „Sachspenden“ EStH).

(3) Bei Sachspenden (Sachleistungen), die im Rahmen eines Geschä�sbetriebes aus Betriebs-
vermögen gespendet werden, muss der so genannte Teilwert = Entnahmewert (§ 6 Abs. 1 Nr.
4 S. 1 EStG) als Wert angesetzt werden (§ 10b Abs. 3 S. 2 EStG). Ansatz mit Buchwert gemäß §
6 Abs. 1 Nr. 4 S. 4 EStG ist nicht möglich. Dieser Teilwert muss vom Spendenempfänger beim
Spender zu erfragt und in die Spendenbescheinigung mit der Bemerkung „nach Angaben des
Spenders“ eingesetzt werden. Aus den Aufzeichnungen der Partei muss sich die Grundlage für
den vom Empfänger bestätigten Wert der Zuwendung ergeben.

(4) Bei Sachspenden (Sachleistungen), die außerhalb eines Geschä�sbetriebes aus dem Pri-
vatvermögen gespendet werden, muss der gemeine Wert bzw. der Wert, der der Sachspende
verkehrsüblich beizumessen ist, als Wert der Spende angesetzt werden (§ 10 Abs. 3 S. 3 EStG).

(5) Bei Sachspenden (Werk- und Dienstleistungen) in Form von Nutzungen oder Leistungen
kann grundsätzlich keine Spendenbescheinigung erteilt werden. Eine Spendenbescheinigung
kann nur erstellt werden, wenn ein Anspruch auf Ersta�ung der Aufwendungen durch Vertrag
oder Satzung eingeräumt worden ist, bevor mit der zum Aufwand führenden Tätigkeit begon-
nen wurde. Eine rückwirkende Satzungsänderung reicht hierfür nicht aus. Der Aufwendungs-
ersatzanspruch muss ernstha� eingeräumt worden sein und darf nicht unter der Bedingung
des Verzichts eingeräumt worden sein. Die Partei muss ungeachtet des späteren Verzichts in
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der Lage sein, den geschuldeten Aufwendungsersatz zu leisten. Bei dem Verzicht auf den Ersatz
der Aufwendungen handelt es sich um eine Geldspende, und diese muss in der Spendenbe-
scheinigung als Geldzuwendung bescheinigt werden.

(6) Die übrigen Vorschri�en über die Entgegennahme und Behandlung von Spenden und Bei-
trägen bleiben unberührt.

§ 9 Kostenersta�ungen und Vergütungen

(1) In Anlehnung an die jeweiligen Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes werden Par-
teimitgliedern und sonstigen ehrenamtlich für die Partei tätigen Personen auf Antrag Kosten
ersta�et, die entstanden sind infolge:

a) Ausübung eines Amtes, in das sie von einem satzungsgemäßen Parteiorgan gewählt wur-
den (z.B. Mitglieder von Parteiorganen wie Vorstände oder Schiedsgerichten), oder

b) Wahrnehmung eines Mandates, das ihnen von einem satzungsgemäßen Parteiorgan er-
teilt wurde bzw. das sie von Amts wegen wahrnehmen (z.B. Mitglieder von Parteitagen,
entsprechenden Fachverbandstagen, Kommissionen oder Beratungsgremien), oder

c) Erfüllung einer Aufgabe, mit der sie von einem satzungsgemäßen Parteiorgan beau�ragt
wurden (z.B. Kandidatur für ein politisches Mandat), oder

d) Teilnahme an einer Sitzung eines anerkannten Arbeitskreises.

(2) Zuständig für die Kostenersta�ung ist der jeweils au�raggebende Verband. Bei Parteitags-
und Hauptausschussdelegierten sowie Vorstandsmitgliedern ist der Verband, für den die Funk-
tionsträger arbeiten (z.B. bei Bundesparteitagsdelegierten der Bundesverband), der au�ragge-
bende. Bei Mitgliedern in landes- oder bundesweiten Gremien (z.B. Arbeitskreise, Fachverbän-
de) ist der betre�ende Landes- bzw. der Bundesverband Au�raggeber.

(3) Der Vorstand jeder Gliederung kann Telefon- und Internetkosten von Vorstandsmitgliedern
und deren Beau�ragten an privaten Anschlüssen in Höhe von 20% der Rechnung pauschal
ohne gesonderten Einzelnachweis, ansonsten in tatsächlich entstandener Höhe, ersta�en.

(4) Der Vorstand jeder Gliederung kann Vergütungen für Arbeitsleistungen gewähren, so-
fern die Gliederung wirtscha�lich dazu in der Lage ist. Es gelten (ausschließlich eventueller
Material-, Fahrt- und Reisekosten) folgende Höchstgrenzen:

1. Verteilen von Werbematerial an Haushalte: entsprechend dem Pos�arif, zur Zeit 9 Cent/Stück,

2. Verteilen von Werbematerial an Infoständen: 7 Cent/Stück,

3. Aufhängen bzw. Ankleben von Plakaten an vorhandene Plakatwände oder Aushangta-
feln sowie Bekleben, Auf- und Abhängen von Plaka�rägern: 7 EUR/Stück,

4. Bau und Reparatur von Plaka�rägern: 5 EUR/Stück,

5. Sammeln von Unterstützungsunterschri�en: 3 EUR/Stück,

6. Pressearbeit: 2 EUR/Zeile (Nachweis),
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7. Kuvertieren von Mitglieder- und Interessentenpost: 0,12 EUR/Brief

Für alle anderen Vergütungen sollen Werk- und Dienstverträge abgeschlossen werden.

(5) Der Bundesvorstand kann den Anspruch auf Kostenersta�ungen und Vergütungen ganz
oder teilweise und mit sofortiger Wirkung außer Kra� setzen, sofern er dies im Interesse der
Partei für erforderlich hält.

§ 10 Mitgliedsbeiträge

(1) Mitgliedsbeiträge sind nur solche regelmäßigen Geldleistungen, die ein Mitglied auf Grund
satzungsrechtlicher Vorschri�en entrichtet.

(2) Der Bundesparteitag beschließt über die Beitragsregelung.

(3) Der Kreisverband kann in besonderen Fällen Mitgliedsbeiträge erlassen, ermäßigen oder
stunden. Der Landesverband kann durch Satzungsbestimmung allgemein jungen Mitgliedern
bis zum vollendeten 25. Lebensjahr, die ohne nennenswertes eigenes Einkommen sind, für die
Dauer des ersten Jahres der Mitgliedscha� die persönlichen Beiträge erlassen. Die Verpflich-
tung der Kreisverbände, für solche Mitglieder Beitragsanteile an den Landesverband und an
die Bundespartei abzuführen, entfällt für die Dauer der beitragsfreien Mitgliedscha�. Sonder-
beiträge sind vom Erlass des persönlichen Mitgliedsbeitrages kra� Satzung nicht betro�en.

§ 11 Sonderbeiträge: Abgabepflicht der Mandatsträger

(1) Mandatsträger der Partei im Europäischen Parlament, Bundestag und im Landtag leisten
einen Mandatsträgerbeitrag in Höhe von 30% der persönlichen Ne�o-Einnahmen.

(2) Die Bundespartei regelt auf Beschluss des Bundesparteitages bundeseinheitlich durch Sat-
zung, in welcher Höhe die Amts- und Mandatsträger der DM weitere Beiträge leisten. Sie kann
dieses Recht durch Satzungsbestimmung auf die Bezirks- und Kreisverbände übertragen, so-
weit es die Sonderbeiträge der kommunalen Amts- und Mandatsträger der DM betri�t.

§ 12 Aufnahmespenden

Aufnahmespenden verbleiben häl�ig dem Kreis- oder Bezirksverband, die andere Häl�e geht
unverzüglich an die Bundespartei. Wo kein Kreis- oder Bezirksverband besteht, ist der zustän-
dige Landesverband berechtigter Empfänger, wo kein Landesverband besteht, die Bundespar-
tei.

§ 13 Ö�entliche Sammlungen

(1) Ö�entliche Sammlungen im ganzen Bundesgebiet bedürfen eines Beschlusses des Bun-
desvorstandes. Ö�entliche Sammlungen im Bereich eines Landesverbandes bedürfen dessen
Zustimmung.
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(2) Ö�entliche Sammlungen im Bereich nachgeordneter Verbände bedürfen der Zustimmung
des Bundesschatzmeisters sowie der Schatzmeister der übergeordneten Verbände.

§ 14 Parteiinterner Finanzausgleich

Die Bundespartei regelt im Benehmen mit den Landesverbänden den parteiinternen Finanz-
ausgleich (§ 22 PartG).

§ 15 Abführung von Beitragsanteilen

(1) Der Bundesparteitag beschließt, welchen Betrag die Landesverbände für jedes Mitglied an
die Bundespartei abführen.

(2) Der Landesverband bestimmt, welchen Betrag die Kreisverbände für jedes Mitglied an ihn
abführen. Bilden Bezirksverbände die nächstniedrige Organisationsstufe, so können sie an die
Stelle der Kreisverbände treten. In diesem Fall bestimmt der Bezirksverband, welchen Betrag
die Kreisverbände für jedes Mitglied an ihn abführen.

(3) Die abzuführenden eingehenden Mitgliedsbeiträge sind immer direkt an die Bundespartei
zu entrichten wie folgt:

1. Die eingehenden Mitgliedsbeiträge stehen zu:

a) 50 % dem Bundesverband,

b) 50 % dem zuständigen Landesverband.

2. Die Häl�e der dem zuständigen Landesverband zufließenden Beitragsanteile ist an den
zuständigen Kreisverband (ersatzweise Bezirksverband) als Zuschuss weiterzuleiten.

3. Die Bundesgeschä�sstelle fertigt zu den Stichtagen 31.12., 28.02. und 31.08. Aufstellun-
gen über die Beitragseingänge unter Nennung der Mitgliedsnamen, geordnet nach den
Landes- und Kreisverbänden, und leitet die jeweilige Aufstellung bis zum 31.01., 31.03.
und 30.09. an die zuständigen Landesverbände weiter.
Die Aufstellung vom 31.12. ist als Unterlage für die Landesrechenscha�sberichte vor-
gesehen. Aufgrund der Aufstellungen vom 28.02. und 31.08. überweist die Bundesge-
schä�sstelle in den Monaten März und September die Häl�e der jeweils eingegangenen
Mitgliedsbeiträge an die zuständigen Landesverbände, die ihrerseits die Zuschüsse ge-
mäß § 14, Abs. 3 Nr.2 unverzüglich an die zuständigen Gebietsverbände weiterleiten.

4. Mitgliedsbeiträge, die irrtümlich an Landes- oder Kreisverbände bezahlt wurden, sind
unverzüglich unter Nennung des Mitglieds in voller Höhe an die Bundesgeschä�sstelle
weiterzuleiten. Diese irrtümlichen Beitragseingänge dürfen bei den Landes- und Kreis-
verbänden nicht unter der Rubrik "Mitgliedsbeiträge" gebucht werden, sondern als "Ver-
bindlichkeiten gegenüber dem Bundesverband".

5. Bei der Mahnung beitragssäumiger Mitglieder wird die Bundesgeschä�sstelle durch die
Kreis-, Bezirks- und Landesverbände unterstützt.
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§ 16 Umlagen

(1) Der Bundesausschuss kann in besonderen Fällen beschließen, dass die nachgeordneten Ver-
bände, die Vereinigungen und Sonderorganisationen zusätzliche Beträge an die Bundespartei
abführen (Umlagen).

(2) Den nachgeordneten Verbänden steht für ihren Bedarf dieses Recht gegenüber den Ver-
bänden zu, denen sie übergeordnet sind.

§ 17 Hausverein

(1) Der treuhänderischen Verwaltung von Liegenscha�en der DM-Bundespartei sowie der Ver-
tretung von deren Interessen in Grundstücksangelegenheiten dient ein Hausverein, der im Ver-
einsregister eingetragen ist. Er besteht aus den Mitgliedern des Präsidiums. Vorsitzender ist
der Bundesschatzmeister. Die Satzung bedarf der Genehmigung durch den Bundesvorstand.

(2) Diese Regelung gilt für die nachgeordneten Verbände entsprechend.

§ 18 Wirtscha�sbetriebe

(1) Gesellscha�en mit beschränkter Ha�ung dienen dem Betrieb von wirtscha�lichen Unter-
nehmungen durch die Bundespartei.

(2) Den jeweiligen Gesellscha�svertrag genehmigt der Bundesvorstand.

(3) Die jeweilige Gesellscha�erversammlung beru� einen oder mehrere Geschä�sführer. Es
kann ein Aufsichtsrat (§ 52 GmbHG) gebildet werden, dessen Vorsitzender der Bundesschatz-
meister oder ein von ihm bestellter Vertreter ist.

§ 19 Vermögensträger nachgeordneter Organisationen

(1) Nachgeordnete Verbände, Vereinigungen und Sonderorganisationen sind berechtigt, nach
vorheriger Zustimmung der Generalsekretäre und des Bundesschatzmeisters eigene Wirt-
scha�sunternehmen und sonstige Vermögensträger zu unterhalten.

(2) Den Landesverbänden nachgeordnete Verbände bedürfen zusätzlich der vorherigen Zu-
stimmung des Landesschatzmeisters.

(3) Der Bundesschatzmeister oder ein von ihm bestellter Vertreter kann an allen Sitzungen der
Aufsichtsgremien der von den Landesverbänden, den Vereinigungen und Sonderorganisatio-
nen unterhaltenen Wirtscha�sunternehmungen und sonstiger Vermögensträger teilnehmen.
Er kann sich jederzeit über deren Vermögensstand und Geschä�slage unterrichten.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend für Schatzmeister der Landes-, Bezirks- und Kreisverbände ge-
genüber wirtscha�lichen Unternehmungen und sonstigen Vermögensträgern, die ihnen nach-
geordnete Verbände gegründet haben.
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§ 20 Finanzgeschä�e der Bundespartei

(1) Soweit das Statut der DM und diese Finanzordnung nichts anderes bestimmen, führen die
Generalsekretäre auch die finanziellen Geschä�e der Bundespartei – oder, durch besondere
Beau�ragung bis höchstens zu einer DM- Gesamtmitgliederzahl von 2.000, der Bundesschatz-
meister (DM-Statut § 35, Absatz 1).

Die Finanzgeschä�sordnung dafür erlässt der Bundesvorstand spätestens ab einer Gesamt-
mitgliederzahl von 2001 Mitgliedern auf gemeinsamen Vorschlag der Bundesfinanzkommissi-
on (§ 24 FO), des Haushaltsausschusses (DM-Statut § 32, Absatz 7 und des Finanzbeau�ragten
(FO § 22, Absatz 1) – diese drei letzteren Gremien beziehungsweise Funktionen sind ebenfalls
spätestens bei Erreichen der Schwelle von 2.001 Mitgliedern einzurichten.

In ihr sind insbesondere auch Au�ragsvergabe und Zeichnungsberechtigung der Bundesge-
schä�sstelle nach dem Grundsatz zu regeln, dass alle finanzwirksamen Vorgänge der Bunde-
spartei stets von zwei Zeichnungsberechtigten gemeinsam unterschrieben und verantwortet
werden, soweit solche Vorgänge einen Betrag von 1.000 Euro im Einzelfall überschreiten. Fer-
ner ist dort zu regeln, dass der Finanzbeau�ragte oder ein von ihm Beau�ragter für die ord-
nungsgemäße Verbuchung, Verwaltung und etwaige Verö�entlichung aller der Bundespartei
zufließenden Spenden zuständig ist.

(2) Widerspricht der Bundesschatzmeister Ausgaben oder Kreditaufnahmen, die für das lau-
fende Jahr nicht vorgesehen waren, dürfen diese nur getätigt werden, wenn der Bundesvor-
stand sie mit Zweidri�elmehrheit einschließlich des Vorsitzenden und der Generalsekretäre
beschließt.

(3) Den Schatzmeistern der nachgeordneten Verbände steht das gleiche Recht gegenüber ihren
Verbänden zu.

§ 21 Bundesschatzmeister

(1) Der Bundesschatzmeister ist für die Bescha�ung der finanziellen Mi�el der Bundespartei
verantwortlich, die für die politische und organisatorische Arbeit der DM erforderlich sind.
Er nimmt alle für die Bundespartei bestimmten Spenden entgegen und leitet sie unverzüglich
weiter.

(2) Der Bundesschatzmeister kann, abgestimmt mit der Bundesfinanzkommission, alle Maß-
nahmen ergreifen, die notwendig sind, um ein ausreichendes Spendenaufkommen zu gewähr-
leisten.

(3) Der Bundesschatzmeister führt den Vorsitz des Haushaltsausschusses und ist berechtigt,
jederzeit Kassen, Konten und Buchführung der Bundespartei einzusehen.

Bis zu einer DM-Gesamtmitgliederzahl von 2.000 kann er im Au�rag des Bundesvorsitzenden
und der Generalsekretäre auch das finanzielle Tagesgeschä� führen (DM-Statut § 35, Absatz
1).

(4) Der Landesschatzmeister hat gegenüber den dem Landesverband nachgeordneten Verbän-
den die dem Bundesschatzmeister nach Absatz 2 zustehenden Rechte.
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§ 22 Finanzbeau�ragter der Bundespartei

(1) Der Finanzbeau�ragte der Bundespartei ist spätestens ab einer DM- Gesamtmitglieder-
zahl von 2.001 zu berufen, leitet ihr Finanz- und Rechnungswesen und verantwortet Recht-
und Ordnungsmäßigkeit der Parteifinanzen. Diese Verantwortung umfasst Verbuchung, Be-
scheinigung und etwaige Verö�entlichung von Spenden, Finanz- und Haushaltssteuerung der
Bundespartei sowie die Erstellung des gesetzlichen

Rechenscha�sberichts. Dazu kann er von allen nachgeordneten Gebietsverbänden, Vereini-
gungen und Sonderorganisationen der Partei alle erforderlichen Auskün�e verlangen.

(2) Finanzbeau�ragter kann nur sein, wer über erforderliche fachliche �alifikation und über
umfassende berufliche Erfahrung in der Finanzwirtscha� verfügt und nicht als Träger eines
ö�entlichen Amtes oder Mandates in leitender Stellung der ö�entlichen Verwaltung tätig ist.
Der Finanzbeau�ragte der Bundespartei arbeitet hauptamtlich und gehört nicht dem Bundes-
vorstand an.

§ 23 Revisionsbeau�ragter

(1) Der vom Bundesvorstand spätestens ab einer DM-Gesamtmitgliederzahl von 2.001 bestellte
Revisionsbeau�ragte ist weisungsunabhängig. Seine Aufgabe ist es, das gesamte Rechnungs-
wesen sowie Wirtscha�lichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtscha�sfüh-
rung der Bundespartei einschließlich deren besonderer Vermögensträger zeitnah begleitend zu
prüfen sowie aufgrund von Prüfungserfahrungen den Bundesvorstand zu beraten. Der Revi-
sionsbeau�ragte legt seine Berichte dem Bundesgeschä�sführer, den Generalsekretären und
dem Bundesvorstand vor.

Er prü� nach eigenem Ermessen Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungen zur Leistung von
Ausgaben, Vermögen und Schulden der Bundespartei und ihrer Vereinigungen sowie alle Maß-
nahmen, die sich finanziell auswirken können.

(2) Die Prüfung erstreckt sich auf Einhaltung der für Haushalts- und Wirtscha�sführung gel-
tenden Vorschri�en gesetzlicher, vertraglicher und satzungsmäßiger Art und entsprechender
Grundsätze sowie insbesondere auch darauf, ob

1. alle Etats (einschließlich der Nachtrags-Etats) eingehalten worden sind,

2. im Etat jeweils vollständig zu erfassende Einnahmen und Ausgaben begründet und be-
legt sind und Jahresrechnung sowie Vermögensrechnung der Bundespartei ordnungs-
gemäß aufgestellt worden sind,

3. wirtscha�lich und sparsam verfahren wird,

4. die Aufgabe mit geringerem Personal- oder Sachaufwand oder auf andere Weise wirk-
samer erfüllt werden kann.

(3) Der Bundesvorstand kann mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließen, dass der Re-
visionsbeau�ragte auch Landesverbände der Partei sowie Landesvereinigungen der Partei im
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Hinblick auf den gesetzlichen Rechenscha�sbericht prü�. Die sich daraus ergebenden Prü-
fungsberichte und Beratungsvorschläge sind über den Bundesgeschä�sführer an den Partei-
vorsitzenden, die Generalsekretäre und an den Bundesschatzmeister sowie an den Finanzbe-
au�ragten zu leiten; der Generalsekretär mit Personalverantwortung unterrichtet die jeweils
betro�enen Landesverbände der Partei sowie Bundes- und Landesvereinigungen der DM.

§ 24 Bundesfinanzkommission

(1) Der Bundesvorstand beru� spätestens ab einer DM-Gesamtmitgliederzahl von 2.001 die
Bundesfinanzkommission. Ihr gehören an: 1. der Bundesschatzmeister, 2. je ein Vertreter der
DM in den Ländern, 3. der Bundesgeschä�sführer. Den Vorsitz führt der Bundesschatzmeister.

(2) Die Landesverbände schlagen dem Bundesvorstand Vertreter der DM in den Ländern und
– im Fall der Verhinderung – deren Stellvertreter vor.

(3) An Sitzungen der Bundesfinanzkommission nehmen die Rechnungsprüfer, der Revisions-
beau�ragte und der Finanzbeau�ragte beratend teil.

§ 25 Rechnungsprüfer

(1) Der Bundesparteitag wählt die Rechnungsprüfer (§ 27 Abs. 7 Statut der DM) für eine Amts-
zeit von vier Jahren.

(2) Aufgabe der Rechnungsprüfer ist:

1. uneingeschränkte Mitwirkung bei der Sicherstellung des finanzwirtscha�lichen Gleich-
gewichts der Bundespartei,

2. ständige Überprüfung der Finanzwirtscha� der Bundespartei daraufhin, ob sie den Grund-
sätzen wirtscha�licher und sparsamer Haushaltsführung folgt (§ 47 Abs. 1 Statut der
DM).

(3) Die Rechnungsprüfer sind berechtigt:

1. vom Bundesschatzmeister und vom Bundesgeschä�sführer jederzeit alle Auskün�e zu
verlangen, die nach ihrem Ermessen zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlich sind,

2. jederzeit alle auf die Finanzwirtscha� der Bundespartei bezogenen Unterlagen, ein-
schließlich der Buchhaltung, einzusehen

3. bei der Aufstellung des ordentlichen Etats und der Nachtragsetats der Bundesgeschä�s-
stelle sowie aller Wahlkampfetats der Bundespartei durch Information, Beratung und
Empfehlungen mitzuwirken,

4. sich jederzeit über den Vollzug der in Zi�er 3 genannten Etats zu unterrichten und bei
Beanstandungen Empfehlungen für deren Beseitigung zu geben,
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5. vor finanzwirtscha�lich besonders bedeutsamen Entscheidungen der Bundespartei, so-
weit diese nicht in einem Etat enthalten sind, gehört zu werden,

6. alle Abschlüsse der DM-Bundesgeschä�sstelle, insbesondere die Jahresabschlüsse in ei-
nem von ihnen selbst zu bestimmenden Umfang, insbesondere auch hinsichtlich der
Angemessenheit und Wirtscha�lichkeit der Ausgaben, zu prüfen,

7. aus wichtigem Grund unmi�elbar dem Bundesvorstand Bericht zu ersta�en und Emp-
fehlungen zu geben.

(4) Der Revisionsbeau�ragte und der Finanzbeau�ragte unterstützen die Rechnungsprüfer bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben.

§ 26 Etatbeschlüsse

(1) Alle Etats und die mi�elfristige Finanzplanung der Bundespartei werden vom Haushalts-
ausschuss im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden und den Generalsekretären aufgestellt und
vom Bundesvorstand beschlossen. Mindestens zwei Wochen vor der Beschlussfassung ist der
jeweilige Entwurf des Etats und der mi�elfristigen Finanzplanung dem Finanzbeau�ragten
zur Prüfung und schri�lichen Stellungnahme vorzulegen.

(2) Der Beschluss des Bundesvorstandes über den ordentlichen Etat und über die mi�elfristi-
ge Finanzplanung ist rechtzeitig, mindestens sechs Wochen vor Beginn des Rechnungsjahres
zu fassen. Der beschlossene Etat und die mi�elfristige Finanzplanung werden unverzüglich
verö�entlicht.

(3) Dies gilt auch für die entsprechenden Beschlüsse der Vorstände der nachgeordneten Ver-
bände, der Vereinigungen und Sonderorganisationen. Sie sind dem Schatzmeister des nächst-
höheren Verbandes zur Kenntnisnahme vorzulegen. Die Landesverbände und die Vereinigun-
gen legen sie dem Bundesschatzmeister und dem Finanzbeau�ragten vor.

§ 27 Etat der Bundesgeschä�sstelle

(1) Das Rechenwerk der Bundespartei erfasst entsprechend den gesetzlichen Vorgaben alle
Einnahmen und Ausgaben der Bundespartei. Der Vollzug der im ordentlichen Etat vorgesehe-
nen Ausgaben obliegt dem Bundesgeschä�sführer mit Personalverantwortung. Gleiches gilt
für alle Wahlkampfetats und sonstigen Sonderetats der Bundespartei und für die jeweiligen
Nachtragsetats. Bargeld, Schecks, Überweisungsträger und ähnliche Wertpapiere, die für die
Bundespartei bestimmt sind, müssen unverzüglich dem Finanzbeau�ragten zur Verbuchung
zugeleitet werden.

(2) Der Bundesschatzmeister kann sich vorbehalten, Rechtsgeschä�e und Ausgaben, die einen
bestimmten Betrag überschreiten, von seiner vorher einzuholenden Zustimmung abhängig
zu machen. Das gleiche gilt für Dienst- und Arbeitsverträge, die eine bestimmte Honorar-
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oder jährliche Gehaltssumme überschreiten. Näheres kann in einer Finanzgeschä�sordnung
geregelt werden.

(3) Die Deckung unabweisbarer zusätzlicher Ausgaben im Rahmen einer Position des jewei-
ligen ordentlichen oder besonderen Etats der Bundespartei durch für eine andere Position
desselben Etats vorgesehene Mi�el bedarf der von den Generalsekretären zu beantragenden
Zustimmung des Haushaltsausschusses. Dem Antrag ist eine schri�liche Stellungnahme des
Finanzbeau�ragten beizufügen. Sonstige während des Haushaltsjahres notwendig werdende
Änderungen der jeweiligen Etats bedürfen eines von den Generalsekretären gemeinsam mit
dem Bundesschatzmeister und dem Finanzbeau�ragten zu beantragenden Beschlusses des
Bundesvorstandes, der von dessen Haushaltsausschuss vorbereitet wird.

§ 28 Rechnungslegung

(1) Nach Abschluss des Rechnungsjahres ist jeder nachgeordnete Verband dem ihm überge-
ordneten Verband verpflichtet, über seine finanzielle Lage zu berichten und seine Einnahmen
und Ausgaben sowie sein Vermögen nachzuweisen. Die Landesverbände legen ihre Berichte
den Bundesgeneralsekretären vor. Das gleiche gilt für die Vereinigungen. Deren nachgeord-
nete Organisationsstufen legen ihre Berichte dem Schatzmeister des Verbandes vor, dem sie
zugeordnet sind.

(2) Die Berichte an die Bundesgeneralsekretäre müssen diesen bis zum 30. Juni zugegangen
sein.

(2.1) Der jährliche Termin zur Abgabe der Rechenscha�sberichte ist

a) für Kreisverbände der 28. Februar,

b) für Bezirksverbände der 31. März,

c) für die Landesverbände der 31. Mai.

(2.2) Wird der für die Landesverbände vorgegebene Termin zur Abgabe eines ordnungsgemä-
ßen und fehlerfreien Rechenscha�sberichts nicht eingehalten, so werden sowohl die Anteile
aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden etc. als auch die staatlichen Zuschüsse an die Landesverbän-
de wie folgt gekürzt:

• Abgabe des Rechenscha�sberichts bis zum 31.05.: ohne Abschlag

• Abgabe des Rechenscha�sberichts nach dem 31.05.: 20% Abschlag

• Abgabe des Rechenscha�sberichts nach dem 07.06.: 40% Abschlag

• Abgabe des Rechenscha�sberichts nach dem 15.06.: 60% Abschlag

• Abgabe des Rechenscha�sberichts nach dem 22.06.: 80% Abschlag

• Abgabe des Rechenscha�sberichts nach dem 31.06.: 100% Abschlag
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Wird der Rechenscha�sbericht bis zum 15.07. nicht abgegeben, sind die Unterlagen unverzüg-
lich an den Bundesverband zu übergeben. Außerdem werden die Kasse und die Konten des
Landesverbands aufgelöst. Die Vermögensverwaltung obliegt dann der Bundespartei.

Wird der für die Untergliederungen der Landesverbände vorgegebene Termin zur Abgabe eines
ordnungsgemäßen und fehlerfreien Rechenscha�sberichts nicht eingehalten, so können die
Landesverbände unbeschadet anderer Zuschusskürzungen die Beitragsanteile eines Jahres der
betre�enden Untergliederungen wie folgt einbehalten:

• Abgabe des Rechenscha�sberichts bis zum 31.03.: ohne Abschlag

• Abgabe des Rechenscha�sberichts nach dem 31.03.: 20% Abschlag

• Abgabe des Rechenscha�sberichts nach dem 07.04.: 40% Abschlag

• Abgabe des Rechenscha�sberichts nach dem 15.04.: 60% Abschlag

• Abgabe des Rechenscha�sberichts nach dem 22.04.: 80% Abschlag

• Abgabe des Rechenscha�sberichts nach dem 30.04.: 100% Abschlag

Wird der Rechenscha�sbericht bis zum 10.05. nicht übergeben, sind die Unterlagen unverzüg-
lich an den Landesverband zu übergeben. Außerdem werden die Kasse und die Konten der
Untergliederungen aufgelöst. Die Vermögensverwaltung obliegt dann dem Landesverband.

(2.3) Der Bundesverband kann den Landesverbänden die Pönalen für die verspätete Abgabe des
Rechenscha�sberichts nur dann auferlegen, wenn alle Bezirks-, Regional-, und Kreisverbände
des Landesverbands die Au�orderung zur Erstellung der Rechenscha�sberichte zusammen mit
den hierfür

erforderlichen Unterlagen bis zum 02. Januar (des auf das Rechnungsjahr folgenden Jahres)
vom Bundesverband erhalten haben.

Vor Versendung der Unterlagen gleicht die Bundespartei die Namen und Adressen der Schatz-
meister der Untergliederungen mit den Landesverbänden ab. (2.4) Damit eine ordnungsgemä-
ße Buchführung und Rechnungslegung gesichert wird, sind Schatzmeister und Rechnungs-
prüfer zu schulen.

(3) Der Finanzbeau�ragte kann im Einvernehmen mit der Bundesfinanzkommission und dem
Revisionsbeau�ragten nähere Einzelheiten bestimmen hinsichtlich

1. der Buchführungsorganisation und des Rechnungswesens,

2. der Vereinnahmung, Abrechnung, Meldung, Weiterleitung, Bescheinigung und Veröf-
fentlichung von Spenden.

Die Bundespartei weist ihre Konten und Bankverbindungen ö�entlich aus. Sie unterstehen
unmi�elbar der gemeinsamen Verantwortung von Vorsitzendem, Generalsekretären, Bundes-
schatzmeister und Finanzbeau�ragtem. Neue Konten dürfen nur mit gemeinsamer schri�li-
cher Zustimmung von Vorsitzendem, Generalsekretären, Bundesschatzmeister und Finanzbe-
au�ragtem eingerichtet werden. Auslandskonten sind unzulässig. Bargeldkassen auf der Bun-
desebene dürfen nur mit Zustimmung des Finanzbeau�ragten geführt werden; der jeweilige
Barbestand soll 2.000 Euro nicht übersteigen.
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(4) Der Bundesvorsitzende, die Generalsekretäre, der Bundesschatzmeister, der Revisionsbe-
au�ragte und der Finanzbeau�ragte sind einzeln oder gemeinsam berechtigt, jederzeit Ein-
sicht in Kassen, Konten und Buchführung der Bundespartei zu nehmen.

(5) Den Vorsitzenden und den für Finanzangelegenheiten zuständigen Vorstandsmitgliedern
der nachgeordneten Gebietsverbände der Partei steht zur Gewährleistung einer nach dem
Parteiengesetz ordnungsgemäßen Rechenscha�slegung das Recht nach Abs. 4 gegenüber den
Vereinigungen und Sonderorganisationen derselben und nachgeordneten Gliederungsstufen
zu.

§ 29 Abschlussprüfung

Die jährlichen Berichte der Bundespartei, der Landesverbände und von Kreisverbänden in
der gesetzlichen Mindestanzahl sind von einem Wirtscha�sprüfer oder einer Wirtscha�sprü-
fungsgesellscha� zu prüfen.

§ 30 Unterrichtungsrechte

(1) Der Bundesschatzmeister und die Generalsekretäre können sich jederzeit über die finan-
ziellen Angelegenheiten der nachgeordneten Verbände, der Vereinigungen und Sonderorgani-
sationen unterrichten.

(2) Den Schatzmeistern der nachgeordneten Verbände steht das gleiche Recht gegenüber den
ihnen nachgeordneten Verbänden zu.

§ 31 Widerspruchsfreie Finanzordnungen

(1) Finanzordnungen nachgeordneter Verbände, Vereinigungen und Sonderorganisationen dür-
fen den Bestimmungen dieser Finanzordnung sowie den zu ihrer Ausführung ergangenen Be-
schlüssen der Bundesorgane nicht widersprechen.

(2) Die Organisation ihres Finanzwesens regeln nachgeordnete Verbände, Vereinigungen und
die Sonderorganisationen in eigener Verantwortung, soweit ihnen ein entsprechendes Sat-
zungsrecht zusteht.

(3) Verstößt ein nachgeordneter Verband, eine Vereinigung oder eine Sonderorganisation ge-
gen diese Finanzordnung, gegen einen zu ihrer Ausführung ergangenen Beschluss eines Bun-
desorganes oder eine Vereinbarung, so kann der Generalsekretär mit Personalverantwortung
alle Maßnahmen ergreifen, um den Verstoß zu unterbinden. Zu diesem Zweck kann er die Er-
füllung von Verbindlichkeiten verweigern. Die Bundesfinanzkommission ist von dem Verstoß
und den ergri�enen Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten.
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§ 32 Inkra�treten

Diese Finanzordnung trat am 3.10.2013 in Kra� und erhielt Bestätigung durch den ersten seit-
dem abgehaltenen Bundesparteitag am 14./15.11.2015.
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